
307 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates VIII.GP. 

18. 11. 1957. 

Regierungsvorlag~. 

Bundesgesetz vom 
die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. Teil: Allgemeine Bestimmungen. 

über 'I waagrechte Fläche zu bilden, deren absolute 
Höhe über dem Meeresspiegel anzugeben ist. Das 

I gleiche gilt für die untere Begrenzungsfläche, so­
fern diese sich nicht nach der Erdoberfläche rich­
tet oder mit ihr zusammenfällt. 

§ 1. Z i viII u f tf a h r tun d § 5. Z u S t ä n d i g k e i t zur Fes tl e gun g 
Mi 1 i t ä r 1 u f tf a h rt. I v 0 nL u f t rau mb e s c h r ä n ku n gen. 

Zivilluftfahrt im Sinne dieses Bundesgesetzes 'I (1) Das Bundesministerium für Verkehr und 
ist die gesamte Luftfahrt mit Ausnahme der Elektrizitätswirtschaft hat im Einvernehmen mit 
Militärluftfahrt. Militärluftfahrt ist die der dem Bundesministerium für Landesverteidigung 
Landesverteidigung dienende Luftfahrt. und den sonstigen in ihrem Wirkungsbereich 

§ 2. F r e ih e i t des L u f t rau in e s. 

Die Benützung des Luftraumes durch Luftfahr­
zeuge und Luftfahrtgerät im Fluge ist frei, soweit 
sich aus diesem Bundesgesetz nichts anderes er­
gibt. 

§ 3. ü 'b e r w ach teL u f t r ä urne. 

(1) überwachter Luftraum ist ein allseits um­
grenzter Luftraum, der vom Bundesamt für 
Zivilluftfahrt nach Maßgabe der gemäß § 124 zu 
erlassenden Verordnung überwacht wird und in 
dem Luftfahrzeuge nur unter Beachtung der für 
solche Lufträume erlassenen Verkehrsvorschrif­
ten verkehren dürfen. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Landesverteid1igUIllg 
nach Maßgabe der Erfordernisse der Verkehrs­
sicherheit überwachte Lufträume durd1 Verord­
nung festzulegen. 

berührten Bundesministerien durch Verordnung 
Luftraumbeschränkungen im Sinne des § 4 
Abs. 1 lit. -a und b festzulegen oder auf Gefahren­
gebiete im Sinne des § 4 Abs. 1 Ht. c hinzuweisen, 
soweit dies erforderlich ist: 

a) im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt, 
oder 

b) zur Fernhaltung störend~r Einwirkungen 
der Luftfahrt auf Personen oder Sachen, 
oder 

c) zur Sicherung von Such- und Rettungs~ 
maßnahmen (§ 135), oder 

d) zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit. 

(2) In den in Abs. 1 lit. b bezeichneten Fällen 
ist vor Erlassung der Verordnung der zustän­
digen Landesregierung Gelegenheit zur Stellung­
nahme zu geben. 

(3) Das Bundesministerium für Landesvertei­
digung hat, sofern nicht' in Abs. 4 etwas anderes 
bestimmt ist, im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Verkehr und' Elektrizitätswirt-

§ 4. L u f t rau m b e 1>,C h r ä n ku n.g e n. schaft und den sonstigen in ihrem Wirkungs-
(1) Für allseits umgrenzte Lufträume können bereiCh berührten Bundesministerien durch Ver­

hinsichtlich des Durchfluges von Luftfahrzeugen I ordnung jene Luftraumbeschränkungen gemäß 
dauernd oder für bestimmte Zeiträume folgende § 4 Abs. 1 lit. a und. b. festzulegen, di~ im .Inter­
Beschränkungen ,bekanntgegeben werden (Luft-esse der Landesverteidigung erforderbch smd. 
raumbeschränkungsgebiete): (4) Das Bundesministerium für Landesverteidi-

a) das Verbot des Durchfluges '(Luftsperr- gung hat überdies Luftraumbeschränkungsgebiete 
gebiete), festzulegen, soweit dies 

b) die Anordnung, daß der Durchflug nur mit a) der Einsatz zur Abwehr von Verletzungen 
bestimmten Einschränkungen zulässig ist de,. Lufthoheit, oder 
(Flugbeschränkungsgebiete), und b) di~ Vorbereitung eines Einsatzes ,des Bun-

c) der Hinweis darauf, d~ß der Durchflu~ mit desfeeres gemäß § 2 Abs. 1 lit. a oder '~ 
Gefahren verbunden 1st (Gefahrengebiete). defWehrgesetzes, ,BGBl. Nr. 181/1955"bel 

(2) LuItraumbeschränkungsgebiete sind so an- Gefahr im Verzug, oder 
zuordnen, daß ihre seitliche Begrenzung mit Ge- c) die Durch.führung eines Einsatzes des Bun-
ländemerkmalen zusammenfällt, die aus det Luft desheeres gemäß § 2 Abs. llit. b des Wehr-
leicht wahrzunehmen sin4· Die obere Begrenzung I gesetzes 
des Luftraumbeschränkungsgebietes ist durch eine erfordern. 
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(5) Luftraumbeschränkungsgebiete gemäß Abs. 4 
können nur für die Dauer von höchstens zwei 
Wochen festgelegt werden. 

§ 6. K und mac h u n g von L u f t r a um­
b e s c!h r ä n k u n gen. 

(1) Die in § 5 bezeichneten Verordnungen sind, 
soweit ihre Geltungsdauer vier Wochen nicht 
überschreitet, . 

a) im Falle des § 5 Abs. 1 durch Anschlag an 
der Amtstafel des Bundesministeriums für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft und 

b) in den Fällen des § ;; Abs.3 und 4 dl,l.r0 
Anschlag an der Amtstafel des Bundesmml­
steriums für Landesverteidigung kundzu­
machen. 

(2) Wenn in den im § 5 bezeichneten Verord­
nungen kein späterer Zeitpunkt des Inkraft­
tretens bestimmt wird, treten sie eine Stunde 
nach der Kundmachung gemäß Abs. 1 in Kraft. 

(3) Die Bundesministerien für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft und für Landesverteidigung 
haben die .gemäß Abs. 1 kundzumachenden Ver­
ordnungen und den Zeitpunkt ihres Inkraft­
tretens vor dem Anschlag an der Amtstafel im 
Wege des Bundesamtes für ZivHluftfahrt aUen 
Flugsicherungsstellen mitzuteilen. 

(4) Hinweise auf Gefahrengebiete (§ 4 Abs. 1 
lit. c) sind vom Bundesamt für Zivilluftfahrt in 
der in der Luftfahrt üblichen Weise ZJ.l verlaut-
baren. . 

§ 7. übungsbereiche und 
E r pro b u n g s b e r eie h e. 

(1) übungsbereich ist ein allseits umgrenzter 
Luftraum, indem die Führung von Luftfahr­
zeugen im Fluge durch Personen zulässig ist, die 
nich t Inhaber des 'hiefür erforderlichen Luft­
f~hrerscheines (§ 29) sind. 

(2) Erprobungsberekh· ist ein allseits umgrenz­
ter Luftraum, in dem die Verwendung nicht zu­
gelassener Luftfahrzeuge im Fluge zulässig ist. 

(3) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Landesverteidigung 
und unter Bedachtnahme auf das öffentliche 
Interesse die für die ZiviUuftfahrt erforderlichen 
übungsbereiche und Erprobungsbereiche durch 
Verordnung festzulegen. Hiebei sind nach, Maß­
gabe der Erfordernisse der Sicherheit der Luft­
fahrt die Vorau,ssetzungen anzugeben, unter 
denen ,di,<: in den Abs. 1 und 2 genannten Tätig­
keiten vom Bun'desamt für Zivilluftfahrt zu be­
willigen sind. 

(4) Das Bundesministerium für Landesverteidi­
gung hat im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Verkehr und Elektrizitätswirt­
schaft und unter Bedachtnahme auf die Interessen 
der Landesverteidigung und auf sonstige öffent­
liche Interessen die für die Militärluftfahrt er-

forderlichen übungsbereiche und Erprobung.­
bereiche durch Verordnung festzulegen. 

§ 8. übe r f I i e gen der B u n. de s g ren z e. 
(1) Der Einflug in das Bundesgebiet und der 

Ausflug aus demselben sind nur nach oder von 
Flughäfen (§ 64) zulässig, und zwar ohne 
Zwischenlandung zwischen Flughafen und Bun­
desgrenze. Die Bestimmungen des § 171. des 
Zollgesetzes 1955, BGBl. Nr. 129, blelbea 
unberührt. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat nach Maßgabe der 
Erfordernisse der öffentlichen Si,cherheit und der 
Landesverte,idigUingdurch Verordnung festzu­
legen, 

a) ob und unter welchen Voraussetzungen 
zum Einflug in das Bundesgebi,et und zum 
Ausflug aus demselben sowie zu dessen 
landungslosem überfliegen eine Bewilligung 
des Bundes,amtes für Zivilluftfahrt erfor­
derLich ist, und 

b) unter welchen Voraussetzungen das Bundes­
amt für Zivmuftfahrt in Einzelfällen auf 
Antra,g zulassen kann, daß bei Anwendung 
der Bestimmungen des Abs. 1 an ,die Stelle 
eines Flughafens ein Flugfeld tritt. 

(3) Die Verordnung gemäß Abs. 2 ist im Ein­
vernehmen mit den Bundesministerien für 
Inneres, für Finanz,en und für Landesverteidigung 
zu er,lassen. 

§9. Außenlandungen und 
A u ß e n a b f lüg e. 

(1) Zum Abflug und zur Landung von Luft­
fahrzeugen dürfen, soweit nicht in den Abs. 2 
bis 4 und in § 10 etwas anderes bestimmt ist, 
nur Flugplätze' (§ 58) benützt werden. 

(2) Für Abflüge und Landungen außerhalb 
eines Flugplatzes (Außenabflüge und Außen­
landungen) ist, soweit es sich um ZiviIluftfahr­
zeuge handelt, eine Bewilligung des Landeshaupt­
mannes erforderlich. Die Bewilligung ist zu er­
teilen, wenn öffentliche Interessen nicht entgegen­
stehen oder ein <im Außenabflug oder an der 
Außenlandung bestehendes öffentliches Interesse 
ein allenfalls entgegenstehendes öffentliches Inter­
esse überwiegt. . 

(3) Außenabflüge und Außenlandungen von 
Militärluftfahrzeugen sind zulässig, wenn öffent­
liche Interessen, die das Interesse am Außen­
abflug beziehungsweise an der Außenlandung 
überwiegen, nicht entgegenstehen. 

(4) Wenn es sich um die Benützung einer Land­
fläche handelt, ist die Außenlandung oder der 
Außenabflug gemäß Abs. 2 oder 3 außerdem nur 
zulässig, wenn dler über das Grundstück Ver­
fügungsberechtigte mit der "Benützung einver­
standen ist. 

(5) - Für Fallschirmabsprünge außerhalb von 
Flugplätzen gelten die Bestimmungen der Abs.2 
bis 4 sinngemäß. 
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§ 10. Ni c h t b e will i gun g s p fl ich t i g e 
A u ß e n I a n dun ge nun d A u ß e n a b­

fIt g e. 

(1) Die Bestimmungen des '§ 9 gelten nicht 
a) für unvorhergesehene, aus Sicherheitsgrün­

den erforderliche oder durch Mangel an 
Triebkraft oder Auftriebskraft erzw,un­
gene Außenlandungen (Notlandungen) und 
für der Eigenrettuhg dienende Fallschirm­
absprünge, 

b) für Landungen und Abflüge im Zuge von 
Rettungs- oder Katastropheneinsätzen 
sowie bei Unfallsuntersuchungen gemäß 
§ 137 Abs.l, 

c) für Außenlandungen von Segelflugzeugen 
und FreibalIonen. 

(2) Im Falle einer Notlandung (Abs. 1 lit. a) ist 
für den Außenabflug im Zivilluftverkehr eine 
Bewilligung des Bundesamtes für Zivilluftfahrt 
erforderlich. Diese ist zu erteilen, wenn die 
Sicherheit des Außen abfluges gewährleistet ist. 

(3) Im Bereiche der Zivilluftfahrt hat der ver­
antwortliche Pilot (§ 125), bei seinem Ausfall 
dessen Stellvertreter,' eine Außenlandung im 
Sinne des Abs. 1 lit. a unverzüglich der nächsten 
Flugsicherungsstelle und dem nächsten Organ des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes Zu melden. 

(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes sind verpflichtet, Personen, die eine 
Schädigung durch eine Außenlandung glaubhaft 
machen, Namen und Wohnsitz (Sitz) des Luft­
fahrzeughalters bekanntzugeben. 

H. Teil: Luftfahrzeuge und Luftfahrtgerät. 

A. Luftfahrzeuge. 

§ 11. Begriffsbestimmung. 

(1) Luftfahrzeuge sind Fahrzeuge, die sich zur 
Fortbewegung von Personen oder Sachen in der 
Luft ohne mechanische Verbindung mit der 
Erde eignen, gleichgültig, ob sie schwerer als 
Luft (zum Beispiel Flugzeuge, Segelflugzeuge, 
Schwingenflugzeuge, Hubschrauber, Tragschrau­
ber und Fallschirme) oder leichter als Luft (zum 
Beispiel tuftschiffe und Freiballone) sind. 

(2) Militärluftfahrzeuge sind Luftfahrzeuge, 
die das Kennzeichen eines Militärluftfahrzeuges 
tragen. Alle übrigen Luftfahrzeuge sind Zivil­
luftfahrzeuge. 

3 

§ 12. Vor aus set z u n gen für die V e r­
wen dun g im F I u,g e. 

(1) Soweit in den §§ 7 und 20 nichts anderes 
bestimmt ist, darf ein Zivilluftfahrzeug im Fluge 
nur verwendet werden, wenn 

a) es vom Bundesamt für Zivilluftfahrt durch 
Bescheid gemäß § Üzugelassen ist, oder 

b) die Zulassung in einem anderen Staat vom 
Bundesamt für Zivilluftfahrt gemäß § 18 
durch Bescheid anerkannt worden ist, oder 

c) die Zulassung in einem anderen Staat auf 
Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen 
als anerkannt gilt. ' 

(2) Militärluftfahrzeuge dürfen im Fluge nur 
verwendet werden, wenn und solange ihre Luft­
tüchtigkeit (§ 17) gegeben ist. 

§ 13. Z u las s u n g von Zi v i l­
I u f t f a h r z e u gen. ' 

(1) Zivilluftfahrzeuge sind vom Bundesamt für 
Zivilluftfahrt auf Antrag des Luftfahrzeug­
halters durch schriftlichen Bescheid (Zulassungs­
schein) zuzulassen, wenn die in § 14 bezeichneten 
Voraussetzungen gegeben sind. Die Zulassung ist 
im Rahmen des Antrages für alle Verwendungs­
arten auszusprechen, für die das Luftfahrzeug 
nach seiner Bauart und technischen Ausrüstung 
geeignet ist. 

(2) Halter eines Ziv.jHuftfahrzeuges ist, wer das 
Zivilluftf.ahrzeugauf eigene Rechnung betreibt 
und jene Verfügungsrnacht darüber besitzt, die 
ein solcher Betrieb voraussetzt. 

§ 14. Vor aus set z u n gen für die Z u­
las s u n g v on Z i viii u f t f a h r z e u gen. 

(1) Ein Zivilluftfahrzeug ist gemäß § 13 zu­
zulassen, wenn es 

a) die österreich ische Staatszugehörigkeit 
(§ 15) besitzt, 

b) lufttüchtig I(§ 17) und technisch so ausge­
rüstet ist, daß das durch seinen Betrieb ent­
stehende Geräusch das nach dem jeweiligen 
Stande der Technik unvermeidbare Maß 
nicht übersteigt, und 

c) in gesetzlich vorgeschriebener Weise haft­
pflichtyersichert ist. 

(2) Für FaHs<:hirme entfäUt die Voraussetzung 
gemäß Abs. 1 lit. a. 

(:1) Als im Fluge befindlich gilt: § 15. S ta a t s zug e hör i g k ei t. 

a) einLuftfahrzeug schwerer als Luft von dem (1) Zivilluftfahrzeuge, die in das Luftfahrzeug-
Zeitpunkt an, in dem Kraft für die eigent- register (§ 16) eingetragen sind, sowie alle Militär­
liche Abflugsbewegung verwendet wird, bis luftfahrzeuge des Bundesheeres besitzen die öster­
zur Beendigung der eigentlichen Landungs- reichische Staatszugehörigkeit. Sie haben ein 
bewegung, . österreichisches Kennzeichen zu führen. 

b) ein Luftfahrzeug leichter als Luft vom (2) Das Kennzeichen 'besteht aus einem Staats-
Zeitpunktder Loslösung von der Erddber- zugehörigkeits- und einem Eintragungszeicheri. 
fläche bis zur Beendigung des neuerlichen I Das Eintragungszeichen ist einem Zivilluftfahr­
Festmachens auf ihr. I zeug vom Bundesamt für Zivilluftfahrt zuzu-
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teilen, sobald die Erfordernisse für die Eintra-! § 18. Be s ch eid m ä ß i g e An er k e n nun g 
gung in das Luftfahrzeugregister erfüllt sind. aus I ä nd i s c her Zu las s u n gen. 

§ 16. L u f t f a h r z e u gr e gis t e r. 

(1) Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat ein 
Verzeichnis der Zivilluftfahrzeuge zu führen 

, (Luftfahrzeugregister). Fallschirme sind von der 
Eintragung ausgenommen. Die Einsichtnahme in 
das Luftfahrzeugregister steht jedermann frei. I 

(2) Ein Zivilluftfahrzeug ist auf Antrag des 
Halters in das Luftfahrzeugregister einzutragen, 
wenn 

a) der Halter des Luftfahrzeuges 
aa) österreichischer Staatsbürger ist, oder 
bb) Ausländer ist und &einen Wohnsitz 1n 

österreich hat und das Luftfahrzeug 
vorwiegend zur Verwendung im In-
land bestimmt ist, . 

,b) es vn keinem anderen Staat registriert ist, 
und 

c) es im Falle seiner Einfuhr aus dem Aus­
lande ordnungsgemäß zollahgefertigt ist. 
Dies gilt nicht für Luftfahrzeuge, die inner­
halb des Zollgebietes aus im Ausland er­
zeugten, verzollten Bestandteilen hergestellt 
worden sind. 

(3) Den österreichischen Staatsbürgern sind 
gleichgestellt: 

a) Körperschaften und Anstalten öffentlichen 
Rechtes mit dem Sitz im Inland, 

b) Vereine, wenn sie ihren Sitz in Osteneich 
haben und ihr Obmann sowie mindestens 
zwei Drittel ihrer sonstigen V orstands­
mitglieder in Osterreich ihren Wohnsitz 
haben und österreichische Staatsbürger sind, 

c) offene Handelsgesellschaften und Kom­
manditgesellschaften, wenn sie ~hren Sitz 
in Osterreich haben und alle ihre persön­
lidl haftenden Gesellschafter österreichi­
sche Staatsbürger sind, 

d) andere Handelsgesellschaften, Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften und sonstige 
juristische Personen, wenn sie ihren Sitz 
in Osterreich hahen und mindestens zwei 
Drittel der Mitglieder ihrer Organe ihren 
Wohnsitz in österreich haben und öster­
reichische Staatsbürger sind. 

(4) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat die näheren Bestim­
mungen über die Anlegung und Führung des 
Luftfahrzeugregisters durch Verordnung zu 
treffen. 

§ 17. L u·f t t ü ch ti g k e i t. 

Ein Luftfahrzeug ist lufttüdHig, wenn nadl 
dem jeweiligen Stand der Technik auf Grund 
seiner Bauart und technischen Ausrüstung die 
Betriebssicherheit· gewährleistet ist. 

Ausländische Zulassungen von Zivilluftfahr­
zeugen sind auf Antrag vom Bundesamt für 
Zivilluftfahrt durCh schriftlichen Bescheid anzu­
erkennen (§ 12 Abs. 1 lit. h), wenn 

a) in dem betreffenden Staate die Vorschrif­
ten über die Zulassung eines Luftfahr­
zeuges mindestens die gleichen Anforde­
rungen hinsichtlich der Lufttüchtigkeit 
stellen wie die entsprechenden österreichi­
schen Vorschriften, 

b) der Zulaswngsrwerber eine den österreichi­
schen Vors,chriften entsprechende Haft~ 
pf1i:ch tdecku1l!g nachweist, 

c) österreichische Luftfahrzeuge (§ 15) in dem 
betreffenden anderen Staat unter den glei­
chen Voraussetzungen zugelasseri werden 
wie inländische Luftfahrzeuge. 

§ 19. W i der ruf von Zu las s u n gen 
und A n e r k e n n u TI gen. 

Zulassungen (§ 12 lit. a) und Anerkennungen 
ausländischer Zulassungen (§ 12 lit. b) von Zivil­
luftfahrzeugen sind vom Bundesamt für Zivil­
luftfahrt zu widerrufen, wenn Tatsachen die An­
nahme rechtfertigen, daß das Zivilluftfahrzeug 
nicht mehr lufttüchtig ist. Gleichzeitig mit dem 
Widerruf ist die Rückgabe der ausgestellten Ur­
kunden vorzuschreiben. 

§ 20. Z w i s c h e n b e.w i 11 i gun g für 
Z i viII u f t f a h r z e u g e. 

(1) Nicht zugelassene Zivilluftfahrzeuge und 
Zivilluftfahrzeuge, deren auslän~dische Zulassung 
nicht gemäß § 12 lit. hund c anerkannt ist, 
dürfen nur mit schriftlicher Bewilligung des 
Bundesamtes für Zivilluftfahrt von einem Flug­
platz auf einen anderen im Fluge überstellt und 
außerhalb von Erprobungsbereichen (§ 7) im 
Fluge technisch erprobt werden (Zwischenbewil­
ligung). 

(2) Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat auf 
Antrag des Luftfahrzeugeigentümers die Zwi­
schenhewilligungzu erteilen, wenn das Zivil­
luftfahrzeug verkehrs~cher ist und der Luft­
fahrzewgeigentümer eine den österreichis,chen 
Vorschrrftenen~sprechende Haftpflichtdeckung 
nachgewiesen hat. Insoweit die Verkehrssicher­
heit es erfordert, ist die Zwi~chet]bewm~gung be­
frist,et, hedingt oder mit Auflagen zuertei.len. _ 

§ 21. Bau, Übe r p r ü fun g u n-d Au s­
r ü s tun g von L u f t Fa h r z e u gen .. 

(1) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat nach Maßgabe der Er­
fordernisse der Sicherheit der Luftfahrt und 
unter Bedadltnahme auf die Art, die Konstruk­
tionsmerkmale und ,den Verwendungszweck der 
Zivilluftfahrzeuge durch Verordnung festzulegen: 
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a) die Erfordernisse der Lufttüchtigkeit und I § 24. M i I i t ä r i s ehe s Luftfahrtgerät. 
die Mindestaust:üstung der Luftfahrzeuge, 

b) Art und Umfang der zur Feststellung der 
Lufttüchtigkeit erforderlichen überprüfun­
gen (Musterprüfungen, Stückprüfungen und 
Prüfungen der Mindestausrüstung), 

c) die Zeitabstände und Voraussetzungen der 
p~riodischen Nachprüfungen, 

d) die Art der Kennzeichnung, die Zulässig­
keit von Beschriftungen und Bemalungen 
der Zivilluftfahrzeuge sowie die von die­
sen zu führenden Staatsfarben, Flaggen 
und Lichter, 

e) Form und Inhalt der für den Nachweis der 
Lufttüchtigkeit erforderlichen Bordpapiere 
und der sonstigen über Zivilluftfahruuge 
zu führenden Urkunden, 

f) ob und inwieweit die Lufttüchtigkeit durch 
ausländische Lufttüchtigkeitszeugnisse nach­
gewiesen werden kann. 

(2) Die Art der von Militärluftfahrzeugen (§ 11 
Abs. 2) zu führenden Kennzeichen, Flaggen und 
Lichter sowie die Urkunden, mit" denen Militär­
luftfahrzeuge versehen sein müssen, sind nach 
Maßgabe der Erfordernisse der Landesverteidi­
gung und der Sicherheit der Luftfahrt v9m Bun­
desministerium für Landesverteidigung im Ein­
vernehmen mit dem Bundesministerium für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft durd1 Ver-
ordnung zu regeln. 

B. Luftfahrtgerät. 

§ 22. Beg r i f f s b e s tim m u n g. 

(1) Luftfahrtgerät ist ein zur technischen Aus­
rüstung oder zum Betrieb eines Luftfahrzeuges 
bestimmtes, in das Luftfahrzeug nicht eingebautes 
Gerät oder ein Gerät, das selbständig im Fluge 
verwendet werden kann, ohne Luftfahrzeug 
(§ 11) zu sein. Luftfahrtgerät sind insbesondere 
Startgeräte, Drachen und Fesselballone. 

(2) Militärisches Luftfahrtgerät ist Luftfahrt-" 
gerät, das ausschließlich der Landesverteidigung 
dient. Alles übrige Luftfahrtgerät ist ziviles Luft­
fahrtgerät. 

§ 23. Z i v i I e s L u f t f a h r t ger ä t. 

Das Bundesministerium für Verkehr und Elek­
trizitätswirtschaft hat nach Maßgabe der Erfor­
dernisse der VerkehrsS'icherhe,it und durch Ver-
ordnung zu h~stimmen, ob und inwieweit z:iviles 
Luftfahrtgerät einer Zulassung durch das Bundes­
amt für Zivilluftfahrt bedarf ul1d die gemäß § 21 
Abs. 1 zu erlassenden Verordnungen auf ziviles 
Luftfahrtgerät an!zuwenden sind. Hiebei sind d~e 
technischen Anforderungen, di,e an ziviles Luft­
fahrtgerät zu steHen sind, die über dies,es zu 
führenden Vormerkungen und die Zeitabstände 
und Voraussetzungen der periodischen Nachpru­
fung festzulegen. 

Militärisches Luftfahrtgerät darf nur verwen­
det werden, wenn und solange seine Betriebs­
sicherheit gewährleistet ist. 

III. Teil: Luftfahrtpersonal. 

A. Ziviles Luftfahrtpersonal. 

§ 25. Beg r i f f s b e s tim m u n g. 

Zum zivilen Luftfahrtpersonal gehören alle in 
der Zivil1uftfahrt tätigen Personen, deren Tätig­
keit für die Sicherheit der Luftfahrt von Bedeu­
tung ist und flugtechnische oder flugbetriebliche 
Kenntnisse voraussetzt. 

§ 26. Z i v i 11 u f t f a h r t - Per s 0 n a 1-
aus w eis. 

Zur Ausübung der in § 25 angeführten Tätig­
keiten ist eine Erlaubnis des Bundesamtes für 
Zivilluftfahrt erforderlich. Diese Erlaubnis ist 
durch schriftlichen Bescheid zu erteilen (Zivilluft­
fahrt-Personalausweis). Der Zivilluftfahrt-Perso­
nalausweis ist hei Ausübung der ,e,rlaubnispflich­
tigen Tätigkeiten mitzuführen. 

§ 27. Z iv i 11 u f t f a h r e r. 

Zivilluftfahrer ist, wer gemäß § 26 die Erlaub­
nis besitzt, ein ZiviUuftfahrzeug oder im Bereich 
der Zivilluftfahrt einen nicht nur für die Eigen­
rettung bestimmten Fallschirm im Fluge zu füh­
ren oder technisch zu bedienen. 

§ 28. S 0 n s t i g e s z i viI e s L u f t f a h r t­
personal. 

(1) Alle nicht unter § 27 fallenden, in der 
Zivilluftfahrt tätigen Personen im Sinne des § 25 
bilden das sonstige zivile Luftfahrtpersonal. Das 
Bundesministerium für Verkehr und E1ektrizi­
tätswirschaft hat durch Verordnung zu besti)l1-
men, welche Tätigkeiten die Zugehörigkeit zum 
sonstigen zivilen Luftfahrtpersonal begründen, 
und nach Maßgabe der Erfordernisse der Sicher­
heit der Luftfahrt die Voraussetzungen für die 
Erteilung der in § 26 vorgesehenen Eriaubnis 
festzulegen. 

(2) Auf die in Abs. 1 angeführten Tätigkeiten 
finden, sofern sie gewevbsmäßig ausgeübt wer­
den, die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
keine Anwendung. 

§ 29. Art e nun d G ü I ti g k ei t s d aue r 
der Zivi 11 u f tf a h r e r s c h ein e. 

(1) Der zur Betätigung als Zivilluftfahrer er­
forderliche Zivilluftfahrt-Personalausweis ist der 
Zivilluftfahrerschein . 

. (2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat unter B.e.d'acl~tnahme 
auf die Arten der ZiviUuftfahrzeuge, auf die 
Möglichkeiten ihrer Verwendung und auf die 
geistigen und körperLichen Anforderungen, die 
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an einen Zivilluftfahrer zu stellen sind, die Arten 
und die Form der Zivilluftfahrerscheine sowie die 
Dauer und die Verlängeru:ng ihrer Gültigbit 
durch V,erordnu11ig festzulegen. Die Gültigkeits­
dauereines Zivilluftfahr·ers·cheines darf drei Jahre 
nich't übersteigen. 

§ 30. V 0 I' aus set z u n gen für die E r t e i­
lu n gei ne s Z i viii u f tf a h r e 1'-

sc h ein e' s, 

(1) Ein Zivilluftfahrerschein ist zu erteilen, 
wenn der Bewerber 

a) das erforderliche Mindestalter erreicht hat 
(§ 31), 

b) verläßlich ist (§ 32), 
c) körperlich und geistig tauglich ist (§ 33) und 
cl) fachlich befähigt ist (§ 34). 
(2) Weist der Bewerber nach, daß er Inhaber 

eines Militärluftfahrerscheines ist, der zur Aus­
übung derselben Tätigkeiten wie der angestrebte 
Zivilluftfahrerschein berechtigt, so hat das Bun­
desamt für Zivilluftfahrt den Zivilluftfahrer­
schein ohne weiteres Ermittlungsverfahren zu er­
teilen, wenn das Bundesministerium für Landes­
verteidigung dagegen keinen Einwand erhebt 
und die Erlangung des Militärluftfahrerscheines 
mindestens. an die gleichen Voraussetzungen ge­
knüpft ist wie die Erlangung des angestrebten 
Zivilluftfahrerscheines. Die Stellungnahme des 
Bundesministeriums fur Landesverteidigung ist 
vom Bundesamt für Zivilluftfahrt von Amts 
wegen einzuholen. 

§ 31. Mindestalter. 

(l) Das Mindestalter für die Erlangung eines 
Zivilluftfahrersch<;ines beträgt mindestens 16 
und höchstens 21 Jahre. Innerhalb dieses Rah­
mens hat das Bundesministerium für Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft das Mindestalter für 
jede Art der Zivilluftfahrerscheine (§ 29) nach 
Maßga'be der für ihre Erlangun.g erfo~derlichen 
geistigen und körperlichen Reife durch Verord­
nung festzulegen. 

(2) Nicht eigenberechtigten Personen ist ein 
Zivilluftfahrerschein nur zu erteilen, wenn sie das 
Einverständnis ihres gesetzlichen Vertreters zur 
Einbringung des Antrages auf Erteilung des 
Zivilluftfahrerscheines nachgewiesen haben. 

§ 32. V e rl ä ß 1 i c ,b. k e i t. 

Ein Bewerber um einen Zivilluftfahrerschein 
ist dann als verläßlich anzusehen (§ 30 Abs. 1 
lit. b), wenn auf Grund seines bisherigen Ver­
haltens anzunehmen ist, .daß er den aUs diesem 
Bundesgesetz sich ergebenden Verpflichtungen 
nachkommen wird. 

§ 33. Tau g 1 ich k ei t. 

Zivilluftfahrt ein ärztliches Sachverständigen­
gutachten einzuholen. 

(2) Jeder Inhaber eines Zivilluftfahrerscheines 
ist verpflichtet, das Vorliegen von Umständen, die 
es als zweifelhaft erscheinen lassen,. ob seine kör­
perliche und geistige Tauglichkeit noch gegeben 
ist, dem Bundesamt für Zivilluftfahrt unverzüg­
lich anzuzeigen. 

§ 34. Fa chi ich e Be f ä h i gun g, Z i v i l­
luft f a h r e r p r ü fun g. 

(1) Ober die fachliche Befähigung (§ 30 Abs. 1 
lit. d) hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt, so­
weit nicht Abs. 2 etwas anderes bestimmt, ein 
Gutachten der zuständigen Zivilluftfahn:r-Prü­
fungskommission (§ 35) einzuholen. Dieses Gut­
achten ist auf Grund einer Prüfung (Zivilluft­
fahrerprüfung) zu erstatten. 

(2) Ober die fachliche Befähigung zum Segel­
flieger ist das Gutachten dreier Zivilfluglehrer 
einzuholen. 

§ 35. Z i v i 11 u f t f a h I' e r - P r i.i fun g s­
k 0 in m iss ion e n. 

Für jede Art von Zivilluftfahrerscheinen ist, 
soweit sich aus § ,34 Abs.2 nichts anderes ergibt, 
vom Bundesministerium für Verkehr und Elek­
trizitätswirtschaft beim Bundesamt für Zivilluft­
f.ahrt eine eigene Prüfungskommission zu bilden, 
die aus einem Vorsitzenden und der erforder­
lichen Anzahl von sonstigen Prüfern besteht 
(Zivilluftfahrer-Prüfungskommissionen). Die An­
zahl der Prüfer ist vom 'Bundesministerium für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft nach Maß­
gabe der sich aus -den einzelnen Arten von Zivil­
luftfahrerscheinen ergehenden Berechtigungen 
durch Verordnung festzulegen. 

§ 36. B e s tell u n g der P I' Ü f er. 

(1) Die Mitglieder der Prüfungskommissionen 
'sind vom Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft jeweils auf die Dauer von 
drei Kalenderjahren zu bestellen. Sie sind auf die 
gewissenhafte und unparteiische Erfüllung ihrer 
Amtspflichten anzugeloben. Für jedes Mitglied ist 
ein Ersatzmann zu bestellen. Im Falle einer 
schwerwiegenden Verletzung ihrer Amtspflichten 
sind sie ihres Amtes zu entheben. 

(~) Zu Mitgliedern der Prüfungskommissionen 
dürfen nur fachkundige Bedienstete des Bundes­
ministeriums für Verkehr und Elektrizitätswirt­
schaft und des Bundesamtes für Zivilluftfahrt 
sowie Berufspiloten und Zivilfluglehrer bestellt 
werden. Der Vorsitzende der Prüfungskommis­
sion und dessen Stellvertreter sind dem Stande 
der Beamten des höheren Dienstes des Bundes­
ministeriums für Verkehr und Elektrizitätswirt-

(1) Ober die körperliche und geistige Tauglich- schaft oder des Bundesamtes für Zivilhlftfahrt zu 
keit (§ 30 Abs. 1 lit. c) hat das Bundesamt für entnehmen. 
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§ 37. Z i v i I lu f t f a h r e r - Prüf 0 r d nun g. 

(1) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat für die einzelnen Arten 
von ZiviUuftfahrerschein.en (§ 29) nach M.aßgabe 
der Erforderniss·e der Sicherheit der Luftfahrt und 
dem . jeweiligen Stande der Wissenschaft entspre­
chend durch Verordnung die an die körperliche 
und geistige Tauglichkeit (§ 33) und an die fach­
liche Befähigung (§ 34)' zu stellenden Anforde­
rungen sowie die Art ihrer Nachweisung festzu-
legen (Zivilluftfahrer-Prüfordnung). . 

(2) Soweit die in Abs. 1 vorgesehene V crord­
nung die körperliche und geistige Tauglichkeit 
betrifft, ist sie im Einvernehmen mit dem Bun­
desministerium für sozi"ale Verwaltung zu er­
lassen. 

§ 38. P r ü fun g s tax e nun d P r ü f e r v e r­
g ü t H n gen.' 

(1) Wer sich einer Zivillufrfahrerprüfung unter­
zieht, hat eine Prüfungstaxe zu entrichten. Die 
Prüfungstaxen sind unter Bedachtnahme auf die 
Arten der Zivilluftfahrerscheine und den mit der 
Prüfung verbundenen Aufwand durch Verord­
nungdes Bundesministeriums für. Verkeh; und 
Elektrizitätswirtschaft festzulegen. Das Höchst­
ausmaß der Prüfungstaxe darf 1500 S je Prüfungs­
werber nicht übersteigen. 

(2) Soweit in Ahs. 3 nichts anderes bestimmt 
ist, gebührt den Prüfern für jede Prüfung eine 
Prüfervergütung, deren Höhe vom Bundesmini­
sterium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 
unter Bedachtnahme auf den Umfang der Prü­
fungstätigkeit durch Verof'dnung zu bestimmen 
ist und 50 S für jeden einzelnen Prüfungswet:ber 
nicht übersteigen darf. Ferner haben die Prüfer 
Anspruch auf Ersatz der Reise- und Aufenthalts­
kosten sowie eines allfälligen Verdienstentganges 
nach den fü.r Geschworne und Schöff·en geltenden 
Bestimmung.en. 

(3) .Ob und inwieweit Bundesbediensteten für 
ihre Prüfertätigkeit eine Vergütung ge:bührt, 
richtet sich nach den dienstrechtlichen Vorschrif­
ten Über die Zuerkennung von Entschädigungen 
für Ne:bentätigkeit. 
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b) österreichische ZiviHuftfahrerscheine in dem 
betreffenden anderen Staat anerkannt wer· 
den. 

(2) Osterreichischen Staatsbürgern ist ein aus­
ländischer Zivilluf,ttahrerschein außerdem ruur 
dann anzuerkennen, wenn eine Prüfung duf'ch 
das, Bundesamt für Zivilluftfahrt dLe VerläßliCh­
ke.1t des Bewe1rlbersergeben hat (§ 32). 

(3) Die Bestimmungen des § 33 Abs. 2 gelten 
sinngemäß. 

§ 40. W i der ruf und U n t e r sag u n g. 

(1) Die Erlaubnis zur Ausübung der in § 25 an­
geführten Tätigkeiten sind vom Bundesamt für 
Zivilluftfahrt zu widerruf,en und die Rückgabe 
der hierüber ausgestellten Ausweise ist vor­
zuschrdben, wenn ihr Inhaber zum Führen. eines 
Ziv~lluftfa'hrz,euges nicht mehr tauglich oder fach­
lich befähigt oder nich t mehr verläßlich ist. Das 
gleiche gilt,' wenn sich nachträglich her,ausstellt, 
daß eine dieser Eigenschaften im Zeitpunkt der 
Erteilung der Erlaubnis oder Anerkennung nicht 
vorhanden war und dieser Mangel noch fort­
dauert. 

(2) Die Ausübung der in § 25 angeführten 
Tätigkeiten ist zu untersagen, wenn und insolange 
dies erfo!'der.lich ist, um die betreffende Person 
von der WtederholiU:ng einer nach diesem Bundes­
gesetz str.afbar.en Handlung oder Unterlassung 
a,bzuhalten. 

§ 41. Einholung eine.s Gutachtens. 

(1) Vor Erlassungeines Bescheides gemäß § 40 
ist das Gutachten eines Kollegiums von drei Sach­
verständigen einzuholen. 

(2) Die Sachverständigen werden vom Bundes­
minister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 
auf die Dauer von drei Jahren bestellt. Es dürfen 
nur Personen bestellt werden, die verläßlich und 
s,eit mindestens drei Jahrensdbst als Zivilluft­
fahrer täüg sind. Für jeden Sachverständigen ist 
nach den gleichen Grundsätzen ein Ersatzmann 
zu stellen. 

(3) Die Sachverständigen und die Ersatzmänner 
bekleiden ihr Amt als unentgeltliches Ehrenamt 
und sind bei ihrer Bestellung mit Handschlag zu 
verpflichten, ihr'e Gutachten!1iach bestem Wissen 
und Gewissen abzugeben und über die ,amtlich zu 

§ 39. Ap e r k e n nun gau s I ä n dis ehe r ihrer Kenntnis gelangten Angelegenheiten Still-
Z i '-:, i 11 u f t f a h r e r s c h ein e. schwei,gen zu bewahren. 

(1) AusHfndische Zivillluftfahrerscheihe sind, so~ (4) Die Sachverständ'igen und die Ersatzmänner 
fern zwischenstaatliche Vereinbarungen nicht sind vom Bundesminister für .verkehr und 
etwas anderes bestimmen, vom Bundesamt für Elektrizitätswirtschaft ihres Amtes zu entheben, 
Zivilluftfahrt auf Antrag durch schriftlichen Be- wenn sie ihre Amtspflichten in schwerwiegender 
scheid anzuerkennen, wenn . Weise verletzen oder die Voraussetzung ihrer 

a) im betreffenden Staat die Vorschriften über Bestellung nicht mehr e'rfüllen. 
den Erwerb eines Zivilluftfahrerscheines (5) Das Sachverständigenkollegium ist vom 
mindestens die gleichen Anforderungen an Bundesamt für Zivilluftfahrt unter gleichzeitiger 
Alter, Verläßlichkeit, Tauglichkeit und Be- Darstellung des zu begutachtenden Falles so 
fähigung stellen wie die entsprechenden rechtzeitigeinzu:berufen, daß die Sachverständigen 
österreichischen Vorschriften, (ErsatzmäJ?-ner) vorbereitet erscheinen können. 
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Das Gutachten kommt durch Stimmenmehrheit 
zustande und ist in einer Niederschrift zusam­
menzufassen. 

B. Zivilluftfahrerschulen. 

§ 42. Aus b i 1 dun g s b e vi i 11 i gun g. 

Die Ausbildung von, Zivilluftfahrern ist nur 
im Rahmen von Zivilluftfahrerschulen zulässig. 
Zur Führung von Zivilluftfahrerschulen sowie zu 
jeder Änderung ihres bescheidmäßig festgelegten 
Betriebsumfanges ist eine Bewilligung des Bundes­
amtes für Zivilluftfahrt erforderlich (Ausbil­
d ungs bewilligung). 

§ 43. Vor aus set zu n ge n der Aus bi 1-
dun g s b e will i gun g. 

(1) Eine Ausbildungsbewilligung ist durch 
schriftlichen Bescheid zu erteilen, wenn der Be­
willigungswerber 

a) die österreichische Staatsbürgerschaft be-
sitzt, 

b) verläßlich ist, und 
c) nachweist, daß er oder sein Geschäftsführ·er 

(§ 44· Abs. 4) die für die zuverlässige 
Führung einer Zivilluftfahrerschule erfor­
derlichen Erfahrungen besitzt. 

a) er auf einem Flugplatz über die erforder­
lichen Benützungsrechte, die nötigen tech­
nischen Einrichtungen und Unterrichts­
räume verfügt, 

b) für diesen Flugplatz ein übungshereich 
(§ 7) festgeLegt wurde, 

c) er Halter (§ 13) der für den Lehrbetrieb 
geeigneten Luftfahrzeuge ist, und 

d) die für den Schulbetrie'b erforderlichen und 
geeigneten Zivilfluglehrer zur Verfügung 
stehen. 

(3) Die Betriebsaufnahmebewilligung ist im 
Rahmen des Antrages für alle Arten von Aus­
bildungen zu erteilen, für welche die Zivilluft­
fahrerschule geeignet ist. Vor Entscheidung über 
den Antrag ist eine mündliche Verhandlung an 
Ort ul1d Stelle durchzuführen. 

(4) Falls der Bewi1ligungswerber nicht selbst 
Fluglehrer ist, hat er einen für den Betrieb der 
Zivilluftfahrerschule veraUntwortlichen Geschäfts-' 
führer zu besteHen, <der Zivilfluglehrer (§ 47) ist 
und die für die zuverläsS'ige Führung einer Zivil­
luftfahrerschule erforderlichen Erfahrungen be-
sitzt. 

(5) Die Bestimmungen des § 
sinngemäß. 

43 Abs. 4 gelten 

(2) Ist der Bewilligungswerber keine physische § 45. U n t e r 's a gun g des Aus b il dun g s-
Person, so gelten die Bestimmungen des § 16 be tri e b es. 
Abs.3 sinngemäß. 

(3) Vor.aussetzung für die Ausbildungsbewilli­
gung, ist außerdem, daß ein Bedarf für die vor­
gesehene Zivilluftfahrerschule gegeben ist und ein 
Lehr- und Organisationsplan vorgelegt wird, 

\ der den Erfordernissen der Ausbildung und der 
Sicherheit der Luftfahrt entspricht. Ist der Be­
willigungswerber ein Verein im Sinne des Ver­
einsgesetzes 1951, dessen Zweck die Heranbildung 

'fliegerischen Nachwuchses ist, so entfällt ·eine 
Prüfung des Be<darfes, wenn ausschließlich Ver­
einsmitglieder ausgebildet W1erden sollen. 

(4) Di,e Bewilligung ist insoweit bedi.ngt oder 
mit Auflagen zu erteilen, aIs dies zur Gewähr­
'leistung ,einergeordncten AusbiLdung erforder­
lich ist. 

§ 44. B e tri e :b sau f nah m e­
b e will i gun g. 

(1) Der Betrieb einer Zivilluftfahrerschule darf 
erst aufgenommen werden, wenn das Bundesamt 
für Ziovilluftfahrt dies bewilligt hat (Betriebs­
aufnahmebewilligung). Dieser Bescheid ist 
schriftlich zu erteilen, andernfalls liegt ein mit 
Nichtigkeit bedrohter Fehler vor. 

(2) Die Betriebsaufnahmebewilligung ist dem 
Inhaber einer Ausbi1dungsbewilligung auf dessen 
Antrag zu erteilen, wenn er nachweist, daß ein 
geordneter Lehrbetrieb gewä'hrleistet ist. Insbe­
sondere hat der Bewilligungswerber nachzu­
weisen, daß 

(1) Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat die 
Ausübung des Ausbildungsbetriebes zu unter­
sagen, wenn eine der Voraussetzungen des § 44 
nicht mehr g,egeben ist oder im Zeitpunkt der 
Erteilung der Betriebsaufnahmebewilligung nicht 
gegeben war und diese,r Mangel noch fortdauert. 

(2) Zugleich mit der Untersagung des Aus­
bildungs betriebes hat das Bundesamt für Zivil­
luftfahrt eine angemessene Frist zu bestimmen, 
innerhalb deren die festgestellten, die Unter­
sagung begründenden Mängel zu beheben sind. 

(3) Ein gemäß Abs. 1 untersagter Ausbildungs­
betrieb darf erst auf Grund einer neuerlichen­
Betriebsaufnahmebewilligung wiederaufgenom­
men werden. Die Bestimmungen des§ 44 Abs.2 
gelten sinngemäß. 

§ 46. W i der r TI f de rAu s b i 1 dun g s­
b e will i gun g. 

Die Ausbildungsbewilligung ist v~ Bundes­
amt für Zivilluftfahrt zu widerrufen, wenn 

a) eine der Vor.aussetzungen gemä.ß § 43 
Abs. 1 nicht mehr gegeben ist oder im Zeit­
punkt der Erteilung der Bewilligung nicht 
gegeben war und dieser Mangel noch fort­
dauert, oder 

b) der Inhaber der Ausbildungsbewilligung 
nicht innerhalb eines Jahres, gerechnet vom 
Zeitpunkt der Zustellung der Ausbildungs­
'bewiHi,gung an, um di,e Betriebsaufnahme­
bewilligung angesucht hat, oder 
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c) die Betriebsaufnahmebewilligung 
kräftig· versagt worden ist, oder 

rechts- Die Bestimmungen der §§ 35 bis 38 gelten sinn­
gemäß. 

d) der Ausbildungsbetrieb länger als ein Jahr 
geruht hat, oder 

e) der Ausbildungs:betrieb ,gemäß § 45 unter­
sagt wurde und die Mängel nicht frist­
gerecht behoben worden sind. 

§ 47. Z i vii f 1 u g 1 ehr e r. 

(1) Zur Betätigung als Zivilfluglehrer ist eine 
Erlaubnis des Bundesamtes für Zivilluftfahrt er­
forderlich. Diese Erlaubnis ist durch schriftlichen 
Bescheid zu erteilen (Zivilfluglehrerdiplom). 

(2) Das Zivilfluglehrerdiplom berechtigt den 
Inhaber, theoretischen und praktischen Unter­
richt an Zivilluftfahrerschulen zur Erlangung der 
in ihm bezeichneten Arten von Zivilluftfahrer­
scheinen zu erteilen. 

§ 48. Vor aus set z u ng end e rAu s s te l­
lu n g ei n-e s Z i viI fl u gl ehr erd i p 10m s. 

(1) Ein Zivilfluglehrerdiplom ist auszustellen, 
wenn der Bewerber 

a) das 21. Lebensjahr votllendet hat, 
b) einen Zivilluftfahrerschein jener Art be­

sitzt, für dessen Erwerb er theoretischen 
und praktischen Unterricht erteilen will, 

c) die erforderliche praktische Betätigung als 
Zivilluftfahrer nachwesit (§ 49), 

d) für- die Lehrtätigkeit fachlich befähigt ist 
(§ 50). 

(2) Im Zivilfluglehrerdiplom ist der Umfang 
der Berechtigung im Rahmen des Antrages nach 
Maßgabe des Ergebnisses des Ermittlungsverfah­
rens zu bestimmen. 

§ 49. Nachweis der praktischen 
B e t ä t i gun g. 

Das Bundesministerium für Verkehr und Elek­
trizitätswirtschaft hat nach Maßgabe der Erfor­
dernisse der Sicherheit der Luftfahrt und dem 
jeweiligen Stande der Wissenschaft entsprechend 
unter Bedachtnahme auf die einzelnen Arten von 
Zivilluftfahrerscheinen (§ 29) durch Verordnung 
festzulegen, welche praktische Betätigung als 
Luftfahrer zur Erlangung von Zivilfluglehrer­
diplomen nachzuweisen ist. 

§ 50. Fa chi ich e Be f ä h i gun g, Z i v i l­
n u g 1 ehr e r p r ü fun g. 

(1) über die fachLiche Befähigung (§ 48 Abs. 1 
lit. d) hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt ein 
Gutachten der zuständigen Zivilfluglehrer-Prü­
fungskommission (Ahs. 2) einzuholen. Dieses 
Gutachten ~t auf Grund einer Prüfung (Zivil­
flugl,ehrerprüfung) zu erstatten. 

(2) ß'eim Bundesamt für Zivilluftfahrt sind 
Zivilfluglehrer-Prüfungskommissionen zu bilden. 

§ 51. Zulassung zur praktischen 
Aus b i 1 dun g. 

Personen, die sich der Ausbildung zum Zivil­
luftfahrer unterziehen wollen, bedürfen für die 
praktische Ausbildung an Bord eines Luftfahr~ 
zeuges im Fluge einer Erlaubnis des Bundesamtes 
für Zivilluftfahrt. Diese ist zu erteilen, wenn 
der Bewerber verläßlich und körperlich und 
geistig tauglich ist (§§ 32 und 33). 

§ 52. üb u n g s- und P r ü fun g s f 1 ü g e. 

(1) übungs- und Prüfungsflüge ohne Begleitung 
eines Zivilfluglehrers, die im Rahmen der prak­
tischen Ausbildung zum Zivilluftfahrer erforder­
lich sind, bedürfen keiner Erlaubnis nach diesem 
Bundesgesetz. Die Bestimmungen des § 51 blei­
ben unberührt. 

(2) Bei übungs- . und Prüfungsflügen in Be­
gleitung eines Zivilfluglehrers gilt dieser als ver­
antwortlicher pilot (§ 125). 

C. Militärisches Luftfahrtpersonal. 

§ 53. B,e g r i f f s b e s tim m u n g. 

Zum militärischen Luftfahrtpersonal gehören 
alle in der Militärluftfahrt tätigen Personen, 
deren Tätigkeit für die Sicherheit der Luftfahrt 
von Bedeutung ist und flugtechnische oder flug­
betriebliche Kenntnisse voraussetzt. 

§ 54. Mi 1 i, t ä rl u f t f a h re r. 

Militärluftfahrer ist, wer ein Militärluftfahr­
zeug oder im Bereich ,der Militärluftfahrt einen 
nicht nur für die Eigenrettung bestimmten Fall­
schirm im Fluge führt oder technisch bedient. 

§ 55. S 0 n s t i g e s m i 1 i t ä r i s c h e s L u f t~ 
fahrtpersonal. 

Alle nicht unter § 54 fallenden, inder Militär­
luftfahrt verwendeten Personen im Sinne des 
§ 53 bilden das sonsti&e militärische Luftfahrt­
personal (Bodenpersonal). 

§ 56. Militärluftfa.hrt-P.ersona.1-
aus w e 1 B. 

(1) Als Militärluftfahrer darf nur verwendet 
werden, . wer einen vom Bundesministerium für 
Landesverteidigung ausgestellten Militärluft­
fahrerschein besitzt. Die Bestimmungen des § 52 
gelten sinngemäß. -

(2) Das Bundesministerium für Landesverteidi­
gung hat nach Maßgabe der Erfordernisse der 
Sicherheit der Luftfahrt und der Interessen der 
Landesverteidigung durch Verordnung zu be­
stimmen, für welche sonstigen Tätigkeiten im 
Sinne des § 53 ein vom Bundesministerium für 
Landesverteidigung ausgestellter Militärluftfahrt­
Personalausweis erforderlich ist. 
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§ 57. Art e n, G ü I t i g k e i t s da u e run d die geplante Maßnahme geboten erscheinen lassen 
Vor aus set z u n gen der A 'u s s tell u n g und wichtigere Interessen der Zivilluftfahrt nicht 
von M i I i t ä r I u f .t f a h r t - Per s 0 n a 1-· entgegenstehen. Die Frage, OIb dre geplante Maß-

aus w e 1 sen. nahme zulässig ist, hat das Bundesministerium 

Das Bundesministerium für Landesverteidigung für Landesverteidigung im Einvernehmen mit 
hat durch Verordnung dem Bundesministerium für Verkehr und Elek-

a) unter Bedachtnahme auf die Arten der trizitätswirtschaft zu beurteilen. 
Militärluft.fahrzeuge, auf die Möglichkeiten (3) Die Regelung des Abs. 2 gilt sinngemäß 
ihrer Verwendung und auf die geistigen für jede Umgestaltung von ständigen militäri­
und körperlichen Anforderungen, die an schen Einrichtungen auf einem Zivilflugplatz und 
das militärische Luftfahrtpersonal zu stellen für jede Änderung ihres Betriebes, durch die der 
sind, die Arten und die Form' der Militär- Zivilluftverkehr auf dem Zivilflugplatz beein­
luftfahrt-Personalausweise sowie die Dauer trächtigt werden könnte. 
und die Verlängerung ihrer Gültigkeit fest- (4)' Die Rechte des Zivilflugplatzhalters, auf 
zulegen; dessen Flugplatz die geplante Maßnahme getrof-

b) nach Maßg\lbe der Erfordernisse der Ver- fen werden soll, werden durch die Bestimmun­
kehrssicherheit und der Landesverteidigung gen der Abs. 2 und 3 nicht berührt. 
zu bestimmen, unter welchen Voraus-
setzungen Militärluftfahrt-Personalausweise § 62. Ben ü t z u n:g von M i I i t ä r f1 u g­
ausgestellt werden dürfen. p I ätz e n für Z w eck e der Z i viii u f t-

fa h r t. 

IV. Teil: Flugplätze. 
A. Gemeinsame Bestimmungen. 

§ 58. F lug p 1 ätz e. 

(1) Flugplätze s.ind Land- oder Wasserflächen, 
die zur ständügoen BenutZiung für den Abflug und 
für die Landung von Luftfahrzeugen bestimmt 
sind (Land'flugplätze, Wasserflugplätze). 

(2). § 118 des Bundesgesetzes vom 19. Oktober 
1934, BGB!. H Nr. 316, betreffend das Wasser­
recht, bleibt von den Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes unberührt. . 

§ 59. B 0 cl e n ein r ich tun gen. 

iBodeneinrichtungen sind Bauten, Anlagen und 
sonstige ortsfeste Einrichtungen, die sich auf Flug­
plätzen befinden und unmittelbar für die Abwick­
lung des Flugverkehrs bestimmt sind. Ausgenom­
men sind Flugsicherungsanlagen gemäß § 122. 

§ 60. Z i v i I f1 u g p I ätz e und M i I i t ä r­
f lug p I ätz e. 

Militärflugplatz ist ein Flugplatz, desilen Lei­
tung in den Wirkungsbereich des Bundesministe­
riums für Landesverteidigung fällt. Alle übrigen 
Flugplätze sind Zivilflugplätze. . 

§ 61.B ,e n Ü t zu n g von Z i v i I f I u g­
pi ätz e n für Zw eck e der Mi 1 i t ä r-

lu f tf a h r t. 

(1) Die Mitbenützung' von Zivilflugplätzen und 
ständigen Einrichtungen auf solchen für Zwecke 
der Militärluftf:i.hrt richtet sich nach der Zivil­
flugplatz-Betriebsordnung und den Zivilflugplatz­
Benützungsbedingungen{§ 74). 

(2) Das Bundesministerium für Landesverteidi~ 
gung darf auf Zivilflugplätzen ständige militäri­
sche Einrichtungen nur dann errichten und be­
treiben, wenn Interessen der Landesverteidigung 

(1) Das Bundesministerium für Landesverteidi­
gung kann auf Antrag die Bewilligung erteilen 
für. 

a) die Benützung von Militärflugplätzen durch 
Zivilluftfahrzeuge, 

b) die Errichtung von ständigen Einrichtun­
gen für Zwecke der Zivilluftfahrt auf Mili­
tärflugplätzen. 

(2) Bewilligungen gemäß Abs. 1 haben die im 
Interesse der Landesverteidigung und der Zivil­
luftfahrt erforderlichen Bedingungen, Auflagen 
und Befristungen zu enthalten. 

(3) Vor Erteilung der Bewilligung gemäß Abs. 1 
hat das Bundesministerium für Landesverteidi­
gun,g das Einvernehmen mit dem Bundesministe­
rium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 
herzustellen, wenn es sich um eine nicht aus­
schließlich militärischen Interessen dienende Be­
nützung oder um die Errichtung von ständigen 
Einrichtungen handelt. 

B. Zivilflugplätze. 

§63. ö He n tl ich e und P 'r iv a tf I u g­
pi ätz e. 

öffentlicher Flugplatz ist ein Zivilflugplatz, 
für den iBetriebspflicht besteht (§ 75 Abs.5) und 
der von allen Teilnehmern am Luftverkehr unter 
den gleichen Bedingungen benützt werden kann. 
Alle übrigen Zivilflugplätze sind Privatflugplätze. 

§ 64. F lug h ä f e n. 

Flughafen ist ein öffentlicher Flugplatz, der 
für den internationalen Luftverkehr bestimmt 
ist und über die hiefür erforderlichen Einrich­
tungen verfügt. 

§ 65. F 1 u g f eid er. 

(1) Flugfeld ist em Zivilflugplatz, der nicht 
Flughafen ist. 
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(2) Segelflugfeld ist ein für den Segelflugbetrieb 
bestimmtes Flugfeld. Motorflugfeld ist ein für 
den Motorflugbetrieb bestimmtes Flugfeld. 

§ 66. Z i vii H ug pi atz - Ver 0 r d nun g. 

Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat die Anforderungen, 
die an die einzelnen Arten von Zivilflugplätzen 
(§§ 63 bis 65) im Hinblick auf den Betriebs., 
umfang zu stellen sin,d, nach Maßgabe der 
Erfordernisse derSich'erheit der Luftfahrt durch 
Verordnung Zu regeln (Zivilflugplatz-Verord­
nung). 

§ 67. Vor a r bei te n für Z iv i 1 f 1 u g­
pi ätz e. 

(1) Erfordert die Planung eines Zivilflugplatzes 
Vorarbeiten auf fremden Grundstücken und 
will der Grundeigentümer deren Vornahme 
nicht gestatten, so hat ihn a~f Antrag des Zivil­
flugplatz-Bewilligungswerbers die gemäß Abs. 2 
zuständige Behörde zur Duldung der Vorarbei­
ten durch Bescheid zu verpflichten, wenn der An­
tragsteller. verläßlich und das Vor haben wirt­
schaftlich und technisch durchführbar ist (Ver­
pflichtungsbescheid). Sie hat im Verpflichtungs­
bescheid einen angemessenen Zeitraum zu bestim­
men, innerhalb dessen die Vorarbeiten beendet 
sein müssen. 

(2) Zustähdig zur Erlassung des Verpflichtungs­
bescheides gemäß Abs. 1 ist, wenn es sich um die 
Planung eines Flughafens handelt, das Bundes­
ministerium für Verkehr und Elektrizitätswirt­
schaft, in allen übrigen Fällen der Landeshaupt­
mann. 

(3) Den dlUr,ch die Vorarbeiten verurSiachten 
Schladen hat der Antragsteller dem Grundeigen­
tümer zu ersetzen. Wird eine Einigung über die 
Entschädigung nicht erzielt, so ents:cheidet das 
Gericht im Verfahren a,ußer Strei,tsach'en.' Ent­
schädig,ungsansprüches,ind spätestens drei Monate 
nach dem Tag,e geltend zu' machen, an dem der 
AntraJgsteller dem Grundeig,entümerdlie Be­
endi:gung der V Üll'al'borten nachweisLich bekann'1:­
gegeben hat. 

~ 68. Z i vii f 1 u g p La t z - B e will i gun g. 

(1) Zum Betrieb von Zivilflugplätzen ist eine 
Bewilligung erforderlich (Zivilflugplatz-Bewilli­
gung). Das gleiche gilt für jede' Knderung des 
bescheidmäßig festgelegten Betriebsumfanges 
eines Zivilflugplatzes. 

(2) Zur Erteilung der Bewilligung ist bei Flug­
häfen das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft, bei Flugfeldern der Lan­
deshauptmann zuständig. 

§69. A n t r a ga u f Er t eil u n g de r Z i v i 1-
f lug p I atz - B e will i gun g. . 

(1) Im Antrag auf Ert<;ilung der Zivilflugplatz­
BewilliglJng sind anzugeben: 

11 

a) die Art des geplanten Zivilflugplatzes 
(§§ ('3 bis 65), 

b ) die geplanten Bodemiinrichtungen, 
c) die Artender Zivilluftfahrzeuge, die diesen 

Zivilflugplatz benützen sollen, 
d)ein Vorschlag hinsichtlich der Festlegung 

der allenfalls erforderlichen Sicherheitszone, 
e) die voraussichtlichen Luftfahrthindernisse, 

nach Lage und Höhe bezeichnet, 
. f) die Auswirkungen des Vorhabens auf 

Rechte Dritter,und 
g) der Nachweis der für das Vorhaben er­

forderlichen finanziellen Mittel (Finanzie­
rungsplan). 

(2) Dem Amrag ist ein Lageplan im geeigneten 
Maßstab mit den FlugpIatzgrerizen und sämt­
lichen projektierten Bodeneinrichtungen in sechs­
facher Ausfertigung beizufügen. 

§ 70. P r ü fun g ,cl e s Vor hab e n s. 

(1) Die zur Erteilung der Zivilflugplatz-ßewil­
ligung zuständige Behörde(§' 68) hat nach Ein­
langen des Antrag,es: gemäß § 69' vorerst zu prü­
fen, ob, die in Aussicht genommene Land- oder 
Wasserfläche im Hinblick auf ihre Größe und 
Beschaffenheit sowie auf die Bes·chaffenheit ihrer 
Umgebung für den geplanten Zweck geeignet 
ist. Ergibt diese Prüfung, ,daß dies nicht der Fall 
ist, so ist der Antrag abzuweisen. Andernfalls 
ist der Antragsteller aufzufordern, in sechsfacher 
Ausfertigung vorzulegen: 

a) Grundbuchsauszüge und Katasterpläne 
sämtlicher in den Zivilflugplatz em­
zubeziehenden Lieg.enschaften, und 

b) Katasterpläne und die schriftliche Angabe 
der Grundbuchseinlagezahlen und der 
Eigentümer aller Liegenschaften, die von 
Beschränkungen im Sinne des § 69 Abs. 1 
lit. d his f betroffen werden. 

(2) Handelt es sich um die Errichtung eines 
Flughafens, so hat das Bundesministerium für 
Verkehr und ElektriZItätswirtschaft zunächst 
hinsichtlich der in Aussicht genommenen Lage 
des geplanten Flughafens mit den Bundesmini­
sterien für Landesverteidigung, für Handel und 
Wiederaufbau und für Land- und Forstwirt­
schaft das Einvernehmen herzustellen. Sodann 
ist den vom Vorhaben berührten Ländern und 
Gemeinden sowie der örtlich zuständigen Land­
wirtschaftskammer Gelegenheit zur Stellung­
nahme zu geben. Anschließend ist die Stellung­
nahme der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft, des österreichischen Arbeiterkammer­
tages sowie der Unternehmer bereits bewilligter 
Flughäfen einzuholen. 

(3) Wenn es sich um die Errichtung eines Flug­
feldes handelt, hat der Landeshauptmann den 
zuständigen. Gemeinden und der Landwirtschafts­
kammer Gelegenheit zu geben, zu dem Vorhaben 
Stellung zu nehmen und die Stellungnahme des 
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Bundesministeriums für Landesverteidigung ein­
zuholen. Eine Zivilflugplatz-Bewilligung für ein 
Flugfeld darf nur erteilt werden, wenn das Bun­
'desministerium für Landesverteidigung eine zu­
stimmende Stellungnahme abgegeben hat. Das 
Bundesministerium für Landesverteidigung kann 
die Zustimmung verweigern, wenn zwingende In­
teressen der Landesverteidigung dies erfordern. 
Die Erteilung einer solchen Bewilligung ohne vor­
herige Einholung der Stellungnahme des Bun­
desministeriums für Landesverteidigung oder 
entgegen einer solchen Stellungnahme leidet an' 
einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. 

§ 72. B e s, c h eid übe r d ie Z i v i H I u g­
p latz - IB e will i gun g. 

(1) Der Bescheid über die Zivilflugplatz-Bewil-' 
ligung hat zu bestimmen: 

(4) Vor Erlassung des Bescheides über die Zivil­
flugplatz..J3ewilligung ist in allen Fällen eine 
mündliche Verhandlung durdlzuführen. Ist eine 
Sicherheitszone (§ 86) vorgesehen, so ist die An­
bera.umung der mündlichen Verhandlung un­
beschadet der Bestimmungen des § 41 des, A VG;- . 
1950 in jedem Falle durch Anschlag in den Ge­
meinden, die ganz ()der teilweise im Bereich der 
geplanten Sicherheitszone liegen, kundzumachen. 
Erweist sich nach der mündlichen Verhandlung 
eine Erweiterung der vorgesehenen Sicherheits-. 
zone als erforderlich,. so ist eine neue mündliche 
Verhandlung durchzuführen. 

§ 71. Vor aus set z u n gen der Z i v i 1-
f lug p I atz - B e w i I I i gun g. 

(1) Die Zivilflugplatz-Bewilligungist zu er­
teilen, wenn 

a) das Vorhaben vom technischen Standpunkt 
geeignet und eine sichere Betriebsführung 
zu erwarten ist, 

b) der Bewilligungswerber verläßlich und zur 
.Führung des Betriebes geeignet ist, 

c) die finanzielle,n Mittel des Bewilligungs­
werbers die Erfüllung der aus diesem Bun­
desgesetz für den Flugplatzhalter sich er­
gebenden Ve,rpfli'chtungen gewahrleisten, 
urild 

d) sonstige öffentliche Interessen nicht ent­
gegenstehen. 

(2) Voraussetzung für die Erteilung der Zivil­
flugplatz-Bewilligung eines öffentlichen Flugfeldes 
ist außerdem, daß ein~ Bedarf hiefür gegeben ist. 
Flughäfen dürfen nu~ bewilligt werden, wenn 
ihre Errichtung im öffentlichen Interesse gelegen 
ist. Ein Flughafen ist insbesondere dann nicht im 
öffentlichen Interesse gelegen, wenn 

a) er von einem bereits bewilligten und in 
. B"etrieb befindlichen Flughafen weniger als 

100 km in der Luftlinie entfernt ist und 
geeignet wäre, dessen Verkehrs aufgaben zu 
gefährden, und 

b) der Untenl,chmer dieses bereits bestehenden 
Flughafens in der Lage und gewillt ist, 
binnen sechs Monaten die für den ge­

. planten Flughafen in Aussicht genom­
menen Aufgaben' selbst zu übernehmen. 

a) die Arten der Luftfahrzeuge, die diesen 
Zivilflugplatz unter Bedachtnahme auf die 
Verkehrssicherheit und dIe zweckmäßige 
Gestaltung des Luftverkehrs benützen dür­
fen, 

b) den Inhalt der allenfalls in Aussicht genom­
menen Sicherheitszonen-Verordnung, 

c) den Auftrag zum Abschluß einer Haft­
pflichtversicherung bis zu einem Höchst­
betrag von' 40 Millionen Schi!ling nach 
Maßgabe des Betriehsumfanges, 

d) einen angemessenen Zeitraum, innerhalb 
dessen die Erteilung der Betriebsaufnahme­
beWliUigungbeallitratgt weooen muß, und 

e) Bedingungen und Auflagen,· soweit sie mit 
Rücksicht auf die Bestimmungen des § 71 
Abs. 1 und insbesonder,e unter Bedacht­
nahme auf die Verkehrsauf.gaben des 
Zivilflugplatzes 'erforderlich sind.' 

(2) Eine Zivilflugplatz-iBewilligung darf nur 
österreichischen Staatsbürgern erteilt werden. Die 
Bestimmungen des § 16 Abs. 3 gelten sinngemäß. 

(3) Der Bescheid über die Zivilflugplatz-Bewil­
ligung ist schriftlich zu erteilen, andernfalls leidet 
er an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. 

§ 73. Be tri e b sau f nah m e:b e w i l­
li gun g. 

(1) Der Betrieb eines Zivilflugplatzes darf erst 
aufgenommen werden, wenn die zur Erteilung 
der Zivilflugplatz-Bewilligung zuständige Behörde 
(§ 68) ,dies bewilligt hat (Betriebsaufnahmebewil­
ligung). Der Bescheid über diese Bewilligung ist 
schriftlich zu erteilen, andernfalls -leidet er an 
einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. 

(2) Die Betriebsaufnahmebewilligung ist dem 
Inhaber einer Zivilflugplatz-Bewilligung auf des­
sen Antrag zu erteilen, wenn er nachweist, daß 
auf dem errichteten Zivilflugplatz ein geordneter 
Flugbetrieb gewährleistet ist und der Zivilflug­
platz ,den .Anforderungender. Zivilflugplatz­
Verordnung (§ 66) entspricht. 

(3) Vor der Entscheidung über den Antrag auf 
Erteilung der Betriebsaufnahmebewilligung hat 
die zuständige Behörde eine mündliche Verhand­
lung an Ort und Stelle vorzunehmen. Hiebei ist 
zu prüfen, ob die in der Zivilflugplatz-Bewil­
ligung auferlegten Verpflichtungen erfüllt sind . 

§ 74. Zivilflugplatz-Betriebsord­
nun gun d Z i v i I f lug p I atz - Be n ü t-

z u n g s b e d i n gun gen. 

(1) Der Betrieb von Zivilflugplätzen sowie das 
Verhalten auf diesen ist unter Bedachtnahme auf 
die Verkehrssicheriheit·durch Verordnung des 
Bundesministeriums für Vet1kehr und .Elektrizi-
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tätswirtschaft zu regeln (Zivilflugplatz-Betriebs-' § 76. U TI t ,e r s' a gun g cl e s Z iv-i 1 f 1 u g-
ordnung). p 1 atz b e tri e b 'e s. 

(2) Für einen öffentlichen Flugplatz sind 
auf Grund der in Ahs. 1 bezeichneten Verord­
nung vom Flugplatzhalter Benützungsbedin­
gungen aufzustellen {Zivilflugplatz-Benützungs­
bedingungen). Hiebei sind die Bedingungen fest­
zulegen, unter denen der öffentliche Zivilflug­
platz von allen Teilnehmern am Luftverkehr 
benützt wel'den kann: 

(3) Die Zivilflugplatz-Benützungsbedingungen 
bedürfen der Genehmigung durch die :z:ur Er­
teilung der Zivilflugplatz-Bewilligung zuständige 
Behörde (§ 68). Diese Genehmigung ist zu er­
teilen, wenn ein &icherer und w,irtschaftlicher 
Betrieb des Ziv,ilflugpla.tzes, gewährleistet ist. Vor 
dieser Genehmigung darf die Betriebsaufnahmc­
bewi:1ligun:g nich,t e~tej,lt werden. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelt,en sinn­
gemäß für .jede wesentliche Knderung der Zivil­
flugplatz-Benützungsbedingungen. 

(1) Die zur Erteilung der Zivilf1ugplatz­
Bewilligung zuständige Behö'rde (§ 68) hat die 
Ausübung des 'Betriebes eines Zivilflugplatzes zu 
untersagen, wenn eine der Voraussetzungen der 
Betriebsaufnahmebewilligung nicht mehr ge­
geben ist oder im Zeitpunkt der Erteilungdieser 
Bewilligung nicht gegeben war und dieser Mangel 
noch fortdauert. 

(2) Gleichzeitig mit der Untersagung der Äus­
übung des B€triebes hat die Behörde eine an­
gcmess'cne Frist zu bestimmen, innerhalb deren 
die festgestellten, die Untersagung begründenden 
Mängel zu beheben sind. 

(3) Ein Ziv,ilflugplatzbetrieb, dessen Ausübung 
gemäß Abs.·1 untersagt wur·de, darf erst auf 
Grund einer neuerlichen Betriebsaufnahme­
bewilligung wiederaufgenommen werden. § 73 
gilt sinngemäß. 

(5) Die Zivilflugplatz..lBenützungsbedingungen § 77. W i der ruf der Z i v i I f '1' u g p 1 a t z-
sind am Zivilflugplatz durch Anschlag zu ver- B e will i gun g. 
lautbaren. 

§ 75. Be tri e b von Z i v i I f1 u g pi ätz e n. 

(1) Der Zivilflugplatzhalter . darf unbeschadet 
en tgegenstehender landesgesetzlicher Vorschriften 
solche Hilfsbetriebe führen, die unmittelbar und 
auss,chließlich den Verkehrsaufgahen seines Zivil­
flugplatzes dienen. 

(2) Der Zivilflugplatzhalter hat für Flugsiche-
. rungsstellen (§ 120) und für Dienststellen der 

Grenzpolizei Amts-, übernachtungs- und Auf­
enthaltsräume im erforderlichen Ausmaß kosten­
los zur Verfügung zu stellen. Er hat außerdem 
gegen Ersatz der Selbstkosten für die Reinigung 
dieser Räume zu sorgen und für sie Strom, Was­
ser und Heizung 'zu liefern. 

(:l) Wird der in Abs. 2 bezeichneten Verpflich­
tung' nicht entsprochen, so hat die für die Be­
willigung des Zivilflugplatzes zuständige 'Behörde 
(§ 68) nach Maßgabe der Bedürfnisse der in 
Abs. 2 bezeichneten Dienststellen unter Bedacht­
nahme auf die Verkehrsaufga,ben des Zivilflug­
platzes festzustellen, welche Leistungen auf 
Grund der in Abs. 2 enthaltenen Verpflichtung 
im ,einzelnen zu erbringen' sind. 

(4) Durch die Abs. 2 und 3 werden die 
Bestimmungen des' § 18 des Zollgesetzes 1955, 
BGBl. Nr. 129, nicht berührt. 

(5) Halter öffentlich-er Flugplätze dürfen den 
Flugplatz-Betrieb nur mit Bewilligung der zur 
Erteilung der Zivilflugplatz-Bewilligung zustän­
digen Behörde einstellen (Betriebspflicht). Die 
Bewilligung ist zu erteilen, wenn Gern Zivilflug­
platzhalter die Weiterführung des Betriebes nicht 
mehr zugemutet werden kann oder wenn an der 
Weiterführung des Betriebes kein öffentliches 
Interesse besteht. 

Die Zivilflugplatz-Bewilligung ist von der Be­
hörde, die sie erteilt hat, zu widerrufen, wenn 

a) eine der Voraussetzungen gemäß § 71 
Albs. 1 lit. bund cnicht mehr gegeben ist 
oder eine der Voraussetzungen gemäß § 71 
Albs. 1 im Zeitpunkt der Erteilung der 
Zivilflugplatz~Bewilligung nicht gegeben 
war und dieser Mangel noch fortdauert, 
oder 

b) der Inhaber der Zivilflugplatz-Bewilligung 
nicht innerhalb des g,emäß § 72 Albs. 1 
lit. d festgesetzten Zeitraumes um die Be­
triebsaufnahmebewilligung angesucht hat, 
oder 

c) die Betriebsaufnahmebewilligung rechts­
kräftig versagt worden ist, oder 

d) der FlugplatzIbetrieb länger als ein Jahr 
geruht hat, oder 

e) der Flugplatzbetrieb gemäß § 76 untersagt 
worden ist und die festgestellten Mängel 
nicht fristgerecht behoben wurden. 

§ 78. B e will i gun g von z i viI e n B 0-

den ein r ich tun g oe n. 

(1) Für die Errichtung, die Benützung sowie 
jede wesentliche Knderung einer Bodeneinrich­
tung auf einem Zivilflugplatz (zivile Bodenein­
richtung) ist eine Bewilligung erforderlich. 

(2) Zur Erteilung dieser Bewilligung ist das 
Bundesministerium für Verkehr und Elektrizi­
tätswirtschaft zuständig, wenn die Höhe der 
Bodeneinrichtung die in § 85 Abs. 2 lit. a und b 
festgelegten Grenzen übersteigt oder wenn die 
Anlage eine optische oder elektrische Störwir­
kung (§ 94) hervorruft. Das Bundesministerium 
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft hat im 
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Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Landesverteidigung zu entscheiden. 

(3) In allen Fällen, in· denen das Bundesmini­
sterium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 
nicht zuständig ist, hat der Landeshauptmann 
zu entscheiden. 

§ 79. V 0 r'a u s set zu n.g end erB e w i l­
I i gun g von z i viI e nB 0 d e ne i n r i c h­

tun gen. 

(1) Eine Bewilligung gemäß § 78 Abs. 1 ist 
zu erteilen, wenn das Vorhaben für die Sicher­
heit der Luftfahrt erforderlich oder dIeser för­
derlich ist. 

(2) Die Bewi'lligung ist ins.oweit bedingt oder 
mit Auflagen zu erteilen, als dies' zur Abwen­
dung von Gefahren o.der zur Gewährleistung 
eines zweckentsprechenden. Betriebes notwendig 
ist. 

§ 80. A ob b ru c h z i viI erB 0 d·e n e i n­
r ich tun gen. 

Der- Landeshauptmann hat unter Bedacht­
nahme auf die Ertorde,rnoiss1e der öffentli.chen 
Sicherheit zu bestimmen, ob und inwieweit 
nachdem Widerruf einer Zivilflugp1atz-Bewi1-
ligung d·er letzte FlugplatzhaLterauf seine Kosten 
Bodeneinri·chtungen abzutragen und jenen Zu­
stand wiederherzustellen hat, der vor de~ Errich­
tung der zivilen Bodeneinrichtungen bestand. 

C. M,ilitärflugplätze. . 

mit dem Bundesministerium für Verkehr und 
E1ektrizitäts'wirts,chaft herzustellen .. 

\ 
(2) Vor der Errichtung oder Erweiterung eines 

Militärflugplatzes ist der zuständigen Landes­
regierung und den zuständigen Gemeinden, der. 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 
dem Ö~terreichischen Arbeiterkammertag und 
der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts­
kammern Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 

(3) Die Errichtung oder Erweiterung eines 
Militärflugplatzes ist· unzuläs'sig, wenn 'sie für 
Personen eine unbillige Härte darstellen wür;de, 
die an den um den geplanten Flugplatz im Be­
reich der vorgesehenen Sicherheitszone gelegenen 
Lie'(Tenschaften dingliche Rechte oder Leitungs­
rechte im Sinne der elektrizitätsrechtlichen Vor­
schriften bes:itzen. Die Errichtung oder Erwei­
terung eines MilitärfIugplatzes ist auf jeden Fa!l 
zulässig, wenn im Interesse der LandesverteI­
digung darauf nicht verzichtet werden kann. 

§ 83. Ein w·e n dun ge n ge gen die 
beabsichtigte Errichtung oder 
E r w e i t er u n gei n e s M i I i t ä r f 1 u g-

platzes. 

(1) Die beabsichtigte Errichtung oder Erwei­
terung eines MilitärfIugplatzesl und die erforder­
liche Sicherheitswne oder deren· Erweiterung 
sind in den Gemeinden, die ganz oder teilweise 
im Bereich der vorgesehenen Sicherheitszone 
liegen, in ortsüblicher Weise bekanntzuma:chen. 

§ 81. Vor arbe j. t e n' für Mi 1 i t ä r f I u g- (2) Die an den in § 82 Albs. 3 genannten 
p I ätz e. ch . . d' . .. . .. I Liegenschaften ding~i0 Bere ~Jgten sowIe .. Ie 

(1) Erfordert dIe Planung emes Mlhtarflug- im Sinne der elektnzltätsrechthchen VorschrIften 
platzes Vorarbeiten auf fremden Grundstücken hieran Leitul1igsberechtigten können gegen die 
und will der Grundeigentümer deren Vornahme bea,bsich tigte Maßnahme binnen einem Monat 
nicht gestatten, so hat ihn das Bundesministe- nach dem Tage der Bekanntmachung aus dem in 
rium für Landesverteidigung zur Duldung der § 82 Abs. 3 bezeichneten Grund Einwendungen 
Vorarbeiten durch Bescheid zu verpflichten (Ver- geltend machen. über die Einwendungen hat das 
pflichtung\Sbescheid). Bundesministerium für Landesverteidigung zu 

(2) Den durch die Vorarbeiten verursachten entscheiden. 
Schaden hat. der ~und .d~m G~ndeig~ntümer ~~ (3) Mit der Errichtung oder Erweiterung des 
e~s.etzen .. Wlrde~ne Emlgung u'?er dIe. Efil1JS~a- Militärflugplatzes darf erst begonnen werden, 
dlgung mcht erz1eolt, so entscheIdet das Gemcht wenn .das Bundesministe.rium für Landesvert.ei­
im Verfahren auß·er Sweitsa,chen. E:iJ.ts,chädigrun.gs- digung tiber die Einwendungen erits.chieden hat. 
ansprüche sind späte~t.ens drei Monate nach dem . 
Tage geltend zu ma,chen, an dem das Bundesmini­
sterium für Landesverteidigung dem G11Ull1deigen­
tümer die Beendigung der V ora:rbeiten nachweis­
lich zur Kenntnis .gebrach.t hat. 

§ 84. Errichtung und Abänderung 
m i I i t ä r i s ehe r B 0 den ein r ich t u n­

gen. 

(1) Die Errichtung und jede Anderung einer 
§ 82. E r.r ich tun g, Um ge s t ~ 1 : u.~ g militärischen Bodeneinrichtung, das ist eine Bo-
und Au f1 ass u n g.. von MI 11 t a r- deneinrichtung auf einem MilitärfIugplatz, ob-

f 1 u g p I at zen. 11i~gt dem. Bundesminister~um für Lande~vertei-
(1) Die Errichtung, Umgestaltung und Auf- dlgung. DIeses hat das Emvernehmen mIt d.eI? 

lassung'von Militärflugplätzen obliegt dem Bun- Bundesministerium für Verkehr und Eiektnzl­
desministerium für Landesverteidigung. Dieses tätswirtschaft herzustellen, wenn die Höhe der 
hat hinsichtlich der in Aussicht genommenen, Bodeneinrichtung die in § 85 Abs.2 lit. a und b 
Lage eines Militärf1ugp1atzes das Einvernehmen festgelegten Grenzen übersteigt od·er wenn die 
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Anlage eine optis:che' oder elektri&che 
kung (§ 94) hervorruft. 

Siörwir- J in dem gemäß § 72 Abs. 1 Et. b <beziehungsweise 

(2) Die sich aus anderen gesetzlichen Bestim­
mungen erg,ebende Zuständigkeit zur Bauführ,ung 
bleibt unberührt. 

V. Teil: Luftfahrthindernisse. 
§ 85. Beg r i f f s b es tim m 11 n g. 

(1) Innerhalb von Sicherheitszonen (§ 86) s,ind 
Luftfahnhindernis's·e: 

a) Bauten oberhal1b der Erdoberfläche, An­
pflanzungen, verspannte Seile und Drähte 
sowie aus der umgebenden Landschaft her­
. ausragende Bodenerhebungen, 

b) Verkehrswege sowie Gruben, Kanäle und 
ähnliche Bodenvertiefungen. 

(2) Außerhalb vOn Sicherheit~zonen sind Luft­
fahrthinderniSlSe die in Ab. 1 lit. a bezeichneten 
Anlagen, wenn ihre Höhe über der Er-doberfläche 

a) 100 m übersteigt oder 0 

b) 30 m übersteigt und sich d·ie Anlage auf 
einer natürlichen oder künstlichen Boden­
erhehung befindet, die mehr als 100 maus 
der umgebenden Landschaft herausragt; in 
einem Umkreis von 10 km um den Flug­
platzbezugspunkt (§ 88 Abs. 2) gilt dabei 
;lJIs Höhe der umgebenden Landschaft die 
Höhe des Flugplatzbezugspunktes. 

(:l) Bodeneinrichtungen (§§ 78 und 84) und 
Flugsicherungsanlagen . (§ 122) gelten nicht als 
Luftfahrthindernisse im Sinne der Abs. 1 und 2. 

§ 86. Sie her h e i t s z 0 n e n. 

(1) Sich·erheitszone ist der Bereich eines Flug­
platzes und s,einer Umgebung, innerhalb dessen 
für die Errichtung oder Erweiterung eines Luft­
fahrthinderniss·es im Sinne des §, 85 Abs. 1 un­
beschadet sonstiger ,gesetzlicher Vorschriften eine 
Bewilligung nach diesem Bundesgesetz erforder­
lich ist (AusnahmebewiLligung). 

(2) Für Flughäfen und Militärflugplätze ist eine 
Sicherheitszone auf jeden Fall, für Flugfelder 
jedoch nur dann festzulegen, wenn an der Fest­
legung derrelben ein öffentlich·es Interesse besteht 
und andere öffentliche Interessen, die allenfalls 
einer soLchen Festlegung entgegenstehen, nicht 
überwiegen. 

§ 87. Si c her h ei t s zone n - Ver 0 r d­
nung. 

(1) Die Sicherheitszone ist bei Zivilflugplätzen 
von der zur Erteilung der Zivilflugplatz-Bewil­
ligung zuständigen Behörde, bei Militärflug­
plätzen vom Bundesministerium für Landesver­
teidigung in dem für die Sicherheit der Abflug­
und Landebewegungen erforderlichen Umfang 
durch Verordnung festzulegen (Sicherheitszonen­
Verordnung), wobei die Rechte Dritter nicht 
weitergehend einge&chr~nkt werden dürfen als 

307 der Beilagen 

§ 83 Abs. 1 vorgesehenen Ausmaß. 
(2) Vor Erlassung dieser Verordnung ist der 

Landesregierung Gelegenheit zur Stellungnahme 
Zu geben. 

(:3) Wenn es sich um einen Zivilflugplatz han­
delt, ist die Sicherheitszonen-Verordnung nicht 
vor dem Bescheid über die Zivilf1ugplatz-Bewil­
ligung zu erlassen. 

(4) Die Sicherheitszonen-Verordnung is:t auf­
zuheben, wenn die Sicherheitszone für die Sicher­
heit der Abflug- und Landebewegungen nicht 
mehr erforderlich ist. 

§ 88. S ich e r h e i t s z 0 ne np I a n. 

(1) Einen Bestandteil der Sicherheitszonen-Ver­
ordnung hat ein Nan der Sicherhe,itszone mit 
der Festlegung des Flugplatzbezugspunktes und 
allfälliger Instrumentenanflugsektoren sowie mit 
besonderer Kennzeichnung der in dieser Zone. 
bereits bestehenden Luftfahrthinderni~s·e zu bil­
den (Sicherheits:zonenplan). 

(2) Der Flugplatzbezugspunkt ist ungefähr in 
der Mitte des Systems: der Start- Und Lande­
flächen festzulegen. 

(3) Instrumentenanflugsektor ist ein für An­
und Abflüge b.ei s,chlechten Sichtverhältnissen 
bestimmter Luftraum über einem Geländesektor, 
dessen Mittellinie die An- und Abflugrichtung 
bildet. Die Instrumentenanflugsektoren sind 
unter Bedachtnahme auf die Flugsicherheit fest­
zulegen. 

§ 89. Ku nd mac h u n g der Sie he r­
h e i t s z 0 n e n - Ver 0 r d nun g .. 

Die Sicherheitszonen-Verordnung mit Aus­
nahme des Sicherheitszonenplanes ist in den Ge­
meinden, a~f deren Gebiet sich,die Sicherheits­
zone er!>treckt, durch Anschlag an der Amtstafel 
kundzumachen. Der Sicherheitszonenplan ist in 
diesen Gemeinden ZlUr E1nsichtnahmewfzuilegen. 
Nach der KUDIdmachung der Si,cherhei,tszonen­
Verordnung sinJd die genllnnten Gemeinden ver­
pHicb'töt, in die Vel10xdnung Einsicht zu ge­
währ,en. 

§90. Ersichtlichmachung im Grund­
buch. 

Die zur Erteilung von Ausnahmebewilligungen 
zuständige Behörde (§ 93) hat die sich aus der 
Sich,erheitszonen-Verordnung e1"gebt!nden Be­
s·chi-änkungendem Grundbuchsgericht bekannt­
zugeben. Die Be.<>chränkungen sind grundbücher­
lich ersichtlich zu machen. 

§ 91. Lu f tf a h rt hin d ,e rn iss e au ß e r­
h alb von' S ich e r h e i t s z 0 n e n. 

Zur Errichtung oder Erweiterung. eines Luft­
fahrthindernisses, außerhalb vonSicherheitszonen. 

4 
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gemäß § 85 Abs. 2 ist eine Ausnahmebewilligung 
erforderlich. Sonstige gesetzliche Vorschriften 
bleiben unberührt. 

§ 92. Aus nah m e be will i gun gen. 

(1) Im Antrag auf Erteilung einer Ausnahme­
bewilligung (§ 86 und § 91) ist die Lage, die Art 
und die Bes·chaffenheit sowie der Zweck des Luft­

,fahrthindernisses anzugeben. 
(2) Eine Ausnahmebewilligung ist zu erteilen, 

wenn ·durch d-ie Errichtung oder Erweiterung des 
Luhfahrthindernisses die Sicherheit der Luftfahrt 
nicht beeinträchtigt wird. Sie ist insoweit bedingt 
oder mit Auflagen Zu erteilen, als dies im Inter­
esse der Sicherheit -der Luftfahrt oder zum 
Schutze der Allgemeinheit erforderlich ist. 

§ 93. Zu s t ä n d i g k ei t zur Er te i 1 u n g 
der Aus nah m ehe will i gun g. 

(1) Zur Erteilqng einer Ausnahmebewilligung 
gemäß § 86 ist unlbeschadet der Bestimmungen 
des Abs. 2 zuständig: 

a) im Bereich der Sicherheins·zone eines Mili­
tärflugplatzes. das Bundesministerium für 
Landesverteidigung, 

b) im Bereich der Sicherheitszone eines Zivil­
flugplatzes die zur Erteilung der Zivilflug­
platz-Bewilligung zuständige Behörde. 

(2) Wenn das Luftfahrthindernis die im §85 
Abs. 2 lit. a oder h festgdegte Höhe übersteigt, 
ist zur Erteilung der Ausnahmebewilligung zu­
ständig: 

a) im Bereiche der Sicherheitszone eines Mili­
tärflugplatzes das Bundesministerium für 
Landesverteidigung im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft, 

b) ansonsten das Bundesministerium für Ver­
kehr und Elektrizitätswirtschaft im Ein­
vernehmen mit ·dem Bundesministerium 
für Landesverteidigung. 

§ 94. A n 1 a gen mit 0 p t i s ehe rod e r 
eie k tri s ehe r S t ö r wir k u n g. 

(1) Die Er6chtung und der Betrieb von An­
lagen mit optischer oder elektrischer Störwir­
kung, durch die eine Verwechslun'g mit einer 
Luftfahrtbefeuerung oder eine Betriebssl!örung 
von Flugsicherungseinrichtungen verurs·a.cht wer­
den könnte, bedürfen unbeschadet der nach son­
stigen Rechts-vors·chriften erforderlichen BewiUi­
gungen einer Bewilligung n:lch diesem Bundes­
gesetz. Diese ist zu erteilen, wenn die Sicherheit 

Verkehr und Elektrizitätswirtschaft zuständig, 
welches das Einvernehmen mit dem Bundesmini­
sterium für Landesverteidigung ·herzustellen hat. 

§ 95. K e n n z e ich nun g von L u f t f a h r t­
hindernissen. 

(1) ht die Kennzeichnung eines Luftfahrthin­
dernisses erforderlich, so hat die zur Erteilung 
einer AusnahmebewiHigung zuständige Behörde 
(§ 93) den !Eigentümer des' Luftfahrthinde~nisses 
zur Duldung dieser Maßnahme zu verpflichten. 

(2) Zur Kennzeichnung von Luftfahrthinder­
nissen gemäß Abs. 1 ist innerhalb der Sicher­
heitszone eines ZiviHlugplatzes der Flugplatz-. 
halter von der zur Erteilung der Ausnahme­
bewilligung zuständigen Behörde durch Bescheid 
zu verpflichten. Innerhalb der Sicherheitszonen 
von Militärflugplätzen obliegt die Kennzeich­
nung von Luftfahrthindernissen dem Bundes­
ministerium für Landesverteidigung, außerhalb 
von Sicherheitszonen dem Bundesamt für Zivil­
luftfahrt. 

§ 96. B e se i t i gun g s p fl ich t. 

(1) Die zur Erteilung einer Ausnah~ebewilli­
gung gemäß § 93 beziehungs.weise die zur 
Erteilung einer Bewilligung gemäß § 94 zu­
ständige Behörde hat unter Bedachtnahme auf 
die Sicherheit der Luftfahrt und auf den Schutz 
der Allgemeinheit zu bestimmen, ob, inwieweit 
und innerhal,b welcher Frist Luftfahrthindernisse 
beziehungsweise die in § 94 bezeichneten Anlagen, 
die entgegen den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes errichtet oder erweitert wurden, von den 
Eigentümern auf ihre Kosten zu beseitigen, abzu­
ändern oder zu kennzeichnm (§ 95) sind. 

(2) Der Eigentümer von Gegenständen, d~e 
durch ihre Beschaffenheit, ihre Lage oder die 
Art ihrer. Lagerung geeignet sind, den Betrieb 
von Flugsicherungsanlagen (§ 122} zu stören, 
ist vom Bundesamt für Zivilluftfahrt unter Be­

'dachtnahme auf die Effordernisse der Verkehrs­
sicherheit durch Bescheid zu verpflichten, diese 
Gegenstände zu beseitigen. Die Kosten der Be­
seitigung sowie die damit verbundenen Verc 

mögensnachteile hat der Bund Zu ersetzen. 
Ersatzansprüche sind beim Bundesamt für Zivil­
luftfahrt zu . stellen. Werden diese Ersatzan­
sprüche innerhalb von sechs Monaten nicht 
anerkannt, so hat auf Antrag des Eigentümers 
das Gericht im Verfahren außer Streitsachev., zu 
entscheiden. 

der ~uftfahrt ?adburd0 nichdt beei~trächtfilgt wird. VI. Teil: Enteignung für Zwecke der Luft-
Sie Ist insoweit e mgt oer mit Au 'agen zu fahrt. 
erteilen, als dies im Interesse der Sicherheit der . h 
Luftfahrt erforderlich ist. § 97. E n tel gnu n g s r e c' t. 

(2) Für die Erteilung der in Abs. 1 bezeichne-j Das Eigentum und andere dingliche Rechte 
ten BewiJHigungen ist das Bundesministerium für können entzogen oder beschränkt werden, wenn 
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darauf im öffendichen Interes'se nicht verzichtet 
we!l'den kann (Enteignung für Zwecke der Luft­
fahrt): 

a) im Bereich der Zivilluftfahrt 
aa) zum Zweck der Errichtung oder Er­

weiterung von Anlagen der Flug­
sicherung, oder 

bb) zum Zweck der Errichtung oder Er­
weiterung eines Flugplatzes, oder 

cc)! zum Zweck der Beseitigung von Luft­
fahrthindernissen oder deren Anpas­
sung an die Bedürfnisse der Sicher­
heit der Luftfahrt, soweit ·die im § 96 
hiefür vorgesehenen Maßnahmen 
nicht ausreichen. 

b) im Bereich der Militärluftfahrt für Zwecke 
der Landesverteidigung. 

§ 98. E nt e i g Ir U n g s w.e r b er. 

Die Enteignung gemäß § 97 können bean­
tragen: 

. a) für Zwecke der Flugsicherung der Bund, 
vertreten durch das Bundesamt für Zivil­
luftfahrt, 

b) zum Zwecke der Errichtung oder der Er­
weiterung eines Zivilflugplatzes der Flug­
platzhalter, 

c) zu dem in § 97 lit. ce genannten Zweck 
der Fl-wgplauzhalter, wenn das Luf,tfahrt­
hindernis i.nnerhalb einer Sicherheinszone 
'liegt, a:nsonsten der Bund, vertreten durch 
das Bundesamt für Zivlillwftfahrt, und 

d) in den FäHen des § 97 lit. h der Bund, 
vertreten durch das Bundesministerium für 
Landesverteidigung. 

§ 99. S i n n g e m äße A n wen cl u n g des 
Eis e ri b ahn ente i gnu n g s ge s e tz e s 

1954. 

(t) Hinsichtlich des Gegenstandes und des Um­
fanges der Enteignung, der. Entschädigung, des 
Enteignungsverfahrens und des Vollzuges der 
Enteignung für Zwecke der Zivilluftfahrt gelten 
die Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgeset­
zes 1954, BGBL Nr. 71, nach Maßgabe der folgen­
den Bestimmungen sinngemäß. 

(2) Auf Verlangen des von der Enteignung 
Betroffenen ist das ganze Grundstück oder die 
ganze Liegenschaft einzulösen, wenn der auf 
Grund der vorgesehenen Enteignung verblei­
bende Rest eines Grundstückes oder einer 
Lir.genschaft nicht mehr zweckmäßig nutzbar ist. 

(3) Auf Verlangen des Enteigneten kann an 
die Stelle einer Geldentschädigung eine Entschä­
digung in Form einer gleichartigen Natural­
leistung treten, wenn ,der Enteignungswerber 
ohne Verzögerung des Entschädigungsverfahrens 
hiezu imstande ist. Im Streitfalle hat das Gericht 
festzustellen, ob eine solche Entschä'digung nach 
den Umständen des FaMes tunlich und geeignet 
1st. 
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(4) Der Landeshauptmann hat binnen sechs 
Wochen ab dem Zeitpunkt, ab welchem die 
Grundeinlösungspläne und die Verzeichnisse der 
in Anspruch genommenen Grundstücke und 
Rechte in der betreffenden Gemeinde aufgelegt 
waren, eine Verhandlung an Ort und Stelle an­
zuberaumen. 

(5) Auf Grund des rechtskräf1tigen Enteignungs­
bescheides Igelten Verträge der Nutzungsherech­
tigten, GebrauchS'berech,tiigten oder Best'a>1lJd­
nehme'r a>ls zum nächsten gesetzlichen KÜIll­

digung>stterminawgekünldilgt und dLie Vertrags­
gegeIWtände si.nd innerhalb der gesetzlichen 
Fristen zu räumen, wenn a,uch verti-agliich> etwas 
anderes, vereinbart ist. 

. (6) In den Fällen des § 97 lit. b, in denen 
ein öffentlicher Flugplatz von der Enteignung 
betroffen wird, hat das Bundesministerium für 
Landesverteidigung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Verkehr und Elektrizi­
tätswirtschaft zu entscheiden. Die Enteignung ist 
zulässig, wenn die Interes§en der Landesvertei­
digung die der Zivilluftahrtüberwiegen. 

§ too. Z u s 'a m m e n t r e f f e n mit an der e n 
E n t e i gnu n 'g s r e c h t e n. 

Das Eigentum und andere dingliche Rechte an 
Grunds,tücken, die Zwecken dienen, für die auch 
nach einem anderen' Bundesgesetz ein Ent­
eignungsrecht besteht, können nur mit Zustim­
mung des zur Vollziehung jenes Bundesgesetzes 
zuständigen Bundesministeriums enteignet wer­
den. 

VII. Teil: Luftverkehrsunternehmen. 
§ 101. Beg r i f f s b e s tim m u n g. 

Luftverkehrsunternehmen sind: 
a) Unternehmen zur gewerbsmäßigen Beför­

derung von Personen. und Sachen mit 
Luftfahrzeugen (L uftbefö rderungsun ter­
nehmen), 

h) Unternehmen zur gewerbsmäßigen Ver" 
mietung von Luftfahrzeugen (Luftfahrzeug­
Vermietungsunternehmen). 

A. Luftbeförderungsunternehmen. 

§ 10Z; Art end ,e r Lu f t h cf ö r der u n g 'S­

U n t ern e h m e n. 

(t) Ein Luftbeförderungsunternehmen kann 
sich auf den Fluglinienverkehr I(Fluglinienunter­
nehmen), auf den Bedarfsverkehr (Bedarfsunter­
nehmen) oder auf beide Arten der gewerbs­
mäßigen Luftbeförderung zugleich erstrecken. 

(2) Fluglinienverkehr ist die dem öffentlichen 
Verkehr dienende flugplanmäßige Beförderung 
von Personen oder Sachen in Luftfahrzeugen 
auf bestimmten Strecken. Bedarfs,verkehr ist jede 
andere gewerbsmäßige Beförderung von Per­
sonen oder Sachen durch Luftfahrzeuge. 
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§ 103. B e f ö r der u n g s b e will i gun g. 

(t) Zum Betrieb eines Luftbeförderungsunter­
nehmens sowie zu jeder Erweiterung des be­
scheidmäßig festgelegten Betriebsumfanges ist 
eine Bewilligung des Bundesministeriums für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft erforder­
lich (Beförderungsbewilligung). 

(2) Der Luftbeförderungsunternehmer darf 
unbeschadet entgegenstehender landesgesetzlicher 
Vorschriften solche Hilfsbetriebe führen, die un­
mittelbar und ausschließlich den Verkehrsauf­
gaben desselben Luftbeförderungsunternehmens 
dienen. . 

§ 104. Erfordernisse des Antrages 
a. u f E r t eil u n gd erB e f 0 r der u n g s­

b e will i gun g. 

(1) Im Antrag auf Erteilung der Beförderungs­
bewilligung sind. die Gründe anzuführen, die 
nach Ansicht des Antragstellers einen Bedarf für 
das zu gründende Unternehmen gegeben er­
scheinen lassen. Weiters ist das Vorhandensein 
der finanziellen Mittel zur Gründung und zum 
Betrieb des Unternehmens glaubhaft Zu machen. 

(2) Im An~rag s,i'l1I? außerdem anzugeben: 
a) Fam~lien- u']]d Vorname (Firma), Wohn­

sitz (Sitz) und Betriebsstätte des Unter­
nehmens', 

schen Arbeiterkammertag Gelegenheit zu geben, 
zu dem Vorhaben Stellung zu nehmen. 

(2) Wenn der Luftbefördemngsunternehmcr 
Fluglinienverkehr betreiben will, ist außerdem 
jedem Luftbef.örderungsunternehmen mit dem 
Sitz im Inland, das Fluglinienverkehr betreibt, 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu .geben, 

§ 106. Vor aus set z u.n gen de r B c­
f ö r der u n g 'S Ibe will i gun g. 

(I) Die Beförderungsbewilligung ist rlU erteilen, 
wenn 

a) der Antragsteller die österreichische Staats~ 
bürgerschaft besitzt, verläßlich und fach­
lich geeignet ist, 

b) die Sicherheit des Betriebes gewährleistet 
ist und die finanzielle Leistungsfähig­
keit des Unternehmens glaubhaft gemacht 
wurde und 

c) ein Bedarf vorhanden ist und der geplante 
Betrieb eine zweckmäßige und wirtschaft­
liche Befriedigung des Bedarfes gewähr­
leistet. 

(2) Ist d'er Unternehmer kei'ue physische Per­
son, so muß das Unternehmen seinen Sitz im 
InJland haben und die Antdls'rechte müs,sen über­
wiegel1ld im Eigentum ö~terreichischer Sta.ats­
bürger s'tehem Die Bestimmungen des § 16 
Albs. 3 gelten sinngemäß. b) Name, Wohnort und Staatsbürgerschaft 

der zur Vertretung des Unternehmens 
berechtigten Personen, (3) Voraussetzu~g für die Bewilligung des Be-

c) die Art (§ 102) des geplanten Luftbeförde- 'triebes eines Fluglinienunternehmens ist außer­
rungsunternehmens und die ,:,:orgesehenen ~em, ~aß die Gründung de'S l!ntern~hn:ens. im 
Tätigkeiten, wie zum Beispiel Rundflüge, offenthchen Interesse gelegen 1st. Dies 1st InS­

Taxiflüge, Gesellschaftsflüge, besondere dann nicht der FaH, wenn das Umc!'-
d) die vorgesehenen Beförderungsbedingun- nehmen geeignet wäre, die Verkehrsaufgaben 

eines anderen bereits bestehenden ö'Sterreichischen 
Fluglinienunternehmens zu gefährden. 

gen, 
e) der vorgeseh~ne Flugbereich, das ist jenes 

Gebiet, auf das sich der geplante Betrieb 
erstrecken soll, 

f) die Anzahl und Baumuster der vorge­
sehenen Luftfahrzeuge, 

g) die vorgesehene Betriebsorganisation. 

(3) SoU F,1uglil1lienverkelhr hetrieben werden, 
so sind im Antrag weiters diegep'lanten F1ug­
linien anzuführen. 

(4) Soweit die's zur FestlSteUung des Vorliegens 
der Voraussetzungen gemäß § 106 erforder­
lich ist, hat das Bundesministerium für Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft weitere Angaben und 
Unterlagen vorzuschreiben. 

§ i05. Pr ü fun g des Vor hab e n s. 

(1) Vor Erteilung der Bewilligung ist den in 
ihrem sachlichen Wirkungsbereich berührten 
Bundesministerien, dem Land und der Gemeinde 
der Betriebsstätte sowie der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und dem österreichi-

§ 107. Be s ehe i d ü ib oe r die B e f ö rd e­
run g s b e will i gun g. 

(1) Wenn die in § 106 bezeichneten Voraus­
setzungen gegeben sind, ist die Beförderungs­
bewilligung im Rahmen des Antrages zu erteilen. 
Dies hat durch schriftlichen Besche~d zu ge­
schehen, andernfalls leidet die Bewilligung an 
einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. 

(2) Im Bescheid üher die Beförderungsbewilli­
gung sind zu bestimmen: 

a) die Art des Luftbeförderungsunternehniens 
(§ 102), 

b) nach Maßgabe des Bedarfes der Umfang 
der Berechtigung einschließlich des Flug­
bereiches, 

c) unter Berücksichtigung des Bedarfes ein 
ange~essener Zeitra·um, innerhalb dessen 
die Bctriebsaufnahmehewilliogung beantragt 
werden muß, !Und 
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d)Bedingungen und Auflagen, soweit sie im I 
Interesse der Verkehrssicherheit-und unter 
Be,dachtnahme auf die Verkehrs aufgaben 
des Unternehmens erforderlich sind. 

§ 108. B e tri e b sau f nah m e­
h e will i gun g. 

(1) Der Betrieb eines Lufobeförderungsunter­
nehmens darf nur auf Grund einer auf Antrag 
des Unternehmers vom Bundesministerium für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft erteilten Be­
willigung aufgenommen· weI1den (Betriebsauf-
nahmebewilligung). . 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat nach Einlangen des in 
Abs. 1 bezeichneten Antrages eine mündliche 
Verhandlung an Ort und Stelle abzuhalten. 
Hiebei ist zu prüfen, ob die im Bescheid über die 
Beförderungsbewilligung auferleg~n Verpflich­
tungen erfüllt sind und die Verkehrssicherheit 
gewährleistet ist. 

(3) Bei Vorliegen ,dieser Voraussetzungen ist 
die Aufnahme des Betriebes ·zu bewilligen. Die 
Bewilligung ist schriftlich ,zu erteilen, andern­
falls liegt ein mit Nichtigkeit bedrohter Fehler 
vor. 

§ 109. U n t e f'S a -g u n g des B e f ö r d e­
run g s b e tri e b e s. 

(1) Das Bundesministerium für Verkehr und 
ElektrizitätswirtsChaft hat die Ausübung des Be­
förderungsbetriebes Z·U untersagen, wenn eine der 
Voraussetzungen der Betriebsaufnahmebewilli­
gung nicht mehr vorliegt oder im Zeitpunkt der 
Erteilung dieser Bewilligung nicht erfüllt war 
und dieser Mangel noch fortdauert. _ 

(2) Zugleich mit der Untersagung des Be­
förderungsbetriebes hat das Bundesministerium 
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft eine 
Frist zu setzen, innerhalb deren die festgestellten, 
die Untersagung des Beförderungsbetriebes be­
gründeten Mängel behoben sein müssen. 

(:1) Ein gemäß Abs. 1 untersagter Beförderungs­
betrieb darf erst auf Grund einer neuerlichen 
Betriebsaufnahmebewilligung aufgenommen wer­
den. Die Bestimmungen des § 108 gelten sinn­
gemäß. 

§ 11 O. W ,i der ruf der B e f ö r der u n g s­
b e will i gun g. 

Die Beförderungsbewilligung ist vom Bundes­
ministerium für Verkehr und Elektri~itätswirt­
schaft zu widerrufen, wenn 

a) eine der Voraussetzungen gemäß § 106 
Abs.l lit. a und b nicht mehr vorliegt oder 
im Zeitpunkt der Erteilung der Bewilli­
gung nicht erfüllt war und dieser Mangel 
noch fortdauert, oder 

b) die Betriebsaufnahmebewilligung (§ 108) 
rechtskräftig versagt worden ist, oder 
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c) der Betrieb länger als ein Jahr geruht hat, 
oder 

. d) der Beförderungsbetrieb gemäß § 109 
untersagt wurde und die festgestellten 
Mängel nicht fristgerecht behoben worden 
sind. 

§ 111. F 1 u g h nie nb e will i gun g. 

(1) Zum Betrieb jeder Fluglinie ist eine Be­
willigung des Bundesministeriums für Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft erf01"derlich (Flug­
linienbewilligung). Vor Erteilung der Bewilligung 
ist dem Bundesministerium für Handel und Wie­
deraufbau Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Die Bewilligung erstreckt sich auch auf die 
Flugpläne und ist zu ertleilen, wenn öffentliche 
Interessen nicht entgegenstehen. 

(2) Die Bestimmungen des Albs. 1 gelten sinn­
gemäß für Anderungen der Flugpläne. Diese 
Bewilligung ist spätestens drei Women vor dem 
beabsichtigten Inkrafttreten der Anderung zu 
beantragen. 

(3) Bewilligungen gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 
sind insoweit bedingt oder mit Auflag:en zu er­
teilen, ab dies im Interesse der Verkehrssicherheit 
und unter Bedachtnahme auf die Verkehrs auf­
gaben der Fluglinie erforderlich ist. 

(4) Die Fluglinienbewilligung kann im Zu­
sammenhang mit der Betriebsaufnahmebewilli­
gung (§ 108) oder mit der Bewilligung gemäß 
§ 114 erteilt werden. 

§ 112. W i·d e r ruf der F lu g 1 i nie n­
b e will i gun g. 

Die Fluglinienbewilligung ist vom Bundes­
ministerium ,für Verkehr und Elektri:zitätswil't­
schaft zu widerrufen, wenn der Weiterführung 
der Fluglinie öffentliche Interessen entgegen­
stehen. 

§113. 0 B e tri e b s p f 1 ich t im F 1 u g­
li nie n ver k ehr. 

(1) Luftbeförderungsunternehmer sind ver­
pflichtet, im Fluglinienverkehr Personen und 
Sachen entsprechend den Beförderungsbedin­
gungen und Flugplänen zu befördern, soweit 
ihre für den regelmäßigen Betrieb bestimmten 
Beförderungsmittel ausreichen und nicht Um­
stände die Beförderung unmöglich machen, die 
sie nicht abwenden können und denen sie auch 
nicht abzuhelfen vermögen. 

(2) Eine Fluglinie darf nur mit Bewilligung 
des Bundesministeriums für Verkehr und Elek­
trizitätswirtschaft eingestellt werden (Betriebs­
pflicht). Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn 
dem Unternehmer die Weiterführung der Flug­
linie nicht mehr zugemutet werden kann oder 
wenn an der Weiterführung der Fluglinie kein 
öffentliches Interesse besteht. 
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§ 114. Zu h s s u n gau s I ä n dis ehe r 
L u f t be f ö r der u n g s u nt ern e h m e n. 

(1) Wenn nicht durch zwischenstaatliche Ver-
einbarungen etwas anderes bestimmt ist, kann 
das Bundesministetium für Verkehr und Elek­
trizitätswirtschaft die gewerbsmäßige Beförde­
rung von Personen und Sachen durch Lufufahr­
zeuge im Fluglinien- oder Bedal'fsverkehr aus~ 
ländischen Lufobeförderungsunternehmen be­
willigen, wenn 

a) diese in ihrem Heimatstaat zum Betrieb 
zugelassen sind, ' 

b) österreichische L ufubeförderungsunter~eh­
mer in dem betreffenden anderen Staat 
zugelassen werden, und 

c) öffentliche Interess,en, insbesondere Inter­
essen der Luftverkehrswirts,chaft, nicht ent­
gegenstehen. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat die in Abs. 1 bezeich­
nete Bewilligung zu widerrufen, wenn eine der 
Voraussetzungen für ihre Erteilung weggefallen 
ist oder im Zeitpunkt der Erteilung der Be­
willigung -nicht gegeben war und dieser Mangel 
noch fortdauert. 

§ 115. Be f ö r der u n g von Pos t­
sen du n_g e n. 

(1) Luftbeförderungsunternehmer haben bei 
planmäßigen Flügen im Fluglinienverkehr Post­
sendungen gegen angemessene Vergütung und in 
jenem Umfang zu befördern, der nach der 
Leistungsfä:higkeit des betr'effenden Luftfahr­
zeuges und unter Beachtung der für die Post­
beförderung geltenden zwischenstaatlichen Ver­
einbarungen zumutbar ist. 

(2) Für diese Sendungen haften die Luft­
heförderungsunternehmer der Post gegenüber im . 
selben Umfang, wie die Post nach den geltende~ 
zwischenstaa dichen Vereinbarungen zu haften 
hat. ,q 

B. Luftfahrzeug-Vermietungsunternehmen. 

§ 116. Ver m i e tun g s b e will i gun g. 

(1) Zur gewerbsmäßigen Vermietung von Zivil­
luftfahrzeugen ist eine Bewilligung des Landes­
hauptmannes erforderlich (Vermietungsbewilli­
gung). 

(2) Zivilluftfahrzeug,e dürfen nur an Personen 
vermietet werden, die den zur Führung des be­
treffenden Luftfahr,zeuges erforderlichen Zivil­
luftfahrerschein besitzen. 

a) ,der Antragsteller die österreichische Staats­
bürgerschaft besitzt, verläßlich, fachlich ge­
eignet und Halter (§ 13) der zu vermieten­
den Luftfahrzeuge ist, 

b) d1e Sicherheit des Betriebes gewährleistet 
'und ein Bedarf vorhanden ist. 

(2) Vor Erteilung der Vermietungsbewilligung 
ist der zuständigen Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft sowie der Gemeinde, in deren ört­
lichem Wirkungsbereich das Luftfahrzeug-Ver­
mietungsunternehmen betrieben wel1den soll, Ge­
legenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Die Vermietungsbewilligung ist insoweit 
bedingt, befristet oder mit Auflagen zu erteilen, 
als dies im Interesse der Verkehrssicherheit ge­
boten erscheint. ' 

§ 118. W i der ruf der Ver mi e tun g s­
b e will i ,g u n g. 

Die Vermietungsbewilligung ist vom Landes­
hauptmann zu widerrufen, wenn 

a) eine der Voraussetzungen gemäß § 117 
Abs. 1 nicht mehr vorliegt oder im Zeit­
punkt der Erteilung der Bewilligung nicht 
erfüllt war und dieser Mangel noch fort­
dauert, oder 

b) der Betrieb länger als ein Jahr geruht hat. 

VIII. Teil: Sicherung der Luftfahrt. 
A. Flugsicherung. 

§ 119. Be g r i f f der F lug sie her u n g. 

Die Flugsicherung umfaßt: 
a) die Luftverkehr,sregelung einschließlich der 

Bewegungslenkung auf Flugplätzen, 
- b) die Unterstützung der Luftfahrzeugfüh­

rung durch Ortungshilfen (Luftnavigations­
hilfe), 

c) die Flugberatung, 
d) den Flugwetterdienst, 
e) die überwachung der Einhaltung der für 

Luftfahrzeuge geltenden Sicherheitsvor­
schriften, 

f) die luftfahrtbehördliche Abfertigung der 
Luftfahrzeuge einschließlich ihrer Be­
satzung, 

g) den Fernmeldeverkehr für Flugsicherungs­
zwecke und 

h) die Mitwirkung an dem der Luftfahrt 
dienenden Such- und Rettungsdienst, lllS­

besondere den Alarmdienst. 

§ 120. W a h rn e h iffi U n g der F I u g-
§ 117. Vor aus s-et z u n gen für die E r- sie her u n g. 
t e i J u n g der Ver m i e tun g s h e will i- (1) Die Flugslchemng -obliegt dem Bundesamt 

'g u n g. für Zivilluftfahrt. Dieses hat für Zwecke der 
(1) Die Vermietungsbewilligung ist zu erteilen, I Flugsicheqmg AußensteIlen zu. errichten, soweit 

wenn, dies zur sir;:heren und ~aschen Abwicklung des 
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Luftverkehrs erforderlich ist (Flugsicherungs­
stellen). 

(2) Das Bundesamt für ZiviHuftfahrt kann mit 
Zustimmung des Bundesministeriums für In­
neres Angehörige der Bundespolizer und der 
Boodcsgenda,rmeriezur Wahrnehmung von 
Aufgaben auf dem Geb,iete der Flugsicherung er­
mächtigen. Die Ermächtigung darf nur Personen 
erteilt werden, die für die in Betra,cht kom­
menden Aufgaben geschult sind. Personen, denen 
eine iErmächtigung erteilt wurde, sind zur Wahr­
nehmung der in der Ermächtigung bezeichneten 
Aufgaben verpflichtet. Sie unterstehen bei der 
Wahrnehmung dieser Aufgaben unmittelbar dem 
Bundesamt für Zivilluftfahrt. 

§ 121. B e r e ich der F lug sie her u n g. 

Die Flugsicherung erstreckt sich auf das ganze 
Bundesgebiet und den Luftraum über diesem mit 
Ausnahme jener Bereiche, die vom Bundesmini­
sterium für Landesverteidigung im Einverneh­
men mit dem Bundesministerium für Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft unter Bedachtnahme 
auf die Interessen der Landesverteidigung und 
der Zivilluftfahrt durch Vero~cinung festgelegt 
werden. 

§ 122. F lug s ie her u n g san lag e n. 

(1) Ortsfeste Anlagen für Zwecke der Flug­
sicherung (Flugsicherungsanlagen) dürfen vom 
Bundesamt für Zivilluftfahrt nur errichtet und 
betrieben werden, wenn hiedurch die Sicherheit 
der Person oder des Eigentums nicht gefährdet 
wird. Die Bestimmungen des § 6 Abs. 2 des 
Fernmeldegesetzes, BGBl. Nr. 170/1949, hleihen 
unberührt. 

(2) Der ZivilflugplatzhaIter hat die mit der 
Errichtung und Er'haltlfng von Flugsicherungsan­
lagen, die ausschließlich der SiCherung des Ab­
fluges oder der Landung dienen, verbundenen 
Kosten zu tra.gen. 

§ 123. Vorarbeiten für Flugsiche­
run gs a n lag e n. 

(1) Erfordert die Planung von Flugsicherungs­
anlagen Vorarbeiten auf fremden Grundstücken, 
und will der Grundeigentümer deren Vornahme 
nicht gestatten, so hat ihn das Bundesamt für 
Zivilluftfahrt zur Duldung der Vorarbeiten durch 
Bescheid -zu verpflichten (Verpflicht~ngsbescheid)~ 

(2) Den durch die Vorarbeiten verurs1achten 
Schaden hat der Bund dem Grundeigentümer 
zu ers'etzen. Wird eine Einigung über d~e Ent­
schädigung nicht erzielt, so entscheidet das Ge­
r,ich,t im Verfahren a.ußer StreitJs~ch'en. Ents,chä­
di:g,ungs'an.sprüche Slind spätestensi drei Monate 
na,ch dem Tage geltend zu machen, an dem das 
Bun,desamt für Ziv,ilJu&'tf'ahrt dem Gmndeigen­
tümer die Beendigung der Vorarbeiten nachweis­
!im zur Kenntnis 'gebracht hat. 
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B. Verhalten im Luftverkehr. 

§ 124. Lu f t ver k ehr s r e gel n, 

(1) Im Luftverkehr ist jedermann verpflichtet, 
mit der zur Wahrung der Ordnung und Sicher­
heit erforderlichen Vorsicht, Aufmerksamkeit 
und Rücksichtnahme vorzugehen. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat unter Bedachtnahme 
auf eine sichere und rasche Abwicklung des Luft­
verkehrs und zur Abwehr der der Allgemeinheit 
aus dem Luftv,erkehr drohenden Gefahren die in 
§ 119 bezeichneten Aufgahen der Flugsicherung 
und das Verhalten im Luftverkehr, insbesondere 

, a) die Bewegungen der Luftfahrzeuge im 
Luftraum und am Boden, 

:b) die beim Flug einzuha:1tenden Flughöheri, 
e) die anzuwendenden Signale und Zeichen 

durch Verordnung zu regeln. 

(3) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat vor der Erlassung der 
in Abs. 2 bezeichneten Verordnung das Einver­
nehmen herzustellen: 

a) mit dem Bundesministerium für Landes­
verteidigung, soweit es sich nicht um Be­
stimmungen handelt, die zur Sicherung der 
int~rnationalen Zivilluftfahrt erforderlich 
sind, 

b) mit dem Bundesministerium für Unter­
richt hinsichtlich der AngeLegenheiten des 
Flugwetterdienstes (§ 119 lit. d), wenn diese 
mit dem sonstigen Wetterdienst im Zu­
sammenhang stehen. 

§ 125. Ve r a n t'w 0 r tl i ehe r Pi 1 0 L 

(1) Im Bereich der 
wortlicher Pilot jener 
fahrzeug befehligt. 

Zivilluftfahrt; ist vei'ant­
Luftfahrer, der das Luft-

(2) Der verantwortliche pilot hat, 
a) alle zur Aufrechterhaltungvon Ordnung 

und Sicherheit an. Bord des Luftfahrzeuges 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, 

b) strafbare Handlungen an Bord des Luft­
fahrzeuges unbeschadet der nach sonstigen 
Rechtsvorschriften bestehenden Anzeige­
pflichten binnen 48 Stunden dem Bundes­
amt für Zivilluftfahrt anzuzeigen. 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Verpflich­
tungen treffen bei Ausfall des verantwortlichen 
Piloten dessen Stellvertreter. 

§ 126. Z i v i I e Lu f t f ah r t ver a n­
s tal tun gen. 

(1) Für Wettbewerbe oder Schauvorstellungen, 
an denen Zivilluftfahrzeuge beteiligt sind (zivile 
Luftfahrtveranstaltungen), ist unbeschadet son­
stiger gesetzlicher Vorschriften eine Bewilligung 
erforderlich. 
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(2) Die Bewilligung ist zu versagen, wenn Tat- I 
sachen die Annahme rechtfertigen, daß die öffent­
liche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere die 
Verkehrssicherheit, durch die Veranstaltung ge­
fährdet werden könnte. 

(3) Die Bewilligung ist insoweit bedingt, be­
fristet oder mit Auflagen zu erteilen, .als dies für 
die sichere DUl'chführung der Luftfahrtveranstal-
tung erforderlich ist. -

(4) Wenn sich die zivile Luftifahrtveranstaltung 
auf alle Bundes'Hinder erstreckt, ist zur Erteilung 
der Bewilligung das Bundesministerium für Ver­
kehr und Elektrizitätswirtschaft im Einverneh­
men mit dem Bundesministerium für Inneres, 
ansonsten der Landeshauptmann zuständig, in 
dessen örtlichem Wirkungsbereich die Veranstal­
tung durchgeführt werden soll. 

§ 127. Mi I i t ä r i s c heL u f t f a h r t­
ver ans tal tun gen. 

Über die Durchführung von militärischen Luft­
fahrtveranstaltungen (Paraden, Schauflüge, Wett­
bewerbe und ähnliche Veranstaltungen) hat das 
Bundesministerium für Landesverteidigung das 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft herzustellen. 

§ 128. S te i gen las sen von Fes s e 1-
ballon e nun dDr ach e n. 

(1) Das Steigenlassen von FesselbalIonen und 
Drachen innerhalb von Sicherheitszonen ist ver­
boten. 

(2) Außerhalb von Sicherheitszonen ist für das 
Steigenlassen von Fesselballonen und Drachen 
eine Bewilligung des Lande~hauptmannes erfor­
derlich, wenfl der Fesselballon oder der Drachen 
Steighöhen von mehr als 100 m ermöglicht. 

(3) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn durch 
das Steigenlassen des Fesselballons oder des 
Drachens weder der Luftverkehr noch Personen 
od.er Sachen auf der Erde gefährdet werden 
können. 

(4) Die Bewilligung ist insoweit bedingt, be­
fristet oder mit Auflagen zu erteilen, als dies 
zur Verhi1nderung von Gefährdungen erfo.rder­
lich ist. 

§ 129. Modellflüge. 

(1) Für Modellflüge ist unbeschadet der Be­
stimmungen der §§ 22 und 23 eine Bewilligung 
erfol'derlich. Außerhalb von Sicherheitszonen gilt 
dies nur, wenn das Gewicht des Flugmodells 5 kg 
oder seine Stundengeschwindigkeit 30 km üher­
steigt. 

(2) Zuständig zur Ertei'hmg der Bewilligung ist 
a) innerhalb von Sicherheitszonen die zur 

Festlegung der Sicherheitszone zuständige 
Behörde (§ 87), 

b) a-ußerhalb von Sicherheitszonen der Landes­
hauptma,nn. 

(3) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn durch 
den Modellflug öffentliche Interess·en nicht ge­
fährdet werden können. Die Bestimmungen des 
§ 118· Abs. 4 gelten sinnge,mäß. 

§ 130. L u f t b i I d auf nah m e n. 

(I) Für Luftbildaufnahmen aus Zivilluftfahr­
zeugen im Fluge sowie für deren Verbreitung ist, 
unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften 
und soweit in Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist, 
die Bewilligung des Bundesministeriums für Lan­
desverteidigung erforderlich, das im Einver­
nehmen mit dem Bundesministerium für Inneres 
zu entscheiden hat. 

(2) Für Vermessungsaufnahmen aus ZiviHuft­
fahrzeugen im Fluge ist unbeschadet sonstiger 
gesetzlicher Vorschriften die Bewilligung des 
Bundesministeriun'lS für Handel und Wiederauf­
bau erforderlich, das im Einvernehmen mit de~ 
Bundesministerium für Landesverteidigung zu 
entscheiden hat. über Vermessungsaufnahmen 
aus Zivilluftfahrzeugen im Fluge, die VOlIIl Bun­
desamt für Eich-- und Vermessungsiwesen durch~ 
geführt wer.den sollen, ist das Einvernehmen 
zwischen den Bundesministerien für Landesver­
teidigung uno für Handel und Wiederaufbau 
herzustellen. 

(3) Bewilligungen gemäß Abs. 1 und 2 sind zu 
erteilen, wenn öffentliche Interessen nicht ent­
gegenstehen. Sie sind insoweit bedingt, befristet 
oder mit Auflagen zu erteilen, als dies unter Be­
dachtnahme auf die öffentlichen Interessen und 
zur Hintanhaltung von Schädigungen j)ritter er~ 
forderlich ist. 

C. Betrieb von Zivilluftfahrzeugen. 

§ 131. Betriebsvorschriften., 

(1) Beim Betrieb von Zivilluftfahrzeugen sind 
alle jene Vorsichtsmaßregeln zu beachten, die er­
forderlich sind, um Gefährdungen auszuschließen. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat die zur Gewährlei­
stung eines sicheren Betriebes der Zivilluftfahr­
zeuge erforderlichen Betr.iebsvorschriften durch 
Verordnung zu erlassen. Insbesondere sind zu 
regeln: 

a) die Flugplanung und Flugvorbereitung, 
'b) die Wettermindestbedingungen für die 

Landung, 
c) die Zusammensetzung der Besatzung, 

d) die Betriebssicherheitsgrenzen für Luft­
fahrzeuge, 

e) die besondere Ausrüstung der Luftfahr­
. zeuge bei Flügen über Wasser und uner­

schlossenen Gebieten sowie bei Höhen­
flügen, 
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f) die Ausrüstung mit Flug- und Navigations­
instrumenten bei Sicht-, Instrumenten- und 
Nachtflügen, . 

g) die Funkausrüstung der Luftfahrzeuge 
SOWIe 

h) die Wartung der Luftfahrzeuge. 

§ 132. B e s 0 n der e Ver wen dun g von 
Z i viII u f t f a h r z eu gen. 

(1) Für die vorübergehende Verwendung von 
Zivilluftfahrzeugen zu einem Zweck, für den sie 
nicht zugelassen sind (§§ 13 und 18), zum Beispiel 
für Schleppflüge oder für Flüge mit Akrobatik 
am Luftfahrzeug, ist die Bewilligung des Bundes­
amtes für Zivilluftfahrt erforderlich. 

(2) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die 
Verkehrssicherheit nicht gefährdet ist. Die Be­
willigung ist insoweit bedingt oder mit Auflagen 
zu erteilen, als dies mit Rücksicht auf die Sidler­
heit des Luftverkehrs erforderlich ist. 

§ 133. A h w e rf e n von S ach e n. 

(1) Das Abwerfen·· von Sachen oder kblass~n 
von festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen aus 
ZiviHuftfahrzeugen im Fluge ist verboten, es sei 
denn, daß es im Zuge eines Rettungs- oder 
Katastropheneinsatzes oder aus zwingenden be­
trieblichen Gründen notwendig ist. 

(2). Der Landeshauptmann hat unbeschadet 
sonstiger gesetzlicher Vorschriften Ausnahmen 
von dem in Abs. 1 ausgesprochenen Verbot a\lf 
Antrag zu beWlilligen, wenn eine Gefährdung von 
Leben, Gesundheit oder Eigentum nicht zu ge­
wärtigen ist. Die Bewililigung ist insoweit be­
dingt, befristetO oo·er mit Auflagen zu erteilen, 
als dies zur Hintanhaltung von Gefährdungen 
erforderlich ist. 

§ 134. B e f ö r der u n g s vor s c h r i f t e n. 

(1) Bei der Beförderung von Personen oder 
Sachen mit Zivilluftfahrzeugen sind alle jene 
Vorsichtsmaßregeln zu beachten, die erforderlich 
sind, um Gefährdungen auszuschließen. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat im Einvernehmen mit 
den in ihrem Wirkungsbereich berührten Bundes­
ministerien unter Bedachtnahme auf die Ver­
kehrssicherheit, die Interessen der Landesver­
teidigung sowie auf die Sicherheit der Person 
und· des Eigentums die zur sicheren Beförderung 
von Personen und Sachen mit Luftfahrzeugen 
notwendigen Sicherheitsrnaßnahmen, insbeson­
dere hinsichtlich der Beförderung von 

a) kranken und gebrechlichen Personen, 
b) Tieren, 
c) Lichtbild- und Vermessungsgerät sowie 
d) Sachen, die ihrer Beschaffenheit nach ge­

eignet sind, Gefährdungen herbeizuführen, 
durch Verordnung zu regeln. 
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D. Unt~rsuchung von Unfällen im zivilen Luft­
verkehr. 

§ 135. S u c h- und R e t tun g s­
maß nah me n. 

(1) Die zusammenfassende Lenkung aller Such­
und Rettungsrnaßnahmen im Zusammenhang mit 
dem Unfall eines Zivilluftfahrzeuges (Such- und 
Rettungsdienst) obliegt dem Bundesamt für 
Zivilluftfahrt. Das gleiche gilt, wenn ein Unfall 
anzunehmen ist. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat die näheren Vorschrif­
ten über den Such- und Rettungsdienst nach 
Maßgabe der Erfordernisse der Sicherheit der 
Luftfahrt durch Verordnung zu erlassen. 

§ . 136. Me 1 d e p f 1 ich t. 

Die Verpflichtung, wahrgenommene Unfälle 
und Störungen in der Zivilluftfahrt unverzüglich 
dem Bundesamt für Zivilluftfahrt· zu melden, 
obliegt: 

a) den verantwortlichen Piloten, 
b) den Haltern von Zivilluftfahrzeugen, 
c) den Zivilflugplatzhaltern, 
cl) den Organen des öffentlichen Sicherheits­

dienstes. 

§ 137. Flugunfallskommission. 

(1) Unfälle von Zivilluftfahrz,eugen, die zur 
Tötung oder schweren Verletzung von Personen 
oder zur erheblichen Beschädigung U eines Luft­
fahrzeuges geführt haben, sind unbeschadet 
sonstiger behördlicher Erhebungen von einer 
Flugunfallskommission zu untersuchen. Zweck 
der Untersuchung ist es, dem Bundesmini:sterium 
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft ein Gut­
achten über die Unf;1llsursachen zu erstatten und 
Maßnahmen zur Vermeidung derartiger Unfälle 
vorzuschlagen. 

(2) Die Flugunfallskommission ist vom Bundes­
ministerium für Verkehr und Elektrizitätswirt­
scha'ft für jeden Unfall gesondert zu bestellen. 
Es dürfen nur Personen bestellt werden, deren 
volle Unbefangenheit außer Zweifel steht. Die. 
Flugunfallskommission setzt sich aus einem 
rechtskundigen Beamten des Bundesministeriums 
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft als Leiter 
und vier weiteren Mitgliedern zusammen, die 
aus einer vom Bundesministerium für Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft zu führenden Liste 
von Sachverständigen zu bestimmen sind. Vor 
der Aufnahme von Sachverständigen in diese 
Liste ist der Zivilluftfahrtbeirat zu hören. 

(3) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtsdlaft hat die näheren Vorschrif­
ten über die Führung der Untersuchungen unter 
Bedachtnahme auf den Zweck der Untersuchung 
durch Verordnung zu erlassen 
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§ 138. Z u las s u n gau s 1 ä n dis ehe r Be-I gen und Aufsichtsratssitzunge~ _ ein~n rechtsk';ln-
ob ach t e r. - digen Vertreter entsenden. DIeser 1st berechtIgt, 

D H · . I" d' ch Z' '11 f an den Haupt- oder Generalversammlungen und er - elmatstaat emes aus an lS en lVI u t- . . . b d S . 
f h d · B d b' l"ck . AufsIchtsratssItzungen mIt eraten er tlmme 
a rzeuges, as 1m un esge let verung u t, 1st . h d 11 A fkl" 

b ch · . B b ch d U f 11 tellzune men un a e u arungen zu ver-
ere tIgt, emen eo a ter zu er n a sunter- I d' '1 d h B ch . d b . U f"ll angen, le zur Beurtel ung er vorgese enen e-

~.u un? ~u entse? .en, wenn er el n ~ - en schlüsse erforderlich sind. 
osterrelchlscher ZIvIlluftfahrzeuge auf semem 
Staatsgebiet einen österreichischen Beobacht·er zur 
Unfaiisuntersuchung zuläßt. Anderslautende zwi­
schenstaatlich'e Vereinbarungen bleiben un:berührt. 

IX~ Teil: Behörden und besondere Verfah­
rensvors·ch rif ten. 

§ 139. B und e sam t für Z i viii u f tf a h r t. 

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat seinen 
Sitz in Wien. Es untersteht unmittelbar dem 
Bundesministerium für Verkehr und ElektrizI­
tätswirtschaft. Sein örtlicher Wirkungsbereich 
umfaßt das ganze Bundesgebiet. Für das Ver­
fahren gelten die Verwaltungs-Verfahrensgesetze. 

§ 140. Oberbehörde und Instanzen­
zug. 

(6) Im übrigen gelten die Bestimmungen des 
§ 104 des Gesetzes vom 6. März 1906, RGBl. 
Nr. 58, über Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung sinngemäß. 

§ 142. Die n s t ne h me r s eh u t z. 
(1) Der Wirkungskreis, die Aufgaben und die 

Befugnisse der mit der Wahrnehmung des 
Dienstnehmerschutzes !betrauten Behörden wer­
den durch die Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
nicht berührt. 

(2) Das Bundesminister.ium für Verlkelhr und 
Elektrizitätswirtschaft hat im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 
die Vorschriften, -die zum Schutze des Lehens 
und der Ges~ndheit der Dienstnehmer der in 
§ 141, Albs. 2, erster Satz, genannten Personen 
erforderlich sind, durch Verordnung zu erlassen. 

(1) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft ist in den Angelegenhei­
ten der Zivilluftfahrt im Verhältnis zum Landes­
hauptmann und zum Bundesamt für Zivilluft- § 
fahrt die sachlich in Betracht kommende Ober­
behörde und im Instanzenzug unmittelbar über­
geordnet. 

143. Z i viII u f tf a h r t bei rat; 
g 1 i e der des sei ben. 

Mi t-

(1) Der Bundesminister für Verkehr und Elek­
trizität'swirtschaft hat zu seiner Beratung in An­
gelegenheiten der Zivilluftfahrtein aus zwölf 
stimmberechtigten Mitgliedern bestehendes Kol­
legium von Sachverständigen, den Zivilluftfahrt­
beirat, zu besltellen. Er ist vor allem berufen, zu 
den die Zivilluftfahrt berühreIfden. Entwürfen 
von Gesetzen und Verordnungen Gutachren ab­
zugeben. 

(2) Gegen eine Entscheidung des Landeshaupt­
mannes ist in den Fällen der §§ 9, 126, 128, 129 
und 133 eil1~ Berufung nicht zulässig. 

§ 141. Auf sie h t. 
(1) ZiviUuftfahrerschulen, Zivilflugplätze und 

Luftverkehrsunternehmen unterliegen der Auf­
sicht der Behörde, die zur Bewilligung des Be­
triebes zuständig ist (Aufsichtsbehörde)~ 

(2) Unternehmer von Zivilluftfahrerschulen, 
Halter von Zivilflugplätzen und Luftverkehrs­
unternehmer haben der Aufsichtsbehörde jede 
im Interesse der Verkehrssicherheit oder der 
Luftverkehrsstatistik erforderliche Au&kunft über 
ihren. Betrieb zu erteilen. Bei juristischen Per­
sonen trifft diese Verpflichtung die verantwort~ 
lichen Organe. 

(3) Die Aufsichtsbehörde hat den in Abs. 2, 
erster Satz, bezeichneten Personen die Durch­
führung jener Maßnahmen aufzuerlegen, die zur 
Wahrung der Sicherheit der Luftfahrt erforder­
lich sind. 

(4) Haupt- oder Generalversammlungen und 
Aufsichtsratssitzungen von Kapitalgesellschaften, 
die Zivilluftfahrerschu1en, Zivilflugplätze oder 
Luftverkehrsunternehmen betreiben, sind der 
Aufsichtsbehörde rechtzeitig und unter Anschluß 
der für die Beurteilung der vorgesehenen Be­
schlüsse erforderlichen Unterlagen anzuzeigen. 

(5) Die Aufsichtsbehörde kann zu den in Abs. 4 
bezeichneten Haupt- oder Generalversammlun-

(2) Bei der Bestdlung dieser Sachverständigen 
sind: das Kräfteverhältnis und die Vorschläge der 
im Nationalrat vertretenen politischen Parteien 
zu berücksichtigen. Für jedes Mitglied ist nach_ 
den gleichen Grundsätz·en ein Ersatzmitglied zu 
bestellen. 

(3) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder müs­
sen österreichische Staatsbürger sein. Sie sind je­
weils für die Dauer einer Gesetzgebungsperiode 
des Nationalrates zu bestellen. 

(4) Die Beiratsmitglieder haben Anspruch auf 
Vergütung der durch die Teilnahme an den 
Sitzungen des Beirates verursachten Fahrtaus­
lagen und Aufenthaltskosten -sowie auf Ersatz 
eines allfälligen Verdienstentganges. 

(5) Für die Höhe und die Voraussetzungen der 
zu leistenden Vergütungen sind die für Ge­
schworne und Schöffen geltenden Bestimmungen 
maßgebend. 

(6) Vorsitzender des ZiviIIuftfahrtbeirates ist 
der Bundesminister für Ver kehr und Elektrizi­
tätswirtschaft. Er kann mit seiner Vertretung 
einen Beamten seines Ministeriums 1;>etrauen. 
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(7) Der Vorsitzende des Zivilluftfahrtbeirates 
kann im Bedarfsfal1le auch andere Fachleute als 
nichtstimmberechtigte M;itglieder zur Mitarbeit 
heranziehen. . 

(s) Zur Erleichterung der Arbeit des Zivilluft­
fahrtbeirates können Ausschüsse gebildet werden. 

(9) Mitglieder und Ersatzmitgliederdes Zivil­
luftfahrtbeirates sind vom Bundesministerium 
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft ihres 
Amtes zu entheben, wenn sie ihre Amtspflichten 
in schwerwiegender Weise verletzen. 

§ 144. S i t z u n gen des Z i viii u f t f a h r t­
bei rat e s. 

(1) Der Zivilluftfahrtbeirat ist vom Vorsitzen­
den mindestens einmal in jedem Kalenderviertel­
jahr sowie außerdem dann einzuberufen, wenn 
dies die Hälfte der Beiratsmitglieder schriftlich 
verlangt. Die Beiratsmitglieder sind unter Be­
kanntgabeder Tagesol'dnung rechtzeitig einzu-
berufen. . 

(2) Die Sitzungen des Zivilluftfahrtbeirates 
sind nicht öffentlich. Der Bundesminister für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft hat die Bei­
ratsmitglieder anläßlich ihrer Bestellung und 
jedes Ersatzmitglied vor seiner erstmaligen Teil­
nahme an einer Sitzung mit Handschlag zu ver­
pflichten, über die im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit im Zivilluftfahrtbeirat zu ihrer Kennt­
nis gelangten Angelegenheiten Stillschweigen zu 
bewahren. ' 

(3) Die Beschlüsse des Zivilluftfahrtbeirates 
werden' mit Zweidrittelmehrheit gefaßt, wobei 
der Vorsitzende oder sein Venreter nicht mit­
stimmt; 

§ 145. Ein s a tzf lüge. 

(1) Für Militärluftfahrzeuge im Einsatz 
a) gemäß § 2 Abs. 1 lit. b des Wehrgesetzes, 

BGBL Nr. 181/1955,.oder 
b) gegen Luftfahrzeuge, welche die öster-

reichische Lufthoheit verletzen, 

und für Zivilluftfahrzeuge des Bundes, die zur 
Aufrechterhalning der öffentlichen Ruhe, Ord­
nungund Sicherheit eingesetzt sind, gelten die 
Bestimtpungen betreffend überwachte Lufträume 
(§ 3), Luftraumbeschränkungen (§ 4), Außen­
landungenund Arißenabflüge (§ 9), die Zivil­
fl~gplatz-Betriebsordnung (§ 74 Abs. 1) und die 
Luftverkehrsregeln (§ 124) nicht. 

(2) Ober den Einflug von ZiviUuftfahrzeugen 
im Sinne des Abs. 1 in LuftFaumbeschränkungs­
gebiete, ,die gemäß § 5 Abs. 4 zur Abwehr von 
Verletzung.en der Lufthoheit oder zur Vorherei­
tun'g eines Einsatzes des Bundesheeres gemäß 
§ 2 Abs. 1 Ht. a des Wehrgesetzes, BGBL Nr. 181/ 
1955, bei Gefahr im Verzuge festgelegt werden, 
hat das Bundesministerium für Inneres das Ein­
vernehmen mit dem Bundesministerium für 
Landesverteidigung herzustellen. . 
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(3) Einsatzflüge gemäß Abs. 1 sind von jener 
Dienststelle, die den Einsatz angeordnet hat, un­
verzüglich der nächstgelegenen Flugsicherungs­
stelle (§ 120 Abs. 1) unter Angabe des wahr­
scheinlichen Flugbereiches anzuzeigen. 

X. Teil: Strafbestimmungen. 
§ 146. Ah~dung von Zuwiderhand­

lu ngen. 

(1) Wer den VorSlChriften dieses Bundesgesetzes 
oder der auf Grund dieses' Bundesgesetzes erlas­
senen Verordnungen zuwiderhandelt oder zu­
widerzuhandeln versucht, begeht, wenn nicht ein 
vom Gericht zu ahndender Tatbestand vorliegt,­
eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
bis zu 300.000 Schilling oder mit einer Arrest­
strafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Liegen 
erschwerende Umstände vor, so können Geld­
und Arreststrafen auch nebeneinander verhängt 
werden. 

(2) Auf Zuwiderha'i'ldlungen, die von Angehö­
rigen des Bundesheeres in Ausübung des Dienstes 
begangen werden, findet Abs. 1 keine Anwen­
dung. 

§ 147. Ver z ei c h n i s der Be s t r a f u n­
ge n. 

ü) Das Bundesamt für ZiviHuftifahrt hat ein 
Verzeichnis aller na:ch diesem Bundesgesetz rechts­
kräftig verhängten Strafen zu führen. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat alle 
von ihr selbst oder von der ihr in Strafsa·chen 
instanzenmäßig übergeordneten Behörde nach 
diesem Bundesgesetz rechtskräftig verhängten 
Strafen unter Angabe des Bestraften und des 
Strafausmaßes dem Bundesamt für Zivilluftfahrt 
mitzuteilen. 

XI. Teil: Schluß- und DbergangsbestiIl;l­
mungen: 

§ 148. Inkrafttreten. 

Dieses Bundesges·etz tritt am 1. Jänner 1958 
in Kraft. 

§ 149. Be s t ehe n d e Be r e c h t i gun gen. 

(1) Bestehende Berechtigungen, die auf Grund 
früherer, die Angelegenheiten dieses Bundes­
gesetzes regelnder gesetzlicher Vorschriften er­
teilt wurden, erlösch'en, sofern Albs. 3 und § 150 
Abs. 1 nichts anderes bestimmen, sechs, Monate 
nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset~es. 
Bis dahin sind die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes auf soIche 'Berechtigungen anzuwenden. 

(2) Der Inhaber einer in Abs. 1 bezeichneten 
Berechtigung hat einen Rechtsanspruch auf ,die 
Erteilung einer inhaltlich gleichlautenden Berech­
tigung nam den Bestimmungen dieses Bundes-
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gesetzes, wenn er einen diesbezüglichen Antrag 
bis zu dem in Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt bei 
det für die Erteilung der, Berechtigung zustän­
digen Behörde einbringt. 

(3) Wird der Antrag gemäß Abs. 2 eingebracht, 
so erlischt die in Albs. 1 bezeichnete Berechtigung 
mit der Erteihing der Berechtigung gemäß Abs. 2. 

(4) Schriften und Amts,handlungen zur Durch­
führung des' Abs.' 2 unterliegen keiner bundes­
rechdich_ geregehen öffe1l!tlichen Abgahe. 

§ 150. Z w i s c h e n s t a a t I ich e r L u .f t­
ver k ehr. 

(1) Betriebsrechte, die ausländischen Luftbeför­
derungsuniernehmen auf Grund zwis·chenstaat­
licher Luftverkehrsabkommen erteilt wurden, 
bleiben unherührt. Im ührigen sind jedoch die 
Bestimmungen dieses Bundesges,etzes auf soIche 
Betriebsrechte anzuwenden. 

(2) Die der Bundesregierung durch zwischen­
suatliche Luftverkehrsaibkommen eingeräumten 
Befugnisse, insbesondere die Befugnis, öster­
reichische Luftibeförderungsunternehmen für den 
Betrieb der in so.Jchen Abkommen vor.geseheneri 
zwischenstaatlichen Fluglinien namhaft zu 
machen, hleiben unberührt. 

§ 151. H a f t p f li c h t. 

(1) Die bisherigen, die Haftpflicht und die Ver­
pflichtung zum Abschluß von Haftpflicht­
und Unfallversicherungen- in der Luftfahrt 
regelnden gesetzlichen Vorschriften bleiben, 
soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt ist, unJberührt. An die Stelle der darin 
genannten Reichsmarkbeträge treten Schilling­
beträge im Ausmaß des Sechsfachen der Reichs­
m ark:beträge. 

(2) Besteht auf Grund der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes oder der auf Grund desselben zu 
erlassenden Vero:rdnungen oder Bescheide die 
Verpflichtu,ng zum Abschluß einer Haftpflicht­
versicherung, so darf die Tätigkeit, auf die sich 
die Versicherung bezieht, insoIange nicht aus­
geübt werden, als die Haftpflichtversicherung 
nicht in Kraft ist. 

§ 152. Au ß e r k r a f t t re te n bis her i ger 
R e c h t S vor s c h r i f t e n. 

(1) Mit-dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
treten alle bisherigen, den Gegenstand dieses 
Bundesgesetzes regelnden gesetzlichen Vorschrif­
ten, soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt wird, außer Kraft, insbesondere: 

a) das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der 
Bekanntma·chung vom 21. August 1936, 
Deutsches RGlJl. I S. 653, und der Gesetze 

vom 27. September 1938, Deutsches 
RGBl. I S. 1246, und vom 26. Jänner 1943, 
Deutsches RGBl. J S. 69, mit Ausnahme 
des ersten, zweiten, dritten und fünften 
Unterabschnittes des zweiten Abschnittes, 

b) die Verol'dnung über Luftverkehr vom 
21. August 1936, Deutsches RGBl. I S. 659, 
in der Fassung der Verordnungen vom 
31. März 1937, Deutsches RGBl. I S. 432, 
vom 12. Juli 1937, Deutsches RGBl. I 
S. 815, vom 15. Dezember 1937, Deutsches 
RGBI. I S. 1387, und vom 30. September 
1938, Deuts,ches RGBI. I S. 1327, mit Aus­
nahme des Abschnittes "K", 

c) das Gesetz über die Befugnisse der Luft­
fahrtbehörde bei Ausübung der Luftauf­
sicht (Luftaufsichtsgesetz) vom L Fehruar 
1939, Deutsches RGBl. I S. 131, 

d) die Durchführungsverol'dnung zum Gesetz 
üher die Befugnisse der Luftfahrtbehöt'de 
bei Ausübung der Luftaufsicht (Luftauf­
sichtsgesetz) vom 1. Februar 1939, Deut-
sches RGBl. I S. 134. -

(2) Die Bestimmungen des Staatsvertrages, be­
treffend die Wiederherstellung eines unabhäm­
gigen und demokratischen österreich, BGBL 
Nr. 152/1955,b'Ieiben unberührt. 

§ 153. V 0 I rz ie h u n g. _ 

(1) Mit der VoHziehung dieses Bundesgesetzes 
sind, soweit in ihm nichts anderes bestimmt ist, 
für den Bereich der Zivilluftfahrt das Bundes­
ministerium für Verkehr und Elektrizitätswirt­
s·chaft und für den Bereich der Militärluftfahrt 
das Bundesministerium für Landesverteidigung 
betraut. 

(2) Mit der VoUziehung der zivilrechtlichen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ist das Bun­
desministerium für J1.\stiz betraut .. 

(3) Mit der Vollziehung des § 151 Abs. 1 
und der in. dieser Bestimmung bezeichneten 
gesetzlichen Vorschriften ist, soweit hievon die 
Zivilluftfahrt Ibetroff·en wird und sich aus Abs.2 
nichts anderes ergibt, das Bundesministerium für 
Verkehr und !Elektrizitätswirtschaft im Einver~ 
nehmen mit dem Bundesministerium für· Finan­
zen hetraut. 

(4) Mit der Vollziehung des § 145 ist, soweit 
es sich um den Einsatz von Zivilluftfahrzeugen 
des Bundes handelt, das Bundesministerium für 
Inneres im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Verkehr und Elektrizitätswirt­
schaft betraut. Mit der Vollziehung des § 145 
Abs. 2 ist das Bundesministerium für Inneres im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Landesverteidigung betraut. 
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Inhaltsübersicht 
zum Entwurf eines Luftfahrtgesetzes. 

I. Teil: Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. Zivilluftfahrt und Militärluftfahrt. 
§. 2. Freiheit des Luftraumes. 
§ 3. überwadIte Lufträume. 
§ 4. LuftraumbesdIränkungen. 
§ 5. Zuständigkeit zur Festlegung von Luftraum-

besdIränkungen. 

§ 37. 
§ 38. 
§ 39. 

§ 40. 
§ 41: 

§ 6. KundmadIung von LuftraumbesdIränkungen. 
§ 7. übungsbereiche und ErprobungsbereidIe. § 42. 

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 

§ 8. überfliegen der Bundesgrenze. § 
§ 9. Außenlandungen und Außenabflüge. § 
§ 10. NidItbewilligungspflidItige Außenlandungen § 

und Außenabflüge. § 

11. Teil: Luftfahrzeuge und Luftfahrtgerät. 

§ 11. 
§ 12. 

§ 13. 
§ 14. 

§ 15. 
§ 16. 
§ 17. 
§ 18. 

§ 19. 

§ 20. 
,§ 21. 

A. Luftfahrzeuge. 

Begriffsbestimmung. 
Vorausset2;ungen für die Verwendung im 
Fluge. 
Zulassung von Zivilluftfahrzeugen. 
Voraussetzungen für die Zulassung von Zivil­
luftfahrzeugen. 
Staatszugehörigkeit. 
Luftfahrzeugregister . 
Lufttüchtigkeit. 
BesdIeidmäßige Anerkennung ausländisdIer 
Zulassungen. 
Widerruf von Zulassungen und Anerken­
nungen. 
ZwisdIenbewilligung für Zivilluftfahrzeuge. 
Bau, überprüfung und Ausrüstung von Luft­
fahrzeugen. 

B. Luftfahrtgerät. 

§ 22. Begriff,sbestimmung. 
§ 23: Ziviles Luftfahrtgerät. 
§ 24. Militärisches Luftfahrtgerät. 

III. Teil: Luftfahrtpersonal. 

A. Ziviles Luftfahrtpersonal. 

§ 25. Begriffsbestimmung. 
§ 26. Zivilluftfahrt-Personalausweis. 
§ 27. Zivilluftfahrer. 
§ 28. Sonstiges ziviles Luftfahrtpersonal. 
§ 29. Arten und Gültigkeitsdauer . der Zivilluft­

fahrersdIeine. 
§ 30. Voraussetzungen für die Erteilung eines Zivil-

luftfahrersdIeines. 
§ 31. Mindestalter. 
§ 32. VerläßlidIkeit. 
§ . 33. TauglidIkeit. 
§ 34. FadIlidIe Befähigung, Zivilluftfahrerprüfung. 
§ 35. Zivilluftfahrer-Prüfungskommissionen. 
§ 36. Bestellung der Prüfer. 

§ 
§ 

§ 49. 
§ 50. 
§ 5I. 
§ 52. 

§ 53. 
§ 54. 
§ 55. 
§ 56. 
§ 57. 

§ 58. 
§ 59. 
§ 60. 
§, 61. 

§ 62. 

§ 63. 
§ 64. 
§ 65. 
§ 66. 
§ 67. 
§ 68. 
§ 69. 

§ 70. 
§ 71. 

§ 72; 
§ 73. 
§ 74. 

Zivilluftfahrer-Prüfordnung. 
Prüfungstaxen und Prüfervergütungen. 
Anerkennung ausländisdIer Zivilluftfahrer­
sdIeine~ 
Widerruf und Untersagung. 
Einholung eines GutadItens. 

B. ZivilluftfahrersdIulen. 

Ausbildungsbewilligung. 
Voraussetzungen der AusbiJ.dungsbewilligung. 
Betriebsaufnahmebewilligung. 
Untersagung des Ausbildungsbetriebes. 
Widerruf der Ausbildungsbewilligung. 
Zivilfluglehrer. 
Voraussetzungen der AusstelJung eines Zivil­
fluglehrerdiploms. 
NadIweis der praktisdIen Betätigung. 
FadIlidIe Befähigung, Zivilfluglehrerprüfung. 
Zulassung zur prakt-isdIen Ausbildung. 
übungs- und Prüfungsflüge. 

C. MilitärisdIes Luftfahrtpersonal. 

Begriffsbestimmung. 
Militärluftfahrer. 
Sonstiges militärisdIes Luftfahrtpersonal. 
Militärluftfahrt-Personalausweis .. 
Arten, Gültigkeitsdauer' und Voraussetzungen 
der Ausstellung von Militärluftfahrt-Perso­
nalausweisen. 

IV. Tßil: Flugplätze. 

A. Gemeinsame Bestimmungen. 

Flugplätze. 
BodeneinridItungen. 
Zivilflugplätze und Militärflugplätze. 
Benützung von Zivilflugplätzen für Zweme 
der Militärluftfahrt. 
Benützung von Militärflugplätzen für Zweme 
der Zivilluftfahrt. 

B. Zivilflugplätze. 

OffentlidIe und Privatflugplätze. 
Flughäfen. 
Flugfelder. 
Zivilflugplatz-Verordnung. 
Vorarbeiten für Zivilflugplätze. 
Zivilflugplatz-BewilHgung. 
Antrag auf Ertcilung der Zivilflugplatz-Be­
willigung. 
Prüfung des Vorhabens. 
Voraussetzungen der Zivilflugplatz-Bewilli­
gung. 
BesdIeidüber die Zivilflugplatz-Bewilligung. 
Betriebsaufnahmebewilligung. 
Zivilflugplatz-Betriebsordnung und Ziv.ilflug­
platz-Benützungsbedingungen. 
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§ 75. 
§ 716. 
§ 77. 
§ 78. 
§ 79. 

§ 80. 

§ 81. 
§ 82. 

§ 83. 

§ 84. 

§ 85. 
§ 86. 
§ 87. 
§ 88. 
§ 89. 

§ 90. 
§ 91. 

§ 92. 
§ 93. 

§ 94. 

§ 95. 
§ 96. 

Betrieb von Zivilflugplätzen. 
Untersagung des Zivilflugplatzbetriebes. 
Widerruf der Zivilflugplatz-Bewilligung. 
Bewilligung von zivilen Bodeneinrichtungen .. 
Voraussetzungen der Bewilligung von zivilen 
Bodeneinrichtungen. 
Abbruch ziviler Bodene·inrichtungen. 

C. Militärflugplätze. 

Vorarbeiten für Militärflugplätze. 
Errichtung, Umgestaltung und AufIassung 
von Militärflugplätzen. 
Eillwendungen gegen die beabsichtigte Errich­
tung oder Erweiterung. eines Militärflug-
platzes. . 
Errichtung und Abänderung militärischer 
Bodeneinrichtungen. 

V. Teil: Luftfahrthindernisse. 

Be griffsbestimm u ng. 
Sicherheitszonen. 
Sicherheitszonen -Verordnung. 
Sicherheitszonenplan. 
Kundmachung der Sicherheitszonen-Verord­
nung. 
Ersichtlichmachung im Grundbuch. 
Luftfahrthindernisse außerhalb von Sicher­
heitszonen. 
AusnahmebewilJigungen. 
Zuständigkeit zur Erteilung der Ausnahme­
bewilligung. 
Anlagen mit optische, oder elektrischer Stör­
wirkung. 
Kennze.ichnung von Luftfahrthindernissen. 
Beseitigungspflicht. . 

VI. Teil: Enteignung für Zwecke der Luftfahrt. 

§ 97. Enteignungsrecllt. 
§ 98. Enteignungswerber. 
§ 99. Sinngemäße Anwendung des Eisenbahnenteig­

nungsgesetzes 1954. 
§ 100. Zusammentreffen mit anderen Enteignungs­

rechten. 

VII. Teil: Luftverkehrsunternehmen. 

§ 101. Begriffsbestimmung. 

A. Luftbeförderungsunternehmen. 

§ 102. Arten der Luftbeförderungsunternehmen. 
§ 103. Beförderungsbewilligung. 
§ 104. Erfordernisse des Antrages auf Erteilung4er 

Beförderungsbewilligung. 
§ 105. Prüfung des Vorhabens. 
§ 106. Voraussetzungen der Beförderungsbewilligung, 
§ 107. Bescheid über die Beförderungsbewilligung. 
§ 108. Betriebsaufnahmebewilligung. 
§ 109. Untersagung der Ausübung des Beförderullgs-

betriebes. 
§ 110. Widerruf der Beförderungshewilligung. 
§ 111. Fluglinienbewilligung. 
§ 112. Widerruf der Fluglinienbewilligung. 
§ 113. Betriebspflicht ·im Fluglinienverkehr. 
§ 114. Zulassung ausländischer Luftbeförderungs-

unternehmen. 
§ 115. Beförderung von Postsendungen. 

B. Luftfahrzeug-Vermietungsunternehmen. 

§ 116. 
§ 117. 

§ 118. 

§ 119. 
§ 120. 
§121. 
§ 122. 
§ 123. 

VermietungsbewiHigung. 
Voraussetzungen für die Erteilung der 
mietungsbewilligung. 
Widerruf der Vermietungsbewilligung. 

VIII. Teil: Sicherung der Luftfahrt. 

A. Flugsicherung .. 

Begriff der Flugsicherung. 
Wahrnehmung der Flugsicherung. 
Bereich der Flugsicherung. 
Flugsicherungsanlagen. 
Vorarbeiten für Flugsicherungsanlagen. 

B. Verhalten im Luftverkehr. 

§ 124. Luftverkehrsregeln. 
§ 125. Verantwortlicher Pilot. 
§ 126. Zivile Luftfahrtveranstaltungen. 

Ver-

§ 127. Militärische Luftfahrtveranstaltungen. 
§ 128. Stelgenlassen von FesselbalIonen und Drachen~ 
§ 129. Modellflüge. 

. § 130. Luftbildaufnahmen. 

C. Betrieb von Zivilluftfahrzeugen. 

§ 131. Betriebsvorschriften. 
§ 132. Besondere Verwendung von f:ivilluftfahrzeu­

gen. 
§ 133. Abwerfen von Sachen. 
§ 134. Beförderungsvorschriften. 

f 

D. Untersuchung von Unfällen im zivilen Luftver- . 
kehr. . 

§ 135. Such- und Rettungsmaßnahmen. 
§ 136. Meldepfl.icht. 
§ 137. Flugunfallskommission. 
§ 138. Zulassung ausländischer Beobachter. 

IX. Teil: Behörden und besondere Verfahrens­
vorschriften. 

§ 139. 
§ 140. 
§ 141. 
§ 142. 
§ 143. 
§ 144. 
§ 145. 

Bundesamt für Zivilluftfahrt. 
Oberbehörde und Instanzenzug. 
Aufsicht. 
Diensrnehmerschutz. 
Zivilluftfahrtbeirat; Mitglieder desselben. 
Sitzungen des Zi viII uftfahrtbeirates. 
Einsatzflüge. 

X. Teil: Strafbestimmungen. 

§ 146. Ahndung von Zuwiderhandlungen. 
§ 147. Verzeichnis der Bestrafungen. 

XI. Teil: Schluß- und übergang~bestimmungen. 

§ 148. Inkrafttreten. 
§ 149. Bestehende Berechtigungen. 
§150. Zwischenstaatlicher Luftverkehr. 
§ 151. Haftpflicht. 
§ 152. Außerkrafttreten bisheriger Rechtsvorschriften. 
§ 153. Vollziehung. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

A. Allgemeines. 

1. Einleitend~ Bemerkungen. 

Die am 13. März 1938 in Geltung gestandenen, 
die Angelegenheiten der. Luftfahrt betreffenden 
Rechtsvorschriften wurden mit der Verordnung 
über die Einführung Deutschen Luftrechtsim 
Lande österreich vom 1. April 1938, Deutsches 
RGBl. I S. 355, aufgehoben und durch das Luft­
verkehrsgesetz irt der Fassung vom 21. August 
1936, Deutsches RGBl. I S. 353, die Verordnung 
über Luftverkehr vom 21. August 1936, Deut­
sches RGBl. I S. 659, in der Fassung der Ver­
ordnungen vom 31. März, 12. Juli und 15. De­
zember 1937, Deutsches RGBL I S. 432, 815 und 
1387 ~owie durch die Verordnung für den Reichs­
wetterdienst vom 6. April 1934, Deutsches 
RGBl. I S. 301, ersetzt. Diese Rechtsvorschriften 
in der Fassung später ergangener .Nbänderungen 
sowie alle anderen Vorschriften, die zur Zeit der 
deutschen Bese1(zung erlassen wurden, silld durch 
§ 2 des Rechtsüberleitungsgesetzes vom 1. Mai 
1945, StGBl. Nr. 6/1945, als österreichische 
Rechtsvorschriften vorläufig in Geltung gesetzt 
worden. Infolge des Verbotes der Ausübung der 
Luftfahrt in Österreich durch den Alliierten Rat 
blieben sie zunächst ohne praktisChe Bedeutung. 

Die allm1ihliche Lockerung des alliierten Ver­
botes, insbesondere die Gestattung des motorlosen 
Segelfluges, machte es notwendig, die Angelegen­
heiten der Luftfahrt einschließlich der Flug­
sicherung und des ihr dienenden Wetterdienstes 
aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
für Handel und Wiederaufba'u auf das Bundes­
ministerium für Verkehr und verstaatlichte Be­
triebe zu übertragen. Diese Angelegenheiten 
waren zwar tatsächlich auch schon vorher durch 
das inzwisg."en geschaffene Amt für Zivil1uft­
fahrt des Bundesministeriums für Verkehr und 
verstaatlichte Betriebe wahrgenommen worden. 
Es war jedoch damals noch nicht möglich ge­
wesen, diese Zuständigkeit gesetzlich zu veran­
kern,' da der Alliierte Rat jeder gesetzlichen 

Regelung von Luftfahrtangelegenheiten ab­
lehnend gegenüberstand. Erst das Bundesgesetz 
vom 22. November 1950, BGBl. Nr. 244, schuf 
die gesetzliche Grundlage zur Besorgung der An­
gelegenheiten der Luftfahrt durch das Bundes­
ministerium für Verkehr und verstaatlichte Be­
triebe. Der Wirkungsbereich des Bundesmini­
steriums für Verkehr und verstaatlichte Betriebe 
richtete sich in den genannten Angelegenheiten 
faktisch nach den jeweiligen Anordnungen des 
Alliierten Rates. Er erweiterte sich in demseLoen 
Maße, . als sich die alliierten Beschränkungsmaß­
nahmen lockerten. Seit dem Wegfall des Kon­
troll regimes umfaßte der Wirkungskreis des 
Bundesministeriums für Verkehr und verstaat­
lichte Betriebe (Bundesministerium für Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft) sämtliche Angelegen­
heiten der Luftfahrt. Durch das Bundesgesetz 
vom 22. Juni 1955, BGBl. Nr. 142, wurden die 
Angelegenheiten der militärischen Luftfahrt auf 
das Bundeskanzleramt und durch das Bundes­
gesetz vom 14. Juli 1956, BGBl. Nr. 134, auf 
das Bundesministerium für Landesverreidigung 

. übertragen. 
Nach dem Irrkrafttreten des österreichiscnen 

Staatsvertrages konnte Osterreich seine Luft­
hoheit. wieder voll ausüben. Damit ist die Mög­
lichkeit gegeben, eine der vollen Souveränität 
österreichs entsprechende gesetzliche Regelung 
des Luftfahrtwesens und zwar sowohl hirisicht­
lich der Zivilluftfahrt als auch hinsichtlich der 
Militärluftfahrt zu treffen. Die für die Luftfahrt 
geltenden ehemals reichsrechtlichen Vorschriften 
stehen vielfach mit der österreichischen Rechts­
ordnung und dem österreichischen Behörden­
aufbau in Widerspruch. Sie entsprechen nicht 
mehr den Anforderungen des modernen Luft­
verkehrs und sind vidfach auch nicht mit den aus 
internationalen. Verträgen erwachsenden Ver­
pflichtungen in tEi·nklang zu bringen. Es ist daher 
notwendig, die Angelegenheiten der Luftfahrt 
auf eine neue gesetzliche Grundlage zu stellen. 
Dem soll durch den vorliegenden Gesetzentwurf 
Rechnung getragen werden. 
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Gemäß Artikel 10 Ahs. 1 Z. 9 B.-VG. ist das I dargelegten' Grundsätze möglidl war, restlos 
Verkehrswesen bezüglim der Luftfahrt in Gesetz- verwertet. 
gebung und Vollziehung Bundessache. Wie der Eine zusätzlime finanzielle Belastung des Bun­
Verfassungsgerimtshof in seinem Erkenntnis vom des würde sim durm die vorgeschlagene Regelung 
6. Dezember 1955, Z1. KII-I155-19 ausführte, be- nimt ergeben. Hiebei muß naturgemäß von' 
deutet dies keine Einsmränkung etwa. in dem jenen Belastungen abgesehen werden, die sim in 
Sinne, daß nur ein Teil des Luftfahrtwesens, näm- Zukunft etwa aus e~nemweiteren Anwachsen der 
lim das Verkehrswesen, der Kompetenz des Agenden infolge der raschen Entwicklung der 
Bundes angehört. Es ist vielmehr das ge sam t e Luftfahrt ergeben könnten. 
Luftfahrtwesen als ein Te i I des V e r-

. . k ehr s wes e n s gemeint. Im gleimen Erkennt­
nis verweist der V erfassungsgerim tshof auf sein 
Erkenntnis Slg. 2192, in dem ausgespromen 
wurde, daß durch den Gebraum. des Wortes 
"Wesen" das gesamte betreffende Verwaltungs­
gebiet aus der Länderkompetenz herausgehoben 
wird und in Zweifelsfällen daher ein Kompetenz­
tatbestand, der vom Bundesverfassungsgesetz auf 
diese Art bezeichnet wird, umfassend auszulegen 
ist. 

Der vorliegende Gese_tzentwurf trägt dieser 
Auffassung des Verfassungsgerimtshofes Rem­
nung und regelt das Verkehrswesen bezüglich 
der Luftfahrt in dem Sinne, d3ß von der Rtgc­
lung das gesamte Luftfahrtwesen erfaßt wird. 

Das durch das Remtsüberleitungsgesetz, StGBl. 
Nr. 6/1945, rezipierte deutsme Luftremt gilt 
gemäß § 113 der Verordnung über Luftverkehr, 

o Deutsmes RGBl. 1936, I S. 659, aum für die 
militärisme Luftfahrt. Aum für diesen Verwal­
tungszweig muß eine gesetzliche Neuregelung 
gesmaffen werden. Dieser Notwendigkeit trägt 
der gegenwärtige Gesetzentwurf ebenfalls Rem­
nung. 

Im Gesetzentwurf wurden sowohl die in Öster­
reich setbst gewonnenen Erfahrungen als aum 
die Erfahrungen anderer Staaten. berücksimtigt. 
österreich ist dem Abkommen von Chicago vom 
7. Dezember 1944 über die Internationale Zivil­
luftfahrt im Jahre 1948 beigetreten (BGBl. 
Nr. 97/1949). Der Gesetzentwurf mußte daher 
auf die Bestimmungen dieses Abkommens sowie 
auf die von der Internationalen Zivilluftfahrt­
Organisation (ICAO), der österreim nunmehr 
angehört, besmlossenen Normen und Empfeh­
lungen Bedamt nehmen. 

}. Grundsätze des Behördenaufbaues . 
a) Z i viII u f tf a h r t. 

Derzeit stehen dem Bundesministerium für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft auf dem 
Gebiete der Luftfahrtverwaltung keine Unter­
behörden zur Verfügung. Ein großer Teil der 
zu erledigenden Aufgaben ist jedodl seinem 

. W t<sen nam typism erstinstanzlid1er Art, sodaß 
die Schaffung eines Instanzenzuges unbedingt er­
forderlim ersmeint. 

Nam der jetzigen Regelung kommt als 
"Remtsmittelinstanz" für Luftfahrtsamen nur 
der Verwaltungsgerichtshof in Betracht. Dies ent­
spricht jedoch ni~ht dem Wesen der österreichi­
smen Verwaltungsgerichtsbarkeit, denn die Ver­
waltungsgerimtshofbesmwerde ist grundsätzlich 
nur als außerordentlimes RecJ.1tsmittel gedamt. 
Außerdem führt das jetzige System zu einer 
Häufung von Kompetenzen beim Bundesmini­
sterium, die im Interesse einer klaren und über­
simtlimen Trennung der Verantwortlimkelten 
unbedingt vermieden werden muß. 

Bei der Prüfung der Frage, welme organisa­
torische Gliederung der österreichischen Luft­
fahrtverwaltung sowohl den remtstaatlimen 
Grundsätzen entsprimt als aum möglimst ein­
farn, klar, übersimtlim und personalsparend ist, 
muß von folgenden Erwägungen ausgegangen 
werden: 

Gemäß Artikel 102 Abs. 2 B.-VG. gehört das 
Verkehrswesen zu jenen Angelegenheiten, die in 
unmittelbarer Bundesverwaltung besorgt werden 
können. Deimom wer4en, entspremend dem 
Grundsatz der Einheit der Verwaltung, im Ent­
wurf die Landeshauptmänner in mitteLbarer 
Bundesverwaltung herangezogen, soweit sim dies 
mit den Interessen einer möglimst arbeits- und 

Von einer ausdrücklichen Aufnahme der luft- personalsparenden Verwaltung vereinbaren läßt 
fahrtrechtlimen Bestimmungen des österreiclii- (Bewilligung von Flugfeldern, Bodeneinrimtun­
smen Staatsvertrages in den Text des vorliegen- gen, Luftfahrthindernissen, Außenlandungen und 
den Entwurfes wurde abgesehen. Diese Bestim- Außenabflügen, von Luftfahrzeug-Vermietungs­
mungen sind bereits unmittelbar anzuwendendes unternehmen, Luftfahrtveranstaltungen, Steigen­
Remt. Ihre Aufnahme in: den' Text des vorlie-. lassen von Drachen und FesselbalIonen, Ab. 
genden Entwurfes hätte daher bloß deklara- werfen von Samen sowie Enteignungen für 
torisme Bedeutung. Der vorliegende Entwurf Zwecke der Luftfahrt). Die Heranziehung der 
wurde auf Grund von Vorentwürfen ausge- Bezirksverwaltungsbehörden kommt, wie sim 
arbeitet, die allen Bundesministerien, Ämtern aus dem Wesen der zu regelnden Materie ergibt. 
der Landesregierungen und den gesetzlimen nur für die Ahndung der Verwaltungsüber­
Interessenvertretungen zur Stellungnahme .zuge- tretungen in Betramt. 
gangen sind. Die eingelangten Äußerungen wur~ Die aussmließlime Inansprumnahme der mit­
den, soweit dies unter Berücksimtigung der oben telbaren Bund"esverwaltung könnte allerdings 
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eine zweckmäßige Verwaltung aller Angelegen­
heiten der Luftfahrt nicht gewährleisten. Von 
allen Verkehrszweigen ist die Luftfahrt der 
raumgreifendste.Der Anteil der internationalen 
und insbesondere der interkontinentalen Ver­
kehrsverbindungen am Gesamtverkehr ist bei der 
Luftfahrt weit größer als bei der Eisenbahn oder 
bei der Schiffahrt. Der innerösterreichische I,uft­
verkehr tritt demgegenüber stark zurück. Auch 
er aber greift über die Grenzen der einzelnen 
Bundesländer in den meisten Fällen hinaus. Die 
Zulassung eines Luftfahrzeuges oder die Ertei­
lung eines Zivilluftfahrerscheines ist weit mehr 
für das ganze Bundesgebiet und über seine Gren­
zen hinaus von Bedeutung als zum Beispiel die 
Zulassung eines Kraftfahrzeuges oder die Er­
teilung eines Kraftfahrerscheines. Es ist daher in 
Luftfahrtsachen eine einheitliche Handhabung der 
Bestimmungen weitaus notwendiger als auf 
anderen Rechtsgebieten. Auch die Mitgliedschaft 
Österreichs bei der Internationalen Zivilluftfahrt­
Organisation läßt eine derartige einheitliche 
Führung zumindestens gewisser Agenden not­
wendig erscheinen. Auch die Tatsache, daß die 
Luftfahrt wie kein zweites Gebiet der Technik 
- die Nutzung der Atomenergie vielleicht aus­
genommen - in einer sehr raschen Fortent­
wicklung begriffen ist, zwingt geradezu zu einer 
möglichsten Konzentrierung der Verwaltungs­
agenden. 

All dies führt dazu, daß neben der mittelbaren 
Bundesverwaltung auch eine zentrale; für das 
ganze Bundesgebiet zuständige Unterbehörde ge­
schaffen werden muß, die zweckmäßIgerweise als 
"Bundesamt für Zivilluftfahrt" zu bezeichnen 
wäre. Es sei in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen, daß auch andere föderativ organi­
sierte Staaten, die österreich an Größe um ein 
Vielfaches übertreffen, wie zum Beispiel die Bun­
desrepublik Deutschland, eine zentrale Luftfahrt­
Unterbehörde für das ganze Bundesgebiet er­
richtet haben. Auch in der extrem föderalistischen 
Schweiz besteht, den zwingenden Bedürfnissen 
der Luftfa'hrt entsprechend, ein zentrales "Eid­
genössisches Luftamt". Den Kantonen ist auf dem 
Gebiete der Luftfahrtverwaltung keine Zustän­
digkeit eingeräumt. 

Nach dem vorliegenden Entwurf sollen dem 
Bundesamt für Zivilluftfahrt - im Gegensatz 
zum Landeshauptmann - alle überregionalen 
hoheitsrechtlichen Aufgaben übertragen· werden, 
die besondere flugtechnische und flugbetriebliche 
Kenntnisse voraussetzen. Auch die Flugsicherung 
muß zentral besorgt werden, weil sie sich infolge 
ihres internationalen Charakters keineswegs 
bundesländerweise abgrenzen läßt. Daß nicht be-

• absichtigt ist, den Flugsicherungsdienst, welcher 
derzeit 117 Beamte und 96 Vertragsbedienstete 
umfaßt, im Ministerialdienst zu belassen, ergibt 
sich auch aus der Schaffung eines eigenen Dienst­
zweiges "Flugsicherungsdienst" im Rahmen der 
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Dienstzweigverordnl!ng (Fünfte Novelle,· BGBl. 
Nr. 1/1955). 

Die Schaffung eines Bundesamtes für Zivil­
luftfahrt würde gegenüber der derzeitigen Rege­
lung {Erledigung aller Agenden durch das Mini­
sterium) zu keiner Personalvermehrung des 
Bundes führen, insbesondere deshalb, weil zahl­
reiche Agenden dem Landeshauptmann über­
tragen werden. Keineswegs wäre damit eine 
Doppelgleisigkeit der Verwaltung verbunden. 
Würde man aber, was aus den oben angeführten 
Gründen sachlich nicht zu vertreten wäre, diese 
Agenden dennoch in mittelbarer Bundesver­
waltung besorgen lassen, so würde dies, im 
ganzen gesehen, zweifellos zu einer sehr beträcht­
lichen Personalvermehrung führen.' Die· Amter 
der Landesregierungen müßten für diese neuen 
Agenden zusätzlich Personal einste1l'en und ein­
schulen, ohne daß im Hinblick auf die Kleinheit 
der Verwaltungs bereiche die Gewähr für eine 
volle Auslastung dieser Beamten bestünde. Die 
beiliegende übersicht über die Anzahl der von 
1950 bis 1956 ausgestellten Zivilluftfahrerscheine 
zeigt, daß die Auf teilung dieser Agende auf die 
Landeshauptmänner den Grundsätzen der Ver­
waltungsökonomie widersprechen würde. 

Das Bundesministerium für Ver kehr und 
Elektrizitätswirtschaft 5011 nach der vorgeschla­
genen Regelung nur jene Aufgaben behalten, die 
bei jeder Materie dem Ministerium vorbehalten 
sind, also vor allem die Erlassung von durchfüh-

. renden Rechtsverordnungen. Individuelle Ver­
waItungsakte soll das Ministerium nur hinsicht­
lich der Flughäfen und der Luftbeförderungs­
unternehmen setzen. In beiden Fällen handelt es 
sich zahlenmäßig um sehr wenige Fälle, bei denen 
es jedoch meistens um die Beurteilung juristisch 
komplizierter Sachverhalte geht. 

b)i M i I i t ä rl u f tf a h r t.-

Im Entwurf wurde darauf Bedacht genommen, 
daß die einheitli.che Behandlung der militärischen 
Luftfahrtangelegenheiten ein unumgängliches 
Gebot der Landesverteidigung ist und daß diesem 
Gebot nur Rechnung getragen werden kann, 
wenn die Angelegenheiten der militärischen Luft­
fahrt von einer einzigen Stelle, nämlich vom 
Bundesministerium für Landesverteidigung, be­
sorgt werden. 

B. Besonderer Teil. 
Zum I. Teil: Allgemeine Bestimmungen. 

Zu § 1 (Zivmuffahrt und Militärluftfahrt): 
Durch den Gesetzentwurf soll sowohl die 
Zivilluftfahrt als auch die Militärluftfahrt auf 
eine neue gesetzliche Grundlage gestellt wer­
den. Die genaue Abgrenzung der beiden Ver­
waltungsbereiche voneinander ist vor allem 
deshalb notwendig, weil die Angelegenheiten 
der Zivilluftfahrt zum Bundesministerium für 
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Verkehr und Elektrizitätswirtschaft und die I 
Angelegenheiten der Militärluftfahrt zum Bun­
desministerium für Landesverteidigung ressor­
tieren. 

Zu § 2 (Freiheit des Luftraumes): Gemäß § 297 
ABGB. ist der Luftraum als Zubehör zum 
Grund und Boden zu betrachten. Der dieser 
Bestimmung zugrunde liegende Eigentumsbe­
griff bedarf jedoch im Interesse des Luftver­
kehrs ebenso wie zum' Beispiel im Interesse der 
Führung elektrischer Leistungen gewisser Ein­
schränkungen. Dies soll durch§ 2 zum Ausdruck 
gebracht werden. Diese Bestimmung besagt, daß I 

die Benützung des Luftraumes durch Luftfahr­
zeuge und Luftfahrtgetät im Fluge keinen 
anderen Beschränkungen unterworfen sein soll 
als jenen, die sich auf dieses Ges'etz gründen. 

Zu § 3 (Überwachte Lufträume): Die Sicherheit 
des Luftverkehrs erfordert es, daß bestimmte 
Lufträume flugsicherungsmäßig besonders 
überwacht werden. Die überwachten Luft­
räume gli.edern sich im Sinne der Regelungen 
der ICAO in Kontrollbezirke und Kontroll­
zonen. Letztere liegen um Flughäfen, in deren 
Umgebung Flüge nach Instrumentenflugregeln 
zugelassen sind. Bei den Kontrollbezirken ist 

. zwischen Luftstraßen und Nahverkehrsbe­
reichen zu unterscheiden. 

Zu § 4 (Luftraumbeschränkungen): Die Gliede­
rung der Luftraumbeschränkungsgebiete in 
Luftsperrgebiete, Flugbeschränkungsgebiete 
und Gefahrengebiete entspricht der Termino­
logie der ICAO und trägt auch den Bedürf­
nissen der Militärluftfahrt Rechnung .. 

Unter Abs. 1 lit. b fallen nicht jene Be­
schränkungen, die in überwachten Lufträumen 
(§ 3) gelten. 

Zu § 5 (Zuständigkeit zur Festlegung von Luft­
raumbeschränkungsgebieten): E-rweistsich eine 
Luftraumbeschränkung etwa deshalb als not­
wendig, weil auf der Erde militärische Schieß­
übungen stattfinden und das Befliegen des in 
Betracht kommenden Luftraumes mit Gefah­
ren verbunden ist, so handelt es sich um eine 
Luftraumbeschränkung, die im Interesse der 
Sicherheit der Luftfahrt gemäß Abs .. 1 lit. a 
vom Bundesminisrerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft festzulegen ist. Ein 
Luftraumbeschränkungsgebiet gemäß Abs. 1 
lit. b käme zum Beispiel für einen Kurort oder. 
ein Krankenhaus in Betracht. 

Zu § 6 (Kundmachung von Luftraumbeschrän­
kungen): Da es sich bei Luftraumbeschränkun­
gen vielfach um Maßnahmen handelt, die so­
fort kundgemacht und in Kraft gesetzt werden 
müssen, muß die Kundmachung abweichend 

von den allgemeinen geltenden Vorschriften 
des Gesetzes über das Bundesg'esetzblatt, BGBI. 
Nr. 33/1920, geregelt werden. Eine Verlaut­
barung im Bundesgesetzblatt oder im Amts­
blatt zur "W'iiener Zeitung" würde vielfach 
ihren Zweck nicht erfüllen, weil sie erst dann 
erfolgen könnte, wenn die Luftraumbeschrän­
kung schon in Kraft stehen sollte oder nicht 
mehr notwendig ist. Verordnungen über 
Luftraumbes.chränkungen sollen daher durch 
Anschlag gehörig kundgemacht werden. Für 
bloße Hinweise auf Gefahrengebiete ist diese 
Form der Kundmachung nicht erforderlich. 
Daneben werden die Luftfahrer auch noch in 
der in der internationalen Luftfahrt üblichen 
Weise, nämlidl durch die ven der ICAO vor­
geschriebenen "Nachrichten für Luftfahrer 
(,NOT AMS')" und durch Mitteilung im Luft­
fahrt-Handbuch (AlP) verst'andigt. 

Zu § 7 (Übungsbereiche und Erprobungsbe­
reime): Diese Bestimmung soll gewährleisten, 
daß insbesondere der Fluglinienverkehr und 
auch die Interessen der Bevölkerung möglichst 
wenig beeinträchtigt werden. Dichtbesiedelte 
Gebiete kommen daher als übungsbereiche 
und Erp.robungsbereidlc grundsätzlich nicht in 
Betracht . 

Zu § 8 (Überfliegen der Bundesgrenze): Diese 
Bestimmung soll im Falle eines Grenzüber­
fluges die grenzpolizeiliche und zollämtliche 
Abfertigung gewährle'isten. 

Zu § 9 (Außenlandungen und Außenabflüge): 
Abs. 2 sieht für die. Außenlandungen und 
Außenabflüge eine Interessenabwägung vor. 

Die Sicherheit der Person und des Eigentums 
bedingt, daß nach einer Notlandung der 
Außenabflug grundsätzlich 'nur mit Bewilli­
gung des Bundesamtes für Zivilluftfahrt erfol­
gen darf. Es könnte nämlich sein, daß das 
Gelände zum Abflug nicht geeignet ist oder 
das Luftfahrzeug durch die Notlandung be­
schädigt wurde. In solchen Fällen wird es dem 
Piloten nicht immer möglich sein, selbst zu 
beurteilen, ob der Außenabflug mit Gefahren 
verbunden ist. 

Zu § 10 (Nichtbewilligungspflichtige Außenl~n­
dungen und Außenabflüge): Diese Bestimmung 
stellt insofern eine Ergänzung zu § 9 dar, als 
bestimmt wird, in welchen unvorherges.ehenen 
Fällen Außenlandungen und Außenabflüge 
auch ohne das in § 9 vorgesehene Verfahren 
zulässig sind. 

Der Mangel an Auftriebskraft (Ab. 1 lit. a)~ 
kommt bei "Luftfahrzeugen leichter als Luft" 
in Betracht. Abs. 4 soll ermöglichen, daß ein 
Geschädigter seine Ersatzansprüche geltend 
machen kann. 
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Zum 11. Teil: Luftfahrzeuge und Luftfahrtgeräte. 

Zu § 11 (Begriffsbestimmung): 

Zu Abs. 1: Personen und Sachen müssen 
Objekt der·Fortbewegung durch ein Luftfahr­
zeug sein. Bilden Sachen, zum Beispiel Spreng­
körper, mit einem Flugkörper eme Einheit, 
so handelt es sich um keine Beförderung durch 
ein Luftfahrzeug. 

Zu Abs. 3: Der bei Luftfahrzeugen leichter 
als Luft gebräuchlidle Ausdruck "in Fahrt be­
findlich" fällt unter den Ausdruck "Flug" im 
Sinne dieses Gesetzesentwurfes. 

Zu § 12 (Voraussetzungen für die Verwendung 
im Fluge): 

Zu Abs. 1 lit. c: Im Z~eifelsfalle, ob die 
Zulassung in einem anderen' Staat auf, Grund 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen als aner­
kannt gilt, wird durch Feststellungsbescheid 
entschieden werden müs'sen. 

Zu Abs. 2: Für Militärluftfahrzeuge ist kein 
Zulassungsverfahren vorgesehen, da bei einem 
förmlichen. Zulassungsverfahren das Bundes­
ministerium für Landesverteidigung als' Be~ 
hörde zugleich auch die Interessen der Partei 
wahrzunehmen hätte. 

Zu § 13 (Zulassung von Zivilluftfahrzeugen): 
Es wur.den seit 1945 bis 15. November 1957 in 
österreich zugelassen: 

11 ?5011951119521195311954!19551195611957\InSgesamt! 

Starrflügel-
flugzeuge 13 28 29 70 

Hub-
schrauber 3 3 

Segel-
flugzeuge 29 48 56 51 47 56 39 21 347 

Freiballone 1 1 
Fallschirme 2 26 9 13 38 33 121 

Zu § 16 (Luftfahrzeugregister): Zur Führung 
emes Luftfahrzeugregisters sind Mitglied­
staaten .der ICAO verpflichtet. Gemäß Art. 17 
des genannten Abkommens besitzen die Luft­
fahrzeuge die Nationalität' des Staates, m 
dessen Luftfahrzeugregister sie eingetragen 
sind. Andere Rechtsfolgen als die der Staats­
zugehörigkeitsind mit der Eintragung in das 
Luftfahrzeugwgister nicht verknüpft. Die 
Staatszugehörigkeit ist jedoch ei.ne der Voraus­
setZungen für die Zulassung (§ 13). Die Regi­
strierung ist kein Beweismittel für das Eigen­
tumsrecht an einem Luftfahrzeug. 

Die Bestimmung, daß das Luftfahrzeug m 
keinem anderen Staat registriert sem darf, 

33 

entspricht dem Art. 18 des Abkommens über 
die Internationale Zivilluftfahrt vom 7. De­
zember 1944, BGBl. Nr. 97/1949. In der Regel 
wird sich die Behörde mit einer diesbezüglidlen 
Erklärung des Zulassungswerbers begnügen 
können. Eine unrichtige Erklärung würde unter 
den Voraussetzungen des § 69 A VG. 1950 
einen Grund für die Wiederaufnahme des Ver­
fahrens darstellen. 

Zu § 17 (Lufttüchtigkeit): Diese Definition der 
Lufttüchtigkeitdeckt auch die nach den An­
hängen zum Abkommen über die Internatio­
nale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944, 
BGBl. Nr. 97/1949, an die Lufttüchtigkeit zu 
stellenden Anforderungen. 

Zu § 18 (Bescheidmäßige Anerkenmmg auslän­
discher Zul!assungen): Die bescheidmäßige, An­
erkennung einer ausländischen Zulassung 
kommt grundsätzlich nur dann in Betracht, 
wenn diese nicht bereits auf. Grund einer 
zwischenstaatlichen Vereinbarung {zum Bei­
spiel der ICAO) als anerkannt gilt. 

Zu § 19 (Widerruf von Zulassungen und Aner­
kennungen): Diese Bestimmung gilt nur für 
b e s ehe i d m ä ß i g e Zulassungen und An­
erkennungen. Da es im Falle des § 12 Abs. 1 
lit. c keines Bescheides bedarf, ist § 19 auf 
diesen Fall nicht anwendbar. 

Zu § 20 (Zwischenbewilligung für Luftfahrzeuge): 
Durch die Zwischenbewilligung sollen soge­
nannte überführungsflüge von Luftfahrzeu­
gen (zum Beispiel vom Her's.tellerwerk zu 
einem Flugplatz) und Erprobungsflüge neuer 
Flugzeugtypen ermöglicht werden. Ebenso 
sollen Flugzeuge, deren periodische Nachprü­
fung verabsäumt wurde, im 'Fluge überstellt 
werden können. 

Zu § 21 (Bau, Überprüfung und Ausrüstung von 
Luftfahrzeugen): Auf diesem Gebiet ist Oster­
reich als Mitgliedstaat der ICAO weitgehend an 
die internationalen Regelungen der ICAO 
gebunden. 

Zu § 22 (Begriffsbestimmung): Als ein zum Be­
trieb eines Luftfahrzeuges bestimmtes, in das 
Luftfahrz'eug nicht eingebautes Gerät kommt 
zum Beispiel ein Startgerät für Segelflugzeuge 
in Betracht. Ein Fesselballon i'st ein Luftfahrt­
gerät, weil er zwar selbständig im Fluge ver­
wendet werden kann, aber in mechanischet 
Verbindung mit der Erde steht und deshalb 
nicht Luftfahrzeug 1st. Ein Drache kann des­
halb nicht Luftfahrzeug sein, weil er ebenso 
wie ein Flugmodell nicht der Fortbewegung 
von Personen und Sachen dient. 
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Zu § 23 (Ziviles Luftfahrtgerät): Auf Grund 
dieser Bestimmung kann es Geräte geben, die 
unter den Begriff "Luftfahrtgerät" ein ge­
ordnet werden können, ohne jedoch einer 
besonderen Zulassung zu bedürfen-. Welches 
Luftfahrtgerät einer besonderen Zulassung 
unterworfen ist, wird durch Verordnung zu 
bestimmen sein. 

Zu § 24 (Militärisches Luftfahrtgerät): Ver­
gleiche die Erläuternden Bemerkungen zu § 12 
über die Verwendung von Militärluftfahr­
zeugen. 

Zum IU. Teil: Luftfahrtpersonal. 

Zu § 25 (Ziviles Luftfahrtpersonal): Aus dem 
Ausdruck "in der Zivilluftfahrt" ergibt sich, 
daß Beamte, die' Luftfahrtangelegenheiten be­
handeln, wie zum Beispiel Ministerialbeamte 
oder Flugsicherungsbeamte, nicht zum Luft­
fahrtpersonal gehören, da die genannten Be­
amten allenfalls für die Luftfahrt. nicht aber 
inder Luftfahrt tätig sind. Ferne; ergibt sich 
aus dieser Bestimmung, daß Stewardessen 
ebenfalls nicht zum Luftfahrtpersonal im Sinne 
dieses Gesetzes zählen, weil ihre Tätigkeit für 
die Sicherheit der Luftfahrt nicht von Be­
deutung ist und für ihre Tätigkeit auch nicht 
flugtechnische oder flugbetriebliche Kenntnisse 
maßgeblich sind. . 

Zu § 28 (Sonstiges ziviles Luftfahrtpersonal) : 
Wer Zum sonstigen zivilen Luftfahrtpersonal 
gehört, läßt sich gesetzlich nicht festlegen, zu­
mal sich die Normen der ICAO auf diesem 
Gebiet häufig ändern. Es muß daher einer Ver­
ordnung überlassen bleiben, den Umfang 
dieses Personenkreises zu bestimmen. Z~ 
diesem Personenkreis gehören zum Beispiel 
Flugdienstbera ter undL uftfahrzeugwarte. 
Wird die Tätigkeit, welche die Zugehörigkeit 
Zum sonstigen zivilen Luftfahrtpersonal be­
gründen würde, gewerbsmäßig ausgeübt, so 
ge!lten hiefür die einschlägigen gewerberecht­
lichen Vorschriften. Allerdings fehlt zurzeit 
eine Regelung, des Luftfahrzeugmechaniker­
gewerbes. In einer vom Bundesministerium 
für Handel und Wiederaufbau in Aus~cht 
genommenen Regelung wird jedoch vorgesehen 
werden, daß hinsichtlich der Voraussetzurigen 
de~ Befähigungsnach.weises eine Fühlungnahme 
mit der Zivilluftfahrtbehörde zu erfolgen hat, 
soweit dies erforderlich ist. 

Zu § 29 (Arten und Gültigkeitsdauer der Zivil­
Luftfahrerscheine): Da die Arten und die 
Gültigkeitsdauer der Zivil-Luftfahrerscheine 
sich nach den Normen der ICAO richten 
müssen, wäre es unzweckmäßig, diesbezügliche 
Bestimmungen in das Gesetz aufzunehmen. 
Es muß einer Verordnung iiberlassen bleiben, 

das innerstaatliche Recht an die im zwischen­
staatlichen Bereich übernommenen Verpflich-
tungen laufend anzupassen. ' 

Zu § 30 (Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Zivil-Luftfahrerscheines: Acbs. i schafft die 
Möglichkeit, daß der Inhaber eines Militär­
Luftfahrerscheines "ohne weiteres Ermittlungs­
verfahren" einen entsprechenden Zivil-Luft­
fahrerschein erhält. Das Ermittlungsverfahren 
erstreckt sich lediglich auf die überprüfung 
der Voraussetzungen für die Erlangung -des 
Militär-Luftfahrerscheines und auf die Ein­
holung der Stellungnahme des Bundesmini­
steriums für Landesverteidigung. Ergibt sich 
auf Grund dieses eingeschränkten Ermittlungs­
verfahrens für das Bundesamt für Zivilluft­
fahrt keine Möglichkeit, den Zivil-Luftfahrer­
schein auszustellen, sei es deshalb, weil das 
Bundesministerium für Landesverteidigung 
einen Einwand erhoben hat oder weil die Vor­
aussetzungen für die Erlangung des Militär­
Luftfahrerscheines den Voraussetzungen für 
die Erlangung eines entsprechenden Ziyil­
Luftfahrerscheines nicht entsprechen, so hat 
das Bundesamt für Zivil1uftfahrt das weitere 
Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Fest­
stellung der Verläßlichkeit, der Tauglichkeit 
und der fachlichen Befähigung durchzuführen. 

Zu § 33 (Tauglichkeit): Die in Abs. 2 vor­
gesehene Anzeigepflicht ermöglicht es, daß In­
habern von Luftfahrerscheinen, deren körper­
liche Tauglichkeit zum Führen eines Luftfahr­
zeuges nicht mehr gegeben ist, die Berechtigung 
gemäß § 40 widerrufen oder deren Ausübung 
untersagt werden kann. 

Zu § 34 (Fachliche Befähigung, Zivilluftfahrer­
prüfung): 

Zu Abs. 2: Die Zivilfluglehrer sind Sachver­
ständige im Sinne des § 52 AVG. 1950. Auf 
sie finden die Bestimmungen über die Befan­
genheit (§ 7 A VG. 1950) Anwendung. 

Zu § 40 (Widerruf und Untersagung): Die Unter­
sagung ist im Gegensatz zum Widerruf keine 
endgültige Entscheidung und berührt den 
Rechtsbestand der Erlaubnis nicht. 

Zu § 42 (Ausbildungsbewilligung): Eine Aus­
bildung außer halb einer Zivilluf1lfahrerschule, 
zum Beispiel aus Gefälligkeit, wird nicht als 
Ausbildung im Sinne dieses Bundesgesetzes an­
erkannt. Eine Änderung des bescheidmäßigen 
Umfanges stellt zum Beispiel die Errichtung 
einer Zweigniederlassung dar. Bei Verlegung 
der Betriebsstätte ist eine neue Bewilligung er­
forderlich. 

Zu § 44 (Betriebsaufnahmebewilligung) : 

Zu Abs. 1: Wird der Bescheid nicht schrift­
,lieh erlassen, so kann das Bundesministel'ium 
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für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft den 
Bescheid gemäß § 68 Abs. 4 lit. d A VG. 1950 
als nichtig erklären. Das gleiche gilt auch fiir 
die Fälle der §§ 70 Abs. 3, 72 Abs. 3, 73 Abs. 1, 
107 Albs. 1 und 108 Abs. 3. 

Zu Abs. 2: Da der Bewilligungswerber ße­
nützungsrechte auf einem F 1 u ,g pi atz nach­
zuweisen hat, ist es auch möglich, daß eine 
Zivilluftfahrerschule auf einem Militärflug­
platz betrieben werden kann. Voraussetzung 
ist allerdings das Einverständnis des Bundes­
ministeriums für Landesverteidigung. 

Zu § 45 (Untersagung des Ausbildungsbetriebes): 
Die Untersagung der Ausübung des Ausbil­
dungsbettiebes ist eine vorläufige Maßnahme, 
die auf den Rechtsbestand der Ausbildungs­
bewilligung ohne Einfluß ist. 

Zu § 46 (Widerruf der Ausbildungsbewilligung): 
Der Widerruf der Ausbildungsbewilligung ist 
im Gegensatz zur Untersagung g,emäß § 45 
eine endgültige Entscheidung. 

Zu § 48 (Voraussetzungen der Ausstellung eines 
Zivilfluglehrerdiploms): Mit Rücksicht darauf, 
daß ein Zivilfhlglehrer eine besondere Ver­
antwortung trägt, ist es notwend'~g, für die 
Erlangung eines Zivilfluglehrerdiploms strenge 
Erfordernisse festzulegen. ' 

Zu § 51 (Zulassung zur praktischen Ausbildung): 
Für eine bloß theoretische Ausbildung ist eine 
Erlaubnis nicht etfordei:lich. 

Zu § 52 (Übungs- und Prüfungsflüge): Diese Be­
stimmung ermöglicht es, im Zuge der Aus­
bildung oder im Zuge einer Prüfung Strecken­
flüge durchzuführen, die über den übungs-

t bereich gemäß. § 7 hinausg~hen. 

Durch Abs. 2· wird zum Ausdruck gebracht, 
daß den Zivilfluglehrer . bei übungs~ und 
Prüfungsflügen die Verantwortung eines Pi­
loten trifft. 

Zu C. Militärisches Luftfahrtpersonal: Im Be~ 
reiche der. Militärluftfahrt ist ein behördliches 
Verfahren, das die Erteilung der Erhubnis, 
sich als Angehöriger des Luftfahrtpersonals zu 
betätigen, zum Gegenstand ihat, nicht vor­
gesehen. Die Ausbildung zum Militärluftfahrer 
sowie die Betätigung als solcher geschieht aU5-
schlließlich im Interesse der Landesverteidigung. 
Die Interessen des Einzelnen' an der Ausbildung 
zum Luftfahrer treten hinter den Interessen 
der Landesverteidigung zurück. 

Zum IV. Teil: Flugplätze. 

Zu § 58 (Flugplätze): 

Zu Abs. 1: Der Ausdruck "Flugplatz" 
soll an die Stelle des in den bisher geltenden 
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deutschen Rechtsvors·chriften gebrauchten Aus­
druckes "Luftfahrtgelände" treten. Auf die 
beiliegende übersicht "Einteilung der Flug­
plätze nach dem Entwurf des Luftfahrt­
gesetzes" wird verwiesen. 

Zu Abs. 2: Durch Abs. 2 wird insbesondere 
klargestellt, daß die Bestimmungen des § 118 
Wasserrechtsgesetz sowohl hins,jchtlich der 
Zivil- und Militärflugplätze als auch hinsicht­
lich der auf diesen Flugplätzen befindlichen 
Bodeneinrichtungen und hinsichtlich aller 
Flugsicherungsanlagen unberührt bleiben. 

Zu § 59 (Bodeneinrichtungen): Gaststätten, Fri­
seurläden, Zeitungsstände u. dgl. sind weder 
Bodeneinrichtungen noch Hilfsbetriebe im 

, Sinne des § 75. 

Zu § 61 (Benützung von Zivilflugplätzen für 
Zwecke der Militärluftfahrt): 

Zu Abs. 2: Unter dem Ausdruck "ständige 
militärische Einrichtungen" sind nicht nur 
ortsfeste Einrichtungen für die militärische 
Luftfahrt, sondern militärische Einri~tungen 
jeder Art zu verstehen, zum Beispiel auch 
Dienststellen, Munitionslager, Einrichtungen 
der Flugsicherung usw. 

Zu Abs. 4: Als Zivilflugplatzhalter sind so­
wohl Zivilflugplatzunternehmer als auch jeder 
andere Inhaber einer Zivilflugplatzbewilligung 
(zum Beispiel ein nicht auf Gewinn gerichteter 
Verein) anzusehen .. 

Zu § 63 (öffentliche und Privatflugplätze): Im 
Gegensatz zum geltenden Recht ermöglicht es 
der Entw~rf, daß auch andere Flugplätze als 
Flughäfen öffentlich sein können. öffentliche 
Flugplätze können nach den Bestimmungen der 
ICAO von ausländischen Zivilluftfahrzeugen, 
sofern sie keine Staatsluftfahrzeuge sind, unter 
den gleichen Bedingungen benützt werden wie 
von inländischen Zivilluftfahrzeugen. 

Zu § 65 (Flugfelder): Ein Flugfeld kann sowohl 
als Segelflugfeld als auch als Motorflugfeld be­
willigt werden. Auch eine Wasserfläche kann 
Flugfeld sein. 

Zu § 66 (Zivilflugplatz-Verordnung): Bei der 
Erlassung der Verordnung werden auch die 
für alle Mitgliedstaaten maßgeblichen Normen 
und Empfehlungen des Abkommens über die' 
internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 
1944 zu berücksichtigen sein. 

Zu § 68 (Zivilflugplatz-BewiIIigung): Die Zivil­
flugplatz-Bewilligung berechtigt dazu, einen 
Flugplatz ~u hetreiben. Sie sch'ließt die Be­
willigung" der Errichtung und des Betriebes 
der auf einem Flugplatz befindlichen Boden-
einrichtungen nicht in sich. .' 
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Zu § 70 (Prüfung des Vorhabens): Im Falle der 
Abweisung des Antrages gemäß Abs. 1 ist ein 
weiteres Ermittlungsverfahren nicht einzu­
leiten. 

Als vom Vorhaben berührte Länder und 
Gemeinden im Sinne des Abs. 2 kommen nicht 
nur jene Länder und Gemeinden in Betracht; 
in deren Gebiet das Vorhaben verwirklicht 
werden soll. 

Zu § 71 (Voraussetzungen der Zivilflugplatz­
Bewilligung): Die Beurteilung der Frage, ob 
das Vorhaben vom technischen Standpunkt 
geeignet ist beziehungsweise ob die Erfüllung 
der technischen Erfordernisse sowie überhaupt 
-eine sichere Betriebsführung zu erwarten ist, 
wird in der Regel davon abhängen, ob bei 
Verwirklichung des Vorhabens flugsicherungs­
mäßige Vorkehrungen getroff~n werden müs­
sen (zum Beispiel Errichtung einer Flugsiche­
rungssteIle). Das Ermittlungsverfahren wäre 
daher mangelhaft, wenn das Bundesamt für 
Zivilluftfahrt zu dieser Frage nicht um Ab­
gabe einer Stellungnahme ersucht werden 
würde Das rim Abs. 2 genannte öffentliche 
Interesse schließt den Bedarf in sich. Der Aus­
bau der österreichischen Zivilluftfahrt liegt im 
öff'enüichen Interess,e. Bei der Beurteilung des 
öffentlichen Int'ef1esses wird dalbei insbesondere 
darauf Bedacht zu nehmen sein, daß Flugplatz­
unternehmen nicht im planlosen Wettbewerb 
einen sa,chgemäßen Ausba:u der österreich ischen 
Zivilluftfahrt v'erhindern. 

Zu § 72 (Bescheid über die Zivilflugplatz-Be­
willigung): Unter den in Abs. 1 lit. a bezeich­
neten "Arten der Luftifahrzeuge" sind nicht 
Flugzeugmuster, sondern Luftfahrzeuge mit 
bestimmten Betriebsmerkmalen zu verstehen. 

Zu § 73 (Betriebsaufnahmebewilligung): Die Be­
triebsaufnahmebewilligung schafft lediglich die 
Vorausseozung -für die Aufnahme des Betriebes 
und enthält daher keine Bestimmungen, wie 
der ,Betrieb zu führen ist. Ergibt sich etw;l. 
auf Grund der gemäß Abs. 3 durchzuführen­
den mündlichen Verhandlung die Notwendig­
keit zur Vorschreibung eines bestimmten Ver­
haltens beim Betrieb des Zivilflugplatzes, so 
müßte die Zivilflugplatz-Bewilligung ent­
sprechend abgeändert werden. 

Zu § 74 (Zivilflugplatz-Betriebsordnung und 
Zivilflugplatz-Benützungsbedingungen) : Di e 
Erlassung der Zivilflugplatz-Betriebsordnung 
.ist ein Akt der Hoheitsverwaltung. Die Zivil­
flugplatz-Benützungsbedingungen hingegen 
stellen ein Vertragsanbot dar. 

Zu § 75 (Betrieb von Zivilflugplätzen): 
Zu Abs. 1: Die Berechtigung, Hilfsbetriebe 

zu führen, die unmittelbar und ausschließlich 
den Verkehrsaufgaben des Zivilflugplatzes 

dienen, hält sich im Rahmen des- von den 
. Bestimmungen der GewO. ausgenommenen 

Selbstbedienungsrechtes des Zivilflugplatz­
halters. 

Ein Betrieb des Zivilflugplatzhalters, welcher 
,der gewerbsmäßigen Reparatur von Lufnfahr­
zeugen dient, erfüllt die Voraussetzungen des 
Abs. 1 nicht, da die Reparatur von Luftfahr­
zeugen nicht zu den Verkehrsaufgaben des 
Flughafenbetriebes gehört. 

Zu Abs. 2 und 3: Diese Reg-elung ist den 
Bestimmungen des § 18 Zollgesetz 1955 an­
gepaßt. Als "Grenzpolizei" ist jede polizeiliche 
Tätigkeit im Zuge der Grenzabfertigung pi 
verstehen, also zum 'Beispiel auch die Gesund­
heitspo~zei und ~ie Veterinärpolizei. 

Zu § 76 (Untersagung des Zivilflugplatzbetriebes): 
Die Unoersagung der Ausübung des Zivilflug­
platzbetriebes ist, im Gegensatz zum Widerruf 
gemäß § 77, eine vo'rläunge Maßnahme, die auf 
den Rechtsbestand der Zivilflugplatzbewilli­
gung ohne Einfluß ist. 

Zu C. Militärflugplätze: Da Militärflugplätze 
vom Bundesministerium für Landesverteidi­
gung geleitet werden, wäre es wenig sinnvoll, 
eine Bewilligung von Militärflugplätzen durch 
das Bundesministeriu,m für Landesverteidigung 
vorzusehen, da sich dann dieses Bundesmini­
sterium selbst die Bewilligung zum Betrieb 
von Militärflugplätzen zu geben hätte. Aller­
dings mußte der Tatsache Rechnung getragen 
werden, daß auch Dritte von der Errichtung 
beziehungsweise der Erweiterung eines Militär­
flugplatzes betroffen werden können. 

Di,e sich aus § 84 Abs. 2 ergehende Regelung 
entspridlt der Auffassung, die der Ausschuß 
für Verfassung und für Verwaltungs reform in 
seinem Beri,cht 564 der Bei<lagen zu den steno­
graphischen Protokollen des Nationalrat.es, 
VII. GP., zum Ausdruck gebracht hat. Hier­
nach ist § 2 Z. 11 des Bundesgesetzes vom 
22. Juni 1955, BGBl. Nr. 142, womit der Wir­
kungsbereich des Bundeskanzleramtes in An­
gdegenheiten der Landesverteidigung festgelegt 
wurde, so aufzufasSlen, daß die Verwaltung der 
für mi'litäris-ch-e Zwecke gewidmeten. Liegen­
schaften und sonstigen. Einrichtungen ein­
schließlich der militärischen Flugplätze in die 
Kompetenz des Bundeskanzleramtes (nunmehr 
des Bundesministeriums für Landesverteidi­
gung) fällt, hingegen der Bau solcher Anlagen 
in die Kompetenz des Bundesministeriums für 
Handel Und Wiederaufbau. 

Zum V. Teil: Luftfahrthindernisse. 

Zu § 86 (Sicherheitszonen): Die Sicherheitszone 
wird in jedem einzelnen Falle unter Berück­
sichtigung der örtlichen Verhältnisse besonders 
festgelegt. Der Entwurf verzichtet darauf, für 
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Flugplätze bestimmter Art Sicherheitszonen in 
einem bestimmten Umfang festzulegen. 

Zu § 87 (Sicherheits zonen-Verordnung): Durch 
diese Bestimmung soll im Gegensatz zur jetzi­
gen Regelung ermöglicht werden, daß die 
Sicherheitszone nur jenes Gebiet umfaßt, 
dessen Hindernisfreiheit für die Sicherheit der 
Abflug~ und Landebewegungen unbedingt er-
forderlich ist. ' 

Zu § 89 (Kundmachung der Sicherheitszonen­
Verordnung): Die Verpflichtung zur Gewäh­
rung der Einsichtnahme erstreckt sich auf die 
ganze Sicherhei!szonen-Verordnung, insbeson­
dere daher auch auf den Sicherheitszonenplan. 

Zu § 90 (Ersichtlrchmachung im Grundbuch): 
Durch die Ersichtlichmachung im Grundbuch 
soll erreicht werden, daß jeder, der an einer 
Liegenschaft interessiert ist, davon Kenntnis 
erhalten kann, ob sie im Bereich einer Sicher­
heitszone liegt und daher unter die Bestim­
mungen des § 86 Abs. 1 fällt. ' 

Zu § 91 (Luftfahrthindernisse außerhalb von 
Sicherheitszonen): Luftfahrthindernisse im 
Sinne dieser Bestimmung stehen in keinem Zu­
sammenhang mit einem Flugplatz, zum Bei­
spiel hohe Fabrikschornsteine oder über Täler 
führende Seilbahnen. 

Zu § 92 (Ausnahmebewilligungen): Unter "Be­
schaffenheit" ist insbesondere auch die Höhe 
und Ausdehnung eines Luftfahrthindernisses' 
zu verstehen. Eine Ausnahmebewilligung ist 
keine Baubewilligung. 

Zu § 93 (Zuständigkeit zur Erteilung der Aus­
nahmebewilligung): Die Zuständigkeit zur Er­
teilung der Ausnahmebewilligung richtet sich 
sowohl nach der Lage des Luftfahrthindernisses 
als auch nach dessen Höhe. 

Zu § 94 (Anlagen mit optischer oder elektrischer 
Störwirkung): Die Bewilligungspflicht erstreckt 
sich auf Anlagen innerhalb und außerhalb von 
Sicherheitszonen. 

Zu § 96 (Beseitigungspflicht): 

Zu Abs. 1: Als entgegen den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes errichtet oder erweitert 
sind Luftfahrthindernisse beziehungsweise An­
lagen mit optischer oder elektrischer Störwir­
kung nicht nur dann anzusehen, wenn hiefür 
keine Bewilligung erteilt wurde, sondern auch 
dann, wenn den bescheidmäßig auferlegten Be­
dingungen oder den im Bescheid enthaltenen 
Auflagen nicht entsprochen wurde. 

Zu Abs. 2: Als Gegenstände, die durch ihre 
Beschaffenheit, Lage oder durch die Art ihrer 
Lagerung Störwirkungen hervorrufen können, 
kommen zum ~eispiel größere Eisenmassen in 
Betracht. Die Beseitigung kann auch in der' 
bloßen Verlagerung bestehen. 
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Zum VI. Teil: Enteignung für Zwecke der Luft­
fahrt. 

Im Hinblick auf das an der Zivil- und der 
Militärluftfahrt bestehende öffentliche Interesse 
ist die Einräumung des Enteignungsrechtes un­
bedingt erforderlich. Es erweist sich als zweck­
mäßig, die bewährten Bestimmungen des Eisen­
bahn-Enteignungsgesetzes sinngemäß anzuwen­
den. Soweit die Besonderheit der Materie dies 
bedingt, sind im § 99 abweichende Regelungen 
vorgesehen. 

Zum VII. Teil: Luftverkehrsunternehmen. 

Zu § 101 (Begriffsbestimmung): Gewerbsmäßig 
ist die Beförderung beziehungsweise die Ver­
mietung dann, wenn jemand aus der Beförde­
rung beziehungsweise aus der Vermietung 
"sein Gewerbe macht", daß heißt, diese Tätig­
keiten mit der Absicht auf Gewinnerzielung 
und dauernde Ausübung berufsmäßig und 
selbständig durchführt. Auf Gewinn gerichtet 
sind diese Tätigkeiten zum Beispiel dann nicht, 
wenn sie nur gegen Ersatz der Selbstkosten er­
folgen. Da es zum Beispiel bei Flügen zur 
Wirtschaftswerbung oder Propaganda sowie 
bei Flügen zur Schädlingsbekämpfung vom 
Standpunkt der Luftfahrtbehörde weder ,auf 
die Beförderung noch auf die Vermietung an­
kommt, geben solche Flüge für sidl allein 
einem Unternehmen noch nicht die Merkmale 
eines Luftverkehrsunternehmens. Flüge der ge­
nannten Art sind allenfalls nach den Bestim­
mungen des VIII. Teiles bewilligungspflichtig. 
Eine Bewilligung nach dem VIII. Teil beinhal­
tet jedoch keine Gewerbeberechtigung. 

Zu § 102 (Arten der Luftbeförderungsunterneh­
men): Bisher wurden in der zweiten Republik 
achtzehn Bedarfsluftverkehrsunternehmen zu­
gelassen, doch haben nur zehn Unternehmen 
den Flugverkehr tatsächlich aufgenommen. 

Zu § 103 (Beförderungsbewilligung): 

Zu Abs. 1: Die Errichtung einer Zweig­
niederlassung stellt eine Erweiterung eines 
Luftbeförderungsunternehmens dar. Sie ist 
daher bewilligungspflichtig. Bei Verlegung der 
Betriebsstätte ist eine neue Bewilligung erfor­
derlich. 

Zu Al?s. 2: Zubringerdienste vom Stadtbüro 
zum Flughafen sind nur dann als Hilfsbetrieb 
anzusehen, wenn nur Fluggäste und nicht auch 
deren Begleitpersonen befördert werden und 
wenn der Preis für die Beförderung zum Flug­
hafen im Flugpreis enthalten ist. Hinsichtlich 
der Hilfsbetriebe, vergleiche die Ausführungen 
zu § 75 hbs. 1. 

Zu § 104 (Erfordernisse des Antrages auf Er­
teilung der Beförderungsbewitligung): Bei den 
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in Abs. 3 lit. c demonstrativ angeführten Tätig­
keiten handelt es sich um Tätigkeiten, die im 
Rahmen eines Bedarfsunternehmens ausgeübt 
werden. Im Interesse der Verkehrssicherheit 
wird es beispielsweise erforderlich sein, von 
einem Bewerber, der mit gemieteten Luftfahr­
zeugen ein Luftbeförderungsunternehmen be­
treiben will, den diesbezüglichen Mietvertrag 
zu verlangen. 

Zu § 106 (Voraussetzungen der Beförderungs­
bewilligung): Die Sicherheit, des Betriebes 

. (Abs. 1 lit. b) wird' dann nicht gewährleistet 
sein, wenn der Unternehmer Flugzeuge ver­
wenden will, die nicht sein Eigentum sind, und 
wenn im Mietvertrag keine Vorkehrungen für 
die Wartung der Luftfahrzeuge getroffen wur­
den. 

Zu §107 (Bescheid über die Beförderungsbewilli­
gung): Bei der Bestimmung des Umfanges der 
Berechtigung wird bei einem Bedarfsunterneh­
men zu berücksichtigen sein, welche Tätig­
keiten, zum Beispiel Rund-, Taxi-, Gesell­
schaftsflüge oder Keuchhustenflüge ausgeübt 
werden dürfen. 

Zu § 108 (Betriebsaufnahmebewilligung): Die Be­
triebsaufnahmebewilligung ist ohne Bedingun­
gen oder Auflagen zu erteilen. Erweist sich die 
Vorschreibung von Bedingungen oder Auf­
lagen als notwendig, sO wird die Beförderungs­
bewi'Higung abzuändern sein. 

Zu § 109 (Untersagung des Beförderungsbetrie­
bes): Die Untersagung der Ausübung des .Be­
förderungsbetriebes ist im Gegensatz zum 
Widerruf der Beförderungsbewilligung gemäß 
§ 110 eine vorläufige Maßnahme, die auf den 
Rechtsbestand der Beförderungsbewilligung 
ohne Einfluß ist. 

Zu § 112 (Widerruf der Fluglinienbewilligung): 
Der Widerruf der Fluglinienbewilligung liegt 
beispielsweise dann im öffentlichen Interesse, 
wenn er in Anbetracht der Verkehrssicherheit 
oder der Verkehrsdichte geboten erscheint. 

Zu § 113 (Betriebspflichtim Fluglinienverkehr): 
Die Betriebspflicht ist ein Wesensmerkmal jedes 
öffentlichen Linienverkehrs und ist auch für 
die anderen Verkehrsarten gesetzlich festg~legt. 

Zu § 114 (Zulassung ausländischer Luftbeförde­
rungsunternehmen): Diese Bestimmung gilt nur 
für solche ausländische Luftbefärderungsunter­
nehmen, welche die Beförderung nicht auf 
Grund eines zwi~chenstaat!ichen Luftverkehrs­
abkommens durchführen. Das Verfahren über 
die Zulassung ausländischer Luftbefärderungs­
unternehmen auf Grund zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen ist in diesen selbst geregelt. 

Zu § 115 (Beförderung von Postsendungen): Die 
Hö'he der Vergütung ist im Weltpostvertrag 
einheitlich geregelt. 

Zu § 116 (Vermietungsbewilligung): Die Ver­
mietung ist nach den Bestimmungen der 
§§ 1090 ff. ABGB. zu beurteilen. 

Zu § 117 (Voraussetzungen für dieErteilung der 
Vermietungsbewilligung): Mit Rücksicht dar­
auf, daß der Mieter des Luftfahrzeuges in der 
Regel wechselt, sind besondere Sicherheits­
vorkehrungen erforderlich. Die Sicherheit des 
Betriebes setzt unter anderem voraus, daß für 
die zu vermietenden Luftfahrzeuge die erfor­
derlic;hen Wartungseinrichtungen und das War­
tungspersonal v01:h'anden sind. Eine besondere 
BetriebsaufnahmebewiHigung . ist nicht erfor­
derlich. Solange die Sicherheit des Betriebes 
nicht gewährleistet ist oder keine eigenen, 
Luftfahrzeuge vorhanden sind, wird daher 
eine Vermietungsbewilligung nicht erteilt wer­
den können. 

Zum VIII. Teil: Sicherung der Luftfahrt. 

Zu § 119 (Begriff der Flugsicherung): Die Auf­
zählung ist taxativ. Die Zuständigkeit zur Be­
wegungslenkung von Luftfahrzeugen auf Flug­
plätzen umfaßt vor allem die Bewegung der 
Luftfahrzeuge auf den Start-. und Lande­
bahnen. 

Zu § 120 (Wahrnehmung der Flugsicherung): 
Zu Abs. 1: Die Außenstellen des Bundes­

ministeriums für Zivilluftfahrt für Zwecke der 
Flugsicherung (Flugsichen.ingsstellen) sind keine 
selbständigen Behörden, sondern bloß "ver­
längerte Arme" des Bundesamtes für Zivilluft­
fahrt. "Flugsicherungsdienststelle" ist auch das 
Bundesamt für Zivilluftfahrt selbst. 

Zu Abs. 2: Gegenstand der Ermächtigung 
können alle oder einzelne der im § 119 an­
geführten Aufgaben der' Flugsicherung sein. 
Die Ermächtigung' bezieht sich auf das Ver­
hältnis gegenüber dritten Personen, die Ver­
pflichtung auf das innerdienstliche Verhältnis. 

Zu § 122 (Flugsicherungsanlagen): 

Zu Abs. 2: Flugsicherungsanlagen, die der 
Sicherung des Abfluges oder der Landung 
dienen, liegen ausschließlich im Interesse eines 
sicheren Flugplatzbetriebes. Es. erscheint -daher 
gerechtfertigt, die Kosten für die Errichtung 
und Erhaltung dieser Anlagen dem Zivil flug­
platzhalter aufzuerlegen. Zu den Kosten, die 
mit der ;Errichtung und Erhaltung von Flug­
sicherungs anlagen verbunden sind, gehören 
nicht nur die Bau- und Betriebskosten; sond,ern 
zum Beispiel auch die unter Umständen not­
wendigen Kosten des Erwerbes von Grund­
stücken und der Erhaltung von Zufahrtswegen. 
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Zu § 124 (Luftverkehrsregeln): 
Zu Abs. 1 und 2: Es ist nicht möglich" das 

Verhalten im Luftverkehr erschöpfend zu 
regeln. Strafbar macht, sich daher nicht nur 
derjenige, der den Vorschriften der gemäß 
Abs. 2 zu erlassenden Verordnung zuwider­
handelt, sondern auch jeder, der die zur Wah­
rung der Ordnung und Sicherheit erforderliche 
Vorsicht, Aufmerksamkeit und Rücksicht­
nahme nicht anwendet. 

Zu Abs. 3: Unter den Bestimmungen, "die 
zur Sicherung der Internationalen Zivilluft­
fahrt erforderlich sind", werden insbesondere 
Normen der ICAO zu verstehen sein. 

Zu § 125 (Verantwortlicher Pilot): Dem verant­
wortlichen Piloten obliegt die sogenannte 
Bordpolizei. ' 

Zu § 126 (Zivile Luftfahrtveranstaltungen): Die 
Frage, ob Wettbewerbe oder Schauvorstellun­
gen öffentlich angekündigt werden, ist ohne 
Belang. ' 

Zu § 129 (Modellflüge): Die Stundengeschwindig­
keit von 30 km bezieht sich auf den Fall 

. völliger Windstille. 

Zu § 130 (Luftbildaufnahmen): 

Zu Abs. 1: Unter den "sonstigen gesetz­
lichen Vorschriften" sind insbesondere die ge­
werberechtlichen Vorschriften zu verstehen. 

Zu § 131 (Betriebsvorschriften): Vergleiche Aus­
führungen zu § 124 Abs. 1 und 2 (Luftver­
kehrsregeln). 

Zu § 132 (Besondere Verwendung von Luftfahr­
zeugen): Soll es sich um eine d aue r n d e 
Verwendung handeln, so wird eine Abänderung 
des Zulassungsscheines zu beantragen sein. Was 
durch eine solche Verwendung erreicht werden 
soll (zum Beispiel Wirtschaftswerbung oder 
Propaganda), ist vom Standpunkt der Zivil­
luftfahrtbehörde unerheblidl. 

Zu§ 133 (Abwerfen von Sachen): 

Zu Abs. 2: Unter den "sonstigen gesetz­
lichen Vorschriften" sind insbesondere, die 
straßenpolizeilichen Vorschriften zu verstehen; 
demnach ist z. B. für das Abwerfen von Flug­
blättern auf Straßen und Plätze audl eine 
straßenpolizeiliche BewilEgung erforderlich. 

Zu § 134 (Beförderungsvorschriften): Vergleidlc 
die Ausführungen zu § 124 Abs. 1 und 2 (Luft­
verkehrsl·egeln). Der Abs. 2 schafft die Mög­
lichkeit, daß u. a. die Beförderung VOn Waffen, 
Sprengmitteln und Brieftauben durch eine im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium \ 
für Landesverteidigung zu erlassende Verord-
nung geregelt wird., I 
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Zu§ 135 (Such- und Rettungsmaßnahmen): Die 
Regelung entspricht einer mit der Mitglied­
schaft zur ICAO übernommenen Verpflich­
tung. 

Zu § 137.(Flugunfallskommission): Aufgabe der 
Flugunfallskommission ist es nicht, die straf­
rechtliche Verschuldensfrage zu klären. Die 
Flugunfallskommission ist kein Bestandteil des 
Bundesministeriums für Verkehr und Elektri­
zitätswirtschaft. Bei Beurteilung der Frage der 
Unbefangenheit werden die Bestimmungen des 
§ 7 A VG. 1950 als Richtlinie heranzuziehen 
sem. 

Zu § 138 (Zulassung ausländischer Beobachter): 
Die Regelung ist im Verhältnis zu Staaten, die 
nicht Mitglieder der ICAO sind, von Be­
deutung. 

Zum IX. Teil: Behörden und besondere Ver­
fahrensvorschriften. 

Zu § 139 (Bundesamt für Zivilluftfahrt): Ver­
gleiche die Ausführungen unter A. Allge­
meines (Grundsätze des Behördenauf'baues). 
Da der örtliche Wirkungsbereich des Bundesc 

amtes für Zivilluftfahrt das ganze Bundesgebiet 
umfaßt, werden dann, wenn dies tunlich ist 
und der Vereinfachung des Verfahrens dient, 
Amtshandlungen und Ansuchen bei regelmäßig 
abzuhaltenden Amtstagen in den einzelnen 
Bundesländern erledigt werden können. Dies 
gilt insbesondere für die Verlängerung der 
Gültigkeitsdauer VOn ZiviHuftfahrerscheinen 
und der Zulassungsdauer von Zivilluftfahr~ 
zeugen. 

Zu § 140 (Oberbehörde und Instanzenzug): Das 
Bundesamt für Zivilluftfahrt ist im Verhältni.~ 
zum Landeshauptmann weder Oberbehörde 
noch Rechtsmittclbehörde. Die Rechte der 
Oberbehörde ergeben sidl aus den Bestim­
mungen des A VG. 1950, zum Beispiel aus § 4 
und § 68. 

Zu §141 (Aufsicht): Diese Bestimmung folgt 
den für die anderen Verkehrszweige geltenden 
gesetzlichen Regelungen. Als Aufsichtsbehör­
den kommen das Bundesministeril1'm für Ver­
kehr und Elektrizitätswirtschaft, das Bundes­
amt für Zivilluftfahrt und der Landeshaupt­
mann in Be~rach t. 

Zu § 142 (Dienstnehmerschutz): Als Behörden im 
Sinne des Abs. 1 kommen das Bundesministe­
rium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft, 
Ve.rkehrs-Arbeitsinspektorat, und die Arbeits­
inspektorate in Betracht. Diese Behörden sind 
in Angelegenheiten, die den Smutz der Dienst­
nehmer berühren, am Verfahren nach den Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes zu beteiligen. 

307 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 39 von 42

www.parlament.gv.at



40 

Zu den §§ 143 und 144 (Zivilluftfahrtbeirat): 'I 

Diese. Best,immungenentspredlen vielfarnen 
Wünsdlen und ermöglimen die Mitwirkung 
n ich t b e amt e t e r F ach leu t e bei der 
V oll ziehung des Luftfahrtgesetzes im Bereiche 
der Zivilluftfahrt. Die Mitglieder des Zivilluft­
fahrtbeirates müssen über Famkenntnisse auf 
dem Gebiet der Zivilluftfahrt verfügen. Die 
Auswahl dieser Famleute soll nach den gleichen 
Grundsätzen vorgenommen werden, die ge­
mäß § 7 des Bundesgesetzes vom 11. Juli 1956, 
BGBl. Ni. 134, für die Bestellung von Organen 
der verstaatlimten Betriebe maßgebend sind. 

Zu § 145 (Einsatzflüge): Einsatzflüge im Sinne 
des Abs. 1 könnten ihren Zweck nimt erfüllen, 
wenn hiebei die angeführten Bestimmungen 
des Luftfahrtgesetzes eingehahen werden müß­
ten. De.rartige Einsatzflüge bedürfen stets eines 
entspremenden Einsatzbefehles. Als Einsatz­
flüge von ZivilIuftfahrzeug.en des Bundes kom­
men daher Obungs- und Erprobungsflüge, 
Scheinerhaltungs- und Oberführungsflüge. nicht 
in Betramt. 

Zum X. Teil: Strafbestimmungen. 

Zu § 146 (Ahndung von Zuwiderhandlungen): 
Im Bereim der Militärluftfahrt gilt § 34 Abs. 5 
des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, wonam 
jede Verletzung militärismer Pflichten nach 
den Dienst- und Disziplinarvorsmriften ge­
ahndet wird. 

Zu § 147 (Verzeichnis der Bestrafungen): Der 
Gesetzentwurf sieht für die Erteilung ver­
smiedener Bewilligungen als Voraussetzung 

• Verläßlimkeit vor. Die Mitteilung der Be­
strafungen ist deshalb notwendig, weil die 
Ver'läßlimlkeit <bei wiederholten Verstößen 
gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes I 
in der Regel ,nimt mehr gegeben sein wird. 

Zum XI. Teil: Schluß- und Übergangsbestim­
mungen. 

Zu § 149 (Bestehende Berechtigungen): Unter 
den "früheren, die Angelegenheiten dieses Bun­
desgesetzes regelnden gesetzlichen Vorsmrif­
·ten" sind nimt nur jene Vorschriften zu ver­
stehen, die durch das Luftfahrtgesetz außer 

Kraft gesetzt werden, sondern auch vorher 
in Geltung gestandene Vorschriften, zum Bei­
spiel solche aus der Zeit der ersten Republik. 
Bei der Erteilung einer "inhaltlim gleichlauten­
den Beremtigung" wird auCh auf die Auf­
lagen, Bedingungen und BeIristungen Bedamt 
zu nehmen seIn. Das Ermittlungsverfahren 
erstreckt sich lediglim auf die Feststellung, ob 
die Beremtigung im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens des Gesetzes noch in Geltung steht. 
Trifft dies zu, <So ist ein weiteres Ermittlungs­
verfahren nicht durchzuführen. 

Zu § 150 (Zwischenstaatlicher Luftverkehr): 
Betriebsrechte, die ausländischen Luftverkehrs­
unternehmern ohne Vorliegen eines zwischen­
staatlimen Luftverkehrsabkommens erteilt 
wurden, erlöschen gemäß § 149. 

Zu § 151 (Haftpflicht): Der vorliegende Gesetz­
entwurf sieht von einer Neuregelung des 
Luftfahrthaftpflichtremtes ab und begnügt 
sim mit einer Valorisierung d~r bisheri.gen 
Haftpflithtsummen. Maßgebend für diese 
Lösung sind die folgenden Erwägungen: 

1. Bei der Neuregelung der Haftpflicht in 
der Zivilluftfahrt sind weitgehend internatio­
nale Abkommen zu berücksimtigen. Da zur­
zeit die erwähnten Abkommen nom Gegen­
stand zwismenstaatlimer Beratungen sind, 
wäre es verfrüht, den gegenwärtigen Wortlaut 
der Abko~men als Grundlage für die Neu­
regelung des Luftfahrt-Haftpflichtrechtes zu 
nehmen. 

2. Die Tatsache, daß durch die im Entwurf 
vorgesehene Lösung reichsremtliche Vorschrif­
ten weiterhin in Kraft bleiben, ist gerade im 
Hinblick auf die Besonderheit des Gegenstan­
des kein Einzellfall, zum al auch für die Rege­
lung der Haftpflimt bei anderen gefährlimen 
Betrieben nom immer reimsrech diche V or­
schriften geIten. 

Zu § 152 (Außerkrafttreten bisheriger Rechts· 
vorschriften): Die bisher bestehende Regelung 
der Haftpflichtversicherung für Luftausbil­
dungsunternehmen (vierter Unterabschnitt des 
zweiten Abschnittes des Luftverkehrsgesetzes) 
ist überflüssig und wird daher vom Gesetz­
entwurf ni mt mehr übernommen. 
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Anzahl der von 1950 bis 1956 ausgestellten Luftfahrerscheine 

Land 

Wien insgesamt . . 
hievon Segelflug . . 

Motorflug . 
Hubschrauber 
Fallschirmspringer . 

Niederösterreich insgesamt 
hievon Segelflug . . 

Motorflug . 
Hubschrauber 
Fallschirmspringer 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

51 60 42 37 39 42 54 
33 81 
4 4 - - -~-I_2 _ 2 -' 

13 41 28 44 
I 

27 32 
4 
i 
2 

29 
24 

1 
1 

Summe 

451 
325 
114 

8 
4 

248 
214 

28 
2 
4 

41 

-------------------1------------------ ---I---~--II 

Oberösterreich insgesamt . 
hievon Segelflug . . 

Motorflug 
Hubschrauber 
Fallschirmspringer • 

Salzburg , insgesamt 

26 26 38 14 10 27 34 
- - - - 3 23 

= -=--1_ 1 = -; 
hievon Segelflug .., 7 22 15 26 12 24 13 

29 

205 
175 
26 

4 

159 
119 

37 Motorflug '. - - - - I 8 
Hubschrauber - - - - -
Fallschirmspringer - - - - 1 1 1 3 

11-------------1-----1 _____ '_1 ___ --1-----11 
Tirol insgesamt 
hievon Segelflug . 

Motorflug 
Hubschrauber 
Fallschirmspringer 

8 26 24 18 15 20 
6 

2 

10 
14 

145 
121 
20 

4 

11------ -------------1--------------,------,-- -------

Kärnten insgesamt. 
hievon Segelflug . . 

Motorflug . 
Hubschrauber 
Fallschirmspringer 

6 21 15 23 24 21 
3 

12 
13 

138 
122 

16 

11------------------,1--------------------- --------1 

Steiermark insgesamt 
hievon Segelflug . . . 

Motorflug 
Hubschrauber. 
Fallschirmspringer 

Burgenland insgesamt 
hievon Segelflug . . . 

Motorflug 
Hubschrauber . 
Fallschirmspringer 

13 52 73 35 38 40 
13 

64 
35 

4 

4 
4 

375 
315 

48 

12 

15 
11 

4 

11---------------------------------,--------- ------11 

V orarlberg insgesamt 
hievon Segelflug . . 

Motorflug .. 
Hubschrauber . 
Fallschirmspringer 

5 9 17 12 9 10 
8 

71 
63 

8 

11------------------1--- ------------------- ----'------
Österreich insgesamt . 
hievon Segelflug . . . 

Motorflug . 
Hubschrauber 
Fallschirmspringer 

126 214 177 

10 

218 
70 

5 
10 

230 
231 

5 
11 

1806 
1465 

301 
10 
31 
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Einteilung der Flugplätze nach dem Entwurf des Luftfahrtgesetzes 

Zivilflugplätz~ 

Offentliche 
Flugplätze 

Flughäfen I Offentliche Flugfelder 

dzt.: Wien-Schwechat 
Linz-Hörsching 

Mororflugfelder Segelflugfelder 

Graz-Thalerhof (dazu gehören auch die 

Klagenfurt Hubschrauberplätze) , 

Salzburg dzt. gibt es keine 
I 

Innsbru<k 

Zur Bewilligung zuständig: Zur Bewilligung zuständig: 

das Bundesministerium für Verkehr und der Landeshauptmann 

Elektrizitätswirtschaft 

Private Flugfelder 

Motorflugfelder Segelflugfelder , 

dzt. 5 dzt. 
Wien 
Niederösterreich . , 
Burgenland . 

Privat-
Kärnten 

flugplätze 'überösterreich . 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol. 
Vorarlberg 

Zur Bewilligung zuständig: 

der Landeshauptmann 

2 

9 
1 
7 
9 
4 

.12 
6 
7 

57 

Militärflugplätze 

Eine gesetzliche Untergliederung 
ist nicht erforderlich. 

I 

i 

I 

~ 
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